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1. Überblick über das Berichtsjahr 

1.1 Einleitung 

Am 9. Juni 1988 hat sich mein Amtsvorgänger Dr. 
Reinhold Baumann im Rahmen einer Feierstunde, bei 

der auch der Bundesminister des Innern und Vertreter 
der Medien zugegen waren, aus seinem Amt verab- 
schiedet. Zur gleichen Zeit habe ich das Amt des Bun- 
desbeauftragten fur den Datenschutz übernommen. 
Beı dieser Gelegenheit habe ich Herr Dr. Baumann 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner 
Dienststelle dafür gedankt, daß sie wahrend der ver- 
gangenen Jahre Schneisen in eine vom Datenschutz 
zunachst weitgehend unberuhrte Landschaft geschla- 
gen haben, die — was an mir liegt — nicht mehr ver- 
wildern sollen. Entsprechend dieser Ankündigung 
nehme ich meine Aufgabe in Kontinuität mıt der er- 
folgreichen Arbeit meiner Amtsvorgänger wahr. Ich 
habe mir das Zıel gesetzt, den Datenschutz maßge- 
bend an den praktischen Belangen der Bürgerinnen 
und Bürger auszurichten und dies auch erkennbar zu 
machen. 

Nach jetzt etwa sieben Monaten meiner Amtszeit 

ziehe ich folgende erste Zwischenbilanz über den 
Stand des Datenschutzes und die Arbeit des Bundes- 
beauftragten: 

1. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen dem 

Datenschutz 

Das Vertrauen der Bürger, denen dıe Arbeit des 

Datenschutzbeauftragten gilt, zeigt sıch in der un- 
verändert beachtlichen Zahl der Eingaben, dıe die 
verschiedensten Bereiche meiner Zuständigkeit 
betreffen. Da beklagen sich 

— eın Arbeitssuchender über seiner Auffassung 

nach inhaltlich unzutreffende Unterlagen in sei- 
ner Vermittlungsakte beim Arbeitsamt, 

— eın Kraftfahrer, der infolge einer unrichtigen 
Eintragung im Zentralen Fahrzeugregister und 
einer auf dieser Basis erteilten falschen Aus- 
kunft zu Unrecht eınen Bußgeldbescheid erhal- 
ten hatte, 

— Adoptiveltern über die Datenerhebung eines 
Rentenversicherungsträgerss, durch die das 

Adoptionsgeheimnis verletzt wird, 

— ein auslandischer Mitbürger über ständige in- 
tensive Zollkontrollen an der Grenze, die er auf 
eine unrıchtige Datenspeicherung zurück- 
führt, 

— eine Bewerberin um eine Anstellung bei einer 
Bundesbehörde uber ihrer Meinung nach unzu- 
lässige Fragen auf einem Bewerbervordruck, 

— Postkunden über den gegen ihren Willen er- 
folgten Eintrag ihrer Anschrift in das amtliche 
Telefonbuch, 

— ein Bürger über vermutete Speicherungen in 
Dateien des Bundeskriminalamtes, des Bundes- 

amtes für Verfassungsschutz und des Militäri- 
schen Abschirmdienstes,   

— eıne bei eıner Krankenkasse Versicherte über 
eine nach ihrer Ansicht unzulässige Weitergabe 
von Gesundheitsdaten, 

— eine Personalvertretung über dıe Verarbeitung 
von Personaldaten mittels besonderer techni- 

scher Arbeitsmittel, die zur Verhaltens- und Lei- 

stungskontrolle geeignet sind, 

— ein Mitarbeiter einer Bundesbehörde über die 
Installatıon einer Vıdeoüberwachungsanlage ın 
einem Arbeitsraum seiner Dienststelle, 

— eine von ihrem Ehemann getrenntlebende Ehe- 
frau darüber, daß sie ihre Arztrechnungen, aus 

denen sich ihre jeweiligen Erkrankungen erge- 
ben, nur über ihren Ehemann bei der Kranken- 

versicherung und der für die Festsetzung der 
beamtenrechtlichen Beihilfe zustandigen Stelle 
einreichen kann. 

Die Aufzählung ließe sich noch fortsetzen und ei- 
nige Fälle stehen fur viele ahnliche. Wichtig fur 
mich ist daran, daß die Bürger sich — ganz im Sınne 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge- 
richts — in allen Fragen, in denen sıe ihr Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt 
sehen, ganz selbstverständlich an den Daten- 

schutzbeauftragten wenden, weıl sıe von ihm 

— und oft nur von ıhm — Hılfe erwarten. Sie fragen 
nicht danach, ob ihr Problem Daten betrifft, die in 

Dateien gespeichert oder in Akten festgehalten 
sınd. Sie halten es fur gänzlich unerheblich, ob die 

Frage, die sie bedruckt, eın Problem der Datenver- 

arbeitung im Sinne des Bundesdatenschutzgeset- 
zes, der Datennutzung oder der Datenerhebung 
ist. 

Ich bemühe mich, in allen Fällen ohne Rücksicht 

darauf, ob ein Dateibezug besteht oder ob es sich 

um ein Problem der Datenerhebung, der Datenver- 

arbeitung oder der Datennutzung handelt, dem 

Bürger zu helfen, obwohl infolge zu enger Ausle- 
gung des $ 19 BDSG meine Kompetenz dafür gele- 
gentlich angezweifelt wırd. Es freut mich, daß dıe 

ganz überwiegende Zahl der Bundesbehorden 

mich auch in solchen Fällen beı meinen Bemühun- 

gen nach besten Kräften unterstützt. Sie sind offen- 
bar mit mir der Auffassung, daß es auch im Inter- 

esse der Verwaltung ist, wenn einem Bürger gehol- 
fen wird, und sei es auch „nur“ dadurch, daß staat- 

liches Handeln verständlich gemacht wird. Fälle, in 

denen unter Hinweis auf meine fehlende Kompe- 
tenz Auskünfte verweigert wurden, sind äußerst 
selten und konnten meistens durch Gespräche be- 
reinigt werden. 

Nicht selten nimmt eine Behörde meine Interven- 
tion oder das Anliegen des Bürgers zum Anlaß, ihre 
Verwaltungspraxis generell zu ändern. Eingaben 
von Bürgerinnen und Bürgern haben daher oft 
auch über den Einzelfall hinaus Bedeutung. 

Eine Gesamtwertung der Eingaben zeigt, wie hoch 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

geschätzt wird und welche Bedeutung die Bürger 
dem Amt des Datenschutzbeauftragten als Garan- 

ten dıeses Rechts beimessen.
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Dieses aus den Eingaben der Bürger gewonnene 
Bild wird bestärkt durch eine vom Institut für pra- 
xisorientierte Sozialforschung — IPOS — erstellte 
Studie „Einstellungen zu aktuellen Fragen der In- 

nenpolitik 1988”, die der Bundesminister des In- 

nern in Auftrag gegeben hatte. Aufgrund einer 
Repräsentativbefragung nennt die Studie unter 

den zehn von der Bevölkerung als sehr wichtig eın- 
gestuften politischen Aufgaben und Zielen auch 
die Verbesserung des Datenschutzes. Dies werte 
ich als eine sehr bedeutsame Aussage, wenn man 

bedenkt, daß in dieser Kategorie sich auch so we- 

sentliche Pohtikbereiche wie Bekämpfung der Ar- 
beitslosigkeit, Umweltschutz, Sicherung der Ren- 

ten oder dıe Ausländerpolitik befinden. Der hohe 
Anspruch an den Datenschutz ergibt sıch auch aus 
der Feststellung, daß etwa zwei Drittel der Bevöl- 
kerung — mit steigender Tendenz — der Ansicht 
sind, der Staat habe zu viel Einblick in die ganz 

privaten Dinge des Bürgers. 

Die Schlußfolgerung, die ich aus diesen Feststel- 
lungen ziehe, kann nur sein, nicht darın nachzulas- 

sen, den Datenschutz wirksam durchzusetzen und 

weiter auszubauen, aber auch — soweit ich das aus 

eigenen Erkenntnissen verantworten kann — un- 
begründete Besorgnisse der Bürger zu zer- 
streuen. 

2. Der Datenschutz bei den Behörden 

Der Bundeskanzler hat für die Bundesregierung 
anläßlich des 40. Jahrestages der Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
durch die Generalversammlung der Vereinten Na- 
tionen am 9. Dezember 1988 vor dem Deutschen 
Bundestag eine Erklarung abgegeben. Er hat darin 
u. a. ausgeführt: 

„Wir erkennen in der Erklärung der Vereinten Na- 

tionen die geistigen Wurzeln unserer eigenen 

Wertvorstellungen wieder: 

— insbesondere dıe Überzeugung von der Einzig- 
artigkeit jedes einzelnen Menschen, 

— eine Überzeugung, dıe neben vielem anderen 
Chnsten und Juden verbindet, 

— sowie die Idee einer jedem Menschen eigenen 
Individualsphäre, die der Staat zu respektieren 
hat.“ 

Das Bekenntnis der Bundesregierung zur Idee 
einer jedem Menschen eigenen Individualsphäre, 
die der Staat zu respektieren hat, ist für den Daten- 
schutz von grundsätzlicher Bedeutung und eine 
Bestätigung von hohem Wert. 

Mein Amtsvorgänger hat ın seinem letzten Tätıg- 
keitsbericht festgestellt, das Datenschutzbewußt- 
sein habe bei den öffentlichen Stellen zugenom- 
men. Dem kann auch ich zustimmen. Gleichwohl 
muß gesagt werden, daß in der praktischen Hand- 
habung des Datenschutzes bei den Behörden noch 
manches verbessert werden kann und muß. 

Der Deutsche Bundestag hat bereits im Zusam- 
menhang mit der Beratung des Zweiten und Drit- 
ten Tätigkeitsberichts des Bundesbeauftragten für   

den Datenschutz im Jahr 1982 seine Auffassung 
bekundet, es seı zweckmäßig, „daß die Bundesre- 

gierung möglıchst frühzeitig von der Möglichkeit 
des $ 19 Abs. 2 Satz 1 des Bundesdatenschutzge- 

setzes Gebrauch macht, soweit sie beabsichtigt, 

Gesetzentwürfe einzubringen, in denen bereichs- 

spezifische datenschutzrechtliche Fragen berührt 
werden“. Tatsächlich ist meine Beteiligung an der 
Vorbereitung von Gesetzen aber noch recht unter- 
schiedlich. Fällen mit vorbildlicher rechtzeitiger 
Einschaltung des Datenschutzbeauftragten, in de- 

nen auch versucht wird, auf die Belange des Daten- 
schutzes einzugehen, stehen solche gegenüber, in 
denen erkennbar ist, daß die Beteiligung eher als 
Erfüllung einer ungeliebten Pflicht angesehen 
wird. Zuweilen sieht man zunächst völlig davon ab, 

den Rat des Bundesbeauftragten für den Daten- 
schutz einzuholen. In diesen Fällen versuche ich, 

meine Auffassung noch den zuständigen Aus- 
schüssen des Parlaments mitzuteilen, beı denen ich 

in aller Regel auf großes Verständnis stoße. Besser 
wäre es freilich, eine generelle Beteiligung des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz bei der 
Vorbereitung aller datenschutzrechtlich bedeutsa- 
men Regierungsentwürfe vorzusehen. Dies könnte 
am besten durch eıne entsprechende Regelung im 
neuen Bundesdatenschutzgesetz erreicht werden. 
Erfahrungsgemäß führt eine solche Beteiligung zur 
Verbesserung der Entwürfe sowohl im Interesse 
der betroffenen Bürger als auch zum Nutzen der 
vollziehenden Behörden. 

Auch die organisatorischen und technischen Maß- 
nahmen zur Sicherung des Datenschutzes lassen 
noch zu wünschen übrig. Wenn ın eıner Bundesbe- 
hörde auch 1988 wichtige Aufgaben des Daten- 
schutzes und der Datensicherheit überhaupt noch 
keinem Bediensteten organisatorisch zugewiesen 
waren, wenn Behörden einräumen müssen, daß für 

die Aufgaben des Datenschutzes keine ausrei- 
chende Personalkapazitat zur Verfügung gestellt 
war, wenn datenschutzrechtlich gebotene Erlasse 

„wegen anderer dringender dienstlicher Tätig- 
keit" zunächst zurückgestellt werden oder wenn 
technische Maßnahmen, die zum kleinen ABC der 

Datensicherheit gehören, fehlen, so entstehen 

Zweifel, ob der Datenschutz überall den Stellen- 

wert besıtzt, der ıhm aufgrund unseres Verfas- 

sungsverständnisses zukommen muß. 

. Rechtliche Grundlagen 

Das Bundesverfassungsgericht hat entgegen man- 
chen Erwartungen von seınen Aussagen ın der Ent- 
scheidung zum Volkszählungsgesetz nichts zu- 

rückgenommen. Es hat vielmehr — in Kenntnis der 
teilweise kritischen Reaktionen auf das Volkszäh- 
lungsurteil — seine Rechtsprechung zum Recht auf 
informatıonelle Selbstbestimmung konsequent 
fortentwickelt. Dies ist im Zusammenhang mit der 
Volkszählung in mehreren Beschlüssen über die 
Nicht-Annahme von Verfassungsbeschwerden ge- 
schehen, aber auch in weiteren Entscheidungen, 

die mit dem damaligen Streitgegenstand nichts zu 

tun haben. Stets wird das verfassungsrechtlich ge- 
schützte Recht auf informationelle Selbstbestim- 
mung bestätigt, keiner der dazu im Volkszählungs-
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urteil entwickelten Grundsätze wird aufgegeben 
oder auch nur relativiert. Von besonderem Inter- 
esse sind dabei die Entscheidungen, in denen klar- 

gestellt wird, daß das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung sich keineswegs nur auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in auto- 
matisierten Verfahren beschränkt. Im sog. Ent- 
mündigungsbeschluß des Bundesverfassungsge- 
richts vom 9. März 1988 — 1 BvL 49/86 — (NJW 88 
S. 2031} heißt es zum Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung: „In dieses Recht wird nicht nur 
dann eingegriffen, wenn der Staat vom einzelnen 
die Bekanntgabe persönlicher Daten verlangt oder 
diese der automatisierten Datenverarbeitung zu- 
führt. Die Möglichkeiten und Gefahren der auto- 
matischen Datenverarbeitung haben zwar die Not- 
wendigkeit eines Schutzes persönlicher Daten 
deutlicher hervortreten lassen, sind aber nicht 
Grund und Ursache ihrer Schutzbedürftigkeit. Das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
schützt vielmehr wegen seiner persönlichkeits- 
rechtlichen Grundlage generell vor staatlicher Er- 
hebung und Verarbeitung personenbezogener Da- 
ten und ist nicht auf den jeweiligen Anwendungs- 
bereich der Datenschutzgesetze des Bundes und 
der Länder oder datenschutzrelevanter gesetzlı- 
cher Sonderregelungen beschränkt.“ 

Wesentlich für die Fortentwicklung des Daten- 
schutzes erscheint mir auch eine andere Entschei- 
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Juli 
1988 — 1 BvR 109/85 — {NJW 88 S. 3009), in der 
ausgeführt wird: „Es (Anm.: das Recht auf informa- 
tionelle Selbstbestimmung) beinhaltet die Befugnis 
des einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preis- 

gabe und Verwendung seiner persönlichen Daten 
zu bestimmen. Diese Verfügungsbefugnis erfaßt 
auch solche personenbezogenen Informationen, 
die zum Bereich des wirtschaftlichen Handelns ge- 
hören." Diese Klarstellung einer umstrittenen 
Frage kann nicht außer Acht gelassen werden, 
wenn es darum geht, angemessene Datenschutzre- 
gelungen auch für den nicht-öffentlichen Bereich 
zu schaffen. 

. Anpassung unseres Rechts 

Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts im 
Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983, die 

zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
entwickelten Grundsätze in der Gesetzgebung um- 
zusetzen, ist in wichtigen Bereichen noch nicht er- 
füllt. Ich verkenne nicht, daß auf einzelnen Gebie- 

ten bereits große Anstrengungen mit befriedigen- 
den Ergebnissen unternommen worden sind; frü- 

here Tätigkeitsberichte des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz geben darüber Aufschluß. 

Die Anpassung unserer Rechtsordnung an die vom 
Bundesverfassungsgericht zum Recht auf informa- 
tionelle Selbstbestimmung formulierten Maximen 
muß jedoch mit Nachdruck fortgesetzt werden. Sie 
ist in vielen Bereichen dringlich geworden. 

Von ganz besonderer Bedeutung für die Zukunft 
des Datenschutzes ist der am 20. Dezember 1988 
vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf eines 
Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverarbei-   

tung und des Datenschutzes. Ich begrüße diese 
Vorlage, auch wenn sie in wichtigen Punkten mei- 
nen Vorstellungen nicht entspricht (vgl. hierzu un- 
ten 25.1), weil es jetzt möglich erscheint, bei zügi- 
ger Beratung die darin enthaltenen Einzelgesetze 
noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. 
Insbesondere die vorgesehenen Neuregelungen 
für die Informationsverarbeitung der Nachrichten- 
dienste sind äußerst dringlich geworden, nachdem 
einige Gerichte die Übergangszeit, während der 
ein eigentlich verfassungswidriger Rechtszustand 
noch hingenommen werden kann, als bereits abge- 

laufen bezeichnet haben. Es kommt hinzu, daß das 

Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung 
vom 14. Juli 1988 — 1 BvR 537/81 — seine frühere 
Rechtsprechung zum sog. Übergangsbonus mit der 
Feststellung fortgesetzt hat, daß innerhalb der 
Übergangsfrist die bisherige Rechtspraxis nicht 
ohne weiteres so fortbestehen dürfte, als sei sie 

unbedenklich. Vielmehr „reduzieren sich die Be- 

fugnisse ... zu Eingriffen in verfassungsrechtlich 
geschützte Positionen auf das, was für die geord- 
nete Weiterführung eines funktionsfähigen Be- 
triebs unverzichtbar ist”. Ich würde meiner Auf- 
gabe nicht gerecht werden, wenn ich beı meinen 
Kontrollen nicht auf diese verfassungstechtlich ge- 
botenen Beschränkungen des Verwaltungsvoll- 
zugs achtete, auch wenn den betroffenen Behörden 

daraus Schwierigkeiten erwachsen. 

Ich appelliere an alle Verantwortlichen, den in einı- 
gen Bereichen, die den Bürger in besonderem 

Maße berühren, fragwürdigen Rechtszustand mög- 
lichst rasch zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang verweiseich darauf, daß 

der am 20. Dezember 1988 beschlossene Gesetz- 
entwuif nur einen Teil der erforderlichen Rechts- 
anpassung betrifft. Weitere wichtige Bereiche, wie 
die Strafprozeßordnung, das Gesetz über das Bun- 
deskriminalamt, das Gesetz über den Bundes- 

grenzschutz, das Strafvollzugsgesetz, das Jugend- 
gerichtsgesetz, die Regelungen über das Schuld- 
nerverzeichnis und andere Vorschriften der Zivil- 
prozeßordnung, das Personenstandsgesetz müssen 
geändert, ein Gesetz über den Arbeitnehmerda- 

tenschutz, über Mitteilungen in Justizangelegen- 
heiten und über das Ausländerzentralregister ge- 
schaffen werden, um nur einige besonders wich- 
tige Vorhaben zu nennen. 

. Wichtige Gesetze im Berichtszeitraum 

Ein politisch besonders bedeutsames Gesetzge- 
bungswerk, an dem ich mitgewirkt habe, ist das 

Gesetz zur Strukturreform ım Gesundheitswesen. 
Ich stelle mit Befriedigung fest, daß es in gemein- 
samer Arbeit mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung und den zuständigen Aus- 
schüssen des Bundestages gelungen ist, ein daten- 
schutzgerechtes Gesetz zu erarbeiten. Ich sehe ei- 
nen besonderen Erfolg darin, daß der nicht selten 
behauptete angeblich unvermeidbare Gegensatz 
zwischen den fachlichen Erfordernissen und den 
Geboten des Datenschutzes auf einem besonders 
schwierigen Gebiet überwunden werden konnte 
{vgl. hierzu unten 12.1).
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Ein weiteres wesentliches Vorhaben, zu dem ıch 

Stellung genommen habe, ist das Poststrukturge- 
setz (vgl. hierzu unten 6.1). 

6. Bedeutung von technischer Entwicklung und 

Organisation für den Datenschutz 

Beı datenschutzrechtlichen Kontrollen und Bera- 
tungen treten organısatonsche und technische Fra- 
gen immer mehr ın den Vordergrund. Die Entwick- 
lung der Datenverarbeitung von dem Modell des 
Zentralen Großrechners hin zu Arbeitsplatzcompu- 
tern, den Neuen Medıen und den durch das Stich- 

wort ISDN gekennzeichneten Angeboten der Kom- 
munikationstechnik mit vielfältigen und ganz an- 
deren Problemlagen, als sie in den Beratungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes vor über 12 Jahren ab- 
sehbar waren, hat ıhr Spiegelbild auch in der Ar- 
beit und im Vorgehen der Datenschutzkontrolle. 
Dieser Wandel durchzieht schon die Tätigkeitsbe- 

rıchte des Bundesbeauftragten für den Daten- 

schutz ın den vergangenen Jahren; vor allem in 

den letzten Berichten nimmt die Behandlung von 
Datensicherungsproblemen und von organisatori- 
schen Fragen mıt Bezug zum Datenschutz breite- 
ren Raum ein. Die aufgezeigte Entwicklung wird 
sıch fortsetzen. Ebenso wıe sich in den Verwaltun- 
gen immer mehr Personal an die neuen Arbeitsmit- 
tel gewöhnen und den Umgang mit ihnen erlernen 
muß, ist auch dıe Datenschutzkontrollinstanz ge- 

zwungen, sich darauf eınzustellen, und zwar nicht 

nur bei der Qualifizierung der Mitarbeiter für die 
neuen Techniken, sondern auch beı der Kontrolle 

ihrer Anwendung und der Beratung der Behörden. 
Während früher das Rechenzentrum dıe Datenver- 
arbeıtung zentral erledigte und die Ergebnisse zur 
konventionellen Weıterverarbeitung zur Verfü- 
gung stellte, finden große Teile der Datenverarbei- 
tung jetzt mit Hilfe von Personalcomputern statt, 
die am gleichen Arbeitsplatz sowohl die Daten ver- 
fügbar halten als auch die Bearbeitungsgänge au- 
tomatisiert unterstützen. Die Datenschutzkontrolle 
ist dadurch und auch angesichts der Vernetzung 
der Gerate erheblich schwieriger und aufwendiger 
geworden; die Datensicherung gewinnt ungleich 

höhere Bedeutung. Ich sehe in diesen technikbe- 
dingten Veränderungen neue Herausforderungen 
an den Datenschutz, denen ich mich zu stellen 

habe. Als ersten Schritt dazu habe ich ein eigenes 
Referat Informationstechnik in meiner Dienststelle 
eingerichtet. 

7. Gentechnologie 

Mit welch neuen Fragen, die dem Datenschutz auf 

den ersten Blick fernzuliegen scheinen, ıch mich 
befassen muß, zeigt das Beispiel der Gentechnolo- 

gie. Hier gılt es dafur zu sorgen, daß bei den hohen 
Erwartungen, dıe von den verschiedensten Seiten 
an die Nutzung dieser Technologie gestellt wer- 
den, die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und 

namentlich auch der Datenschutz in diesem sehr 
sensiblen Bereich von vornherein berucksichtigt 
werden. Es handelt sich dabei um außerordentlich 
komplexe Fragen, die im Grunde nur interdiszipli- 
när bearbeitet werden können. Der Rechtsaus- 
schuß des Bundestages hat eine öffentliche Anhö-   

rung zur Frage der Genomanalyse ım Strafverfah- 
ren durchgeführt, beı der ıch als Sachverstandiger 
gehört wurde. Weitere Fragen wie „Genomanalyse 

im Arbeitsverhaltnıs® oder „Genomanalyse und 
pränatale Diagnostik“ werden in einem Arbeits- 
kreis der Datenschutzbeauftragten von Bund und 
Ländern erörtert. Der zuständige Ausschuß des 
Deutschen Bundestages erwartet hierzu entspre- 

chend den Empfehlungen der Enquete-Kommis- 
sıon „Chancen und Risiken der Gentechnologie” 

eıne Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten 
(vgl. auch unten 9.3). 

. Internationale Entwicklung 

Datenverarbeitung findet zunehmend im ınterna- 
tionalen Rahmen statt. Im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Europäischen Gemeinschaft, aber 
auch ım ubrıgen internationalen Bereich gewinnen 
deshalb auch Fragen des Datenschutzes an Bedeu- 
tung. Die Entwicklung auf diesem Gebiet verläuft 
bisher recht unkoordıniert. Die datenschutzrechtli- 
chen Standards sind ungleich und die Regelungs- 
ansätze entsprechend den vielfältigen nationalen 
Rechtssystemen und Rechtstraditionen durchaus 
unterschiedlich. Bisher ist noch kein Konzept in 
Sicht, mıt dem ın uberschaubarer Zeit eıne Verein- 

heitlichung auf breiter Front und hohem Niveau 

erreicht werden könnte. Die Internationale Konfe- 
renz der Datenschutzbeauftragten wird sıch ım 
August 1989 in Berlın mıt diesem Fragenkreis be- 
schäftigen. 

. Gesamtbewertung 

Nach den Eindrücken und Erfahrungen des ersten 
Halbjahres meiner Amtszeit, die in den nachfol- 

genden Abschnitten dieses Berichts noch im ein- 
zelnen wiedergegeben sind, zeigt sich ein komple- 
xes Bild: 

Der Datenschutz hat bei den Bürgern und in der 
öffentlichen Meinung einen hohen Stellenwert. Bei 
den Behörden bestehen trotz eines im ganzen gese- 
hen erfreulichen Maßes an Datenschutzbewußt- 
sein bei der praktischen Durchfuhrung des Daten- 
schutzes noch Defizite. Ich hoffe, daß es gelingt, 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung und 

den Datenschutz zu schaffen, die den Geboten der 

Verfassung entsprechen und die Interessen der 

Bürger und der Verwaltung angemessen berück- 
sichtigen. Andererseits habe ich die Sorge, daß die 
allenthalben zu beobachtende Entwicklung der In- 
formationstechnik und deren Anwendung in der 
Praxis — wie auch auf anderen Gebieten des tech- 
nıschen Fortschritts — weitergehen werden, ohne 

daß die zum Schutz der Betroffenen notwendigen 
Regulative damit Schritt halten. Zunehmende Risı- 
ken für den Datenschutz erwachsen auch aus der 
ınternationalen Entwicklung. In dieser Situation 
bedarf es der Phantasie und der Kraft aller Verant- 
wortlichen, das Recht des Bürgers auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung zu wahren. Dem Bundes- 
beauftragten für den Datenschutz fällt dabei die 
Rolle eines Anwalts des Bürgerrechts auf infor- 
mationelle Selbstbestimmung, notwendigerweise 
aber auch dıe eines Mahners und Ratgebers zu. Ich
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habe diese Aufgabe gern übernommen, weil ich 
zuversichtlich bin, daß ıch beı den gesetzgebenden 
Korperschaften, der Bundesregierung und der Ver- 
waltung die für den Erfolg meiner Arbeit maßgeb- 
liche Resonanz fınde. 

1.2 Kontrollen und Beratungen 

Bei folgenden Behörden haben Mitarbeiter meiner 

Dienststelle ım Berichtsjahr Kontrollen, Beratungen 
oder Informationsbesuche durchgeführt: 

Bundesminister des Innern 

Bundesminister der Justız 

Bundeszentralregister 

Bundesdruckerei 

Bundesgesundheitsamt 

Statistisches Bundesamt 

Bundesamt fur Zivilschutz (Technisches Hilfswerk) 

Deutsche Bundesbahn 

Bundesnachnchtendienst 

Militärischer Abschirmdienst 

Bundeskriminalamt 

Deutsches Patentamt   

Kraftfahrt-Bundesamt 

Bundesamt fur Fınanzen (Informationszentrale für 

steuerliche Auslandsbeziehungen) 

Bundesamt für Wırtschaft 

Bundesaufsichtsamt fur das Versicheruingswesen 

Bundesanstalt für Straßenwesen 

Deutsche Bundespost u. a. mit folgenden Dienst- 

stellen 

Fernmeldetechnisches Zentralamt 

zwei Fernmeldeämter 

eın Postamt 

Snzialwıssenschaftliches Institut der Bundeswehr 

Oberprüfungsamt für dıe höheren technischen Ver- 
waltungsbeamten 

Bahnpolizeı 

Landwirtschaftliche Alterskasse Hessen-Nassau 

eine Bank unter Aufsicht des Bundes 

vier Dienststellen des Bundesminısters der Verteidi- 

gung in den USA 

zwei Arbeitsamter 

zwei Kreiswehrersatzämter
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Nachfolgend sind wichtige bearbeitete Themen und die Art ihrer Erledigung aufgeführt: 

Thema 

Novellierung der Rechtsgrundlagen für Einzelstatisti- 
ken, u. a. zum Entwurf eines Agrarstatistikgesetzes, 

zur Änderung des Straßenverkehrsunfallstatistikge- 
setzes und des Lohnstatistikgesetzes 

Achter und Neunter Tätıgkeitsbencht 

Speicherung von Ein- und Ausreisedaten von Bürgern 
arabischer Staaten 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Waffengesetzes 

Genomanalyse im Strafverfahren 

Entwurf eines Artikelgesetzes zur Neufassung des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes 

Entwurf eines Gesetzes zur Strukturreform im 
Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformgesetz — 
GRG) 

Erstes Gesetzes zur Änderung des Sozialgesetz- 
buches (1. SGBAndG) 

Neustrukturierung der Deutschen Bundespost 

Entwurf eines Gesetzes über den Bundesnachrichten- 
dienst 

Weisung uber Einrichtung von Dateien beim Bundes- 
nachrichtendienst 

Schaffung von Diskretionszonen bei konsularischen 
Stellen 

10 

Art der Erledigung 

Beratung und schriftliche Stellungnahmen gegenüber 
Ausschüssen des Deutschen Bundestages und den zu- 
ständigen Bundesministerien 

Teilnahme an neun Sitzungen der Berichterstatter- 
gruppe „Tätigkeitsberichte des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz” des Innenausschusses des Deut- 
schen Bundestages 

Beratung und schriftıche Stellungnahme gegenüber 
dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages und 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Innen- 
ausschuß des Deutschen Bundestages und Anhörung 
durch den Ausschuß 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Rechts- 
ausschuß des Deutschen Bundestages und Anhörung 
durch den Ausschuß 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

— Beratung und schriftliche Stellungnahme gegen- 
über dem BMA 

— Schriftliche und mündliche Stellungnahmen ge- 
genüber dem Ausschuß für Arbeit und Sozialord- 
nung des Deutschen Bundestages und Anhörung 
durch den Ausschuß 

— Beratung und schriftliche Stellungnahme gegen- 
über dem BMA 

— Schriftliche und mündliche Stellungnahmen ge- 
genüber dem Ausschuß für Arbeit und Sozialord- 
nung des Deutschen Bundestages und Anhörung 
durch den Ausschuß 

— Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMP 
und anschließende Erörterung von Einzelfragen 
mıt BMP 

— Schriftliche und mündliche Stellungnahmen ge- 
genüber dem Ausschuß für das Post- und Fernmel- 
dewesen des Deutschen Bundestages und Anhö- 
rung durch den Ausschuß 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Staats- 
sekretär beim Bundeskanzler 

Beratung des Staatssekretars beim Bundeskanzler 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem AA
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Thema 

Auswertung der Protokolle des Zentralen Verkehrsin- 
formationssystems (ZEVIS) beim Kraftfahrt-Bundes- 
amt 

Entwurf eines Bundesverfassungsschutzgesetzes 

Entwurf eines Bundesverfassungsschutzmitteilungs- 
gesetzes 

Entwurf eines Bundeskriminalamtsgesetzes 

Entwurf eines Gesetzes über das Ausländerzentral- 

register 

Sicherheitsrichtlinien 

Neufassung des Verkartungsplans der Abteilung VI 
des BfV 

Neukonzeption der Merkmalspeicherung im Rahmen 
des Verfahrens Sicherheitsüberprüfung beim BfV 

Verschiedene neue Dateien beim BfV 

Datenverarbeitung der Zentralstelle zur Bekämpfung 
der unerlaubten Einreise von Ausländern bei der 
Grenzschutzdirektion 

Bewerbungsverfahren beim BGS 

Speicherung von AIDS-Daten in INPOL 

Entwurf einer Neufassung des Gesetzes zum Schutz 
Deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung 

Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Katastro- 
phenschutzgesetzes und anderer Vorschriften hierzu 

Überarbeiteter Vorentwurf eines Fünften Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Personenstandsge- 
setzes 

Informationstechnisches System zur Unterstützung 
bei Kostenrechnungen im Dienstrechtsbereich 

(ISKB) 

Durchführung des Gesetzes über Personalausweise 
und des Paßgesetzes 

Fehlleitungsgefahr bei Telex und Teletex 

Strafprozeßordnung; Vorschläge für allgemeine Be- 
stimmungen über die Speicherung, Verwendung und 
Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

Strafverfolgungsbehörden 

Zivilprozeßordnung 

Referentenentwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände- 
rung des Jugendgerichtsgesetzes 

Art der Erledigung 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
BMI, BMF und KBA 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI und 
Besprechung 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI und 
Besprechung 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenuber dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenuber 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schnftliche Stellungnahmen gegenüber dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMI 

Schriftliche Empfehlung an den BMI 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

11



Drucksache 11/3932 Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 
  

Thema 

Arbeitspapier zur Novellierung des Bundeszentral- 
registergesetzes 

Entwurf eınes Betreuungsgesetzes 

Justizstatıstikinformationssystem (JUSTIS) 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschrif- 
ten über das Schuldnerverzeichnis und Entwurf einer 
Verordnung über dıe Erteilung von Abdrucken und 
Listen aus dem Schuldnerverzeichnis 

Entwurf eines Steuerreformgesetzes 1990 

Entwurf einer Kontrollmitteilungsverordnung 

Entwurf einer Steuerdaten-Abruf-Verordnung 

Neufassung der Dienstanschlußvorschriften 
— DAV — 

Förderung der Unternehmensberatung 

Datenubermittlung an Verwertungsgesellschaften 
nach $ 20a Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Sozial- 
versicherungsausweises und zur Änderung anderer 
Sozialgesetze 

Entwurf eines Gesetzes uber die Beratung von 

Schwangeren (Schwängerenberatungsgesetz) 

Entwurf eınes Gesetzes zur Änderung des Künstler- 
sozıäalversicherungsgesetzes 

Einrıchtung eines Organisationsdıenstes für nachge- 
hende Untersuchungen (ODIN) durch die Unfallver- 
sicherungstrager 

Durchführung eines Forschungsvorhabens über die 
Lage Arbeitsloser 

Entwurf eınes Gesetzes uber den Militärischen Ab- 
schirmdienst (MADG) 

Novellierung des Wehrpflichtgesetzes 

Gesetzliche Regelung für eıne Veröffentlichung der 
beim Luftfahrt-Bundesamt gespeicherten Daten der 
Eigentümer von Luftfahrzeugen 

Änderung der Telekommunikationsordnung 

Änderung der Postordnung 

12 

Art der Erledigung 

Schriftliche Stellungnahme gegenuber dem BMJ 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMJ 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenuber 
dem BMJ 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMJ ' 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMF 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMF 

Schriftliche Stellungnahme gegenuber dem BMF 

Schriftliche Stellungnahme und Beratung gegenüber 
dem BMF 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMWi und dem Bundesamt für Wirtschaft 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMWi, dem Bundesamt für Wirtschaft und dem 

Deutschen Patentamt 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMA 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMA 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMA so- 

wie Beratung des BMA und der zuständıgen Aus- 
schüsse des Bundestages 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenuber 
dem BMA 

Beratung des BMA 

Schriftliche Stellungnahme gegenüber dem BMVg 

Beratung des BMVg 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
dem BMV 

Beratungen und schriftliche Stellungsnahmen gegen- 
über dem BMP 

Beratungen und schriftliche Stellungnahmen gegen- 
über dem BMP



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode Drucksache 11/3932 
  

Thema 

Einsatz von Buchungs- und Berechtigungskarten im 
Telefondienst 

Erlaß über Bahnhofsverbotskarteien 

Automatısierte Fahrkartenausgabe 

Automatisierte Personaldatenverarbeitung ein- 
schließlich PC-Eınsatz, Telefondatenverarbeitung, 
Textverarbeitung und entsprechende Dienstverein- 
barungen 

SCHUFA-Kreditinformatıonssystem 

Datenschutz in der Versicherungswirtschaft 

Datenschutz bei Handels- und Wirtschaftsauskunf- 
teıen 

1.3 Beanstandungen 

Der Deutsche Bundestag hat ın seinem Beschluß zu 
meinem Sechsten und Siebenten Tätıgkeıtsbericht 
{Beschlußempfehlung und Bericht des Innenaus- 
schusses, Drucksache 10/6583, Nr. 2) darum gebeten, 

festgestellte Rechtsverstöße stärker von Anregungen 
und Verbesserungsvorschlägen zu unterscheiden. 
Diesem Zweck soll die nachfolgende Zusammenstel- 

lung der im Benchtsjahr ausgesprochenen Beanstan- 
dungen dienen. 

Wenn ıch feststelle, daß eine Behorde oder öffentliche 

Stelle des Bundes gegen Datenschutzvorschriften ver- 

Art der Erledigung 

Beratung des BMP und des Fernmeldetechnischen 
Zentralamtes 

Beratung des Vorstandes der Deutschen Bundes- 
bahn 

Beratung und schriftliche Stellungnahme gegenüber 
der Deutschen Bundesbahn 

Beratungen und schriftliche Stellungnahmen gegen- 
über mehreren Behörden und Personalvertretungen 

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der 
Lander 

Zusammenarbeit mit den Aufsıchtsbehörden der 

Länder 

Zusammenarbeit mıt den Aufsichtsbehörden der 

Lander 

stoßen hat, so habe ıch dies nach $ 20 BDSG zu bean- 

standen; lediglich bei unerheblichen Mängeln kann 
ich darauf verzichten ($ 20 Abs. 2 BDSG). 

Bei dieser Rechtslage, dıe bei festgestellten Rechts- 

verletzungen keine Differenzierung erlaubt, kann al- 
lein aus der Tatsache der Beanstandung nicht auf die 
Schwere des Rechtsverstoßes geschlossen werden. 
Auch aus der folgenden Übersicht ergibt sich insoweit 
keıne Gewichtung, da es dazu der Kenntnis des kon- 
kreten vollständigen Sachverhaltes bedarf. Deshalb 
wird wegen der Einzelheiten auf den jeweiligen Be- 
richtsteil verwiesen, in dem die beanstandeten Vor- 
gange beschrieben sind. 

Beanstandungen wurden im Berichtsjahr ausgesprochen gegenüber: 

Bundesminister des Innern 

Bundesminister der Justız 

Bundesminister der Verteidigung 

Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Ge- 

sundheit 

Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 

Verstöße gegen das BDSG und gegen untergesetz- 
liche Normen beim Bundeskriminalamt und Bundes- 
amt für Verfassungsschutz (s. 15.2 und 16.3) 

Verstoß gegen das Personalaktengeheimnis und $ 19 
Abs. 4 BDSG beim Deutschen Patentamt (s. 5.1) 

— Verstöße gegen das BDSG und gegen untergesetz- 

liche Normen beim MAD 
{s. 21.1.2) 

— Verstoß gegen $20a Wehrpflichtgesetz (Eig- 
nungs- und Verwendungsprüfung} 
{s. 21.2.1) 

Verstoß gegen $ 19 Abs. 3 BDSG (unzureichende Un- 
terstützung meiner Mitarbeiter bei einer Kontrolle 
beim Bundesgesundheitsamt) 
{s. 14.1) 

— Nichtordnungsgemäßer PC-Einsatz in einem Fern- 
meldeamt 
(s. 6.6) 

— Unzulässige Speicherung der Verbindungsdaten 
im Funktelefondienst (Verstoß u. a. gegen $ 9 
BDSG) 
(s. 6.2) 

— Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen und ge- 
gen postinterne Vorschriften in einem Einzelfall 
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Bundesanstalt fur Arbeit 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

Vorstand der Deutschen Bundesbahn 

eıne Ersatzkasse 

Landwirtschaftliche Alterskasse Hessen-Nassau 

1.4 Kooperation 

Durch die Novellerung einiger Landesdatenschutz- 
gesetze ist in den letzten Jahren die bis dahin weitge- 
hend bestehende Rechtseinheit im Datenschutz teil- 
weise verloren gegangen. Dies ist im Grundsatz zu 
bedauern. Erfreulich ist allerdıngs, daß es sich bei den 
Neuregelungen um bürgerfreundlichere, den Forde- 
rungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfas- 
sungsgerichts besser entsprechende Gesetze handelt. 
Deshalb ıst zu wünschen, daß die anzustrebende 
Rechtseinheit möglichst bald auf der Grundlage der 
neueren Ländergesetze wieder hergestellt wird. Die 
gute Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und der Datenschutzkommissıon 
Rheinland-Pfalz konnte unbeeinflußt von dheser hof- 
fentlich nur vorübergehenden Auseinanderentwick- 
lung des Datenschutzrechts im wesentlichen erfolg- 
reich fortgesetzt werden. Obwohl die gegenseitige 
Abstimmung bei Stellungnahmen zu allgemein inter- 
essierenden Gesetzentwürfen gelegentlich wegen 
unterschiedlicher Auffassungen mühsam und zeitrau- 
bend ist, so halte ich es doch für sachdienlich, gemein- 

same Antworten des Datenschutzes auf die daten- 
schutzrechtlich bedeutsamen Rechtssetzungsvorha- 
ben und auf den verstärkten Einsatz von Datenver- 
arbeitungstechniken in fast allen Lebensbereichen zu 
suchen. 

Die wichtigsten Themen der Konferenz der Daten- 
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder und 
der ihr zuarbeitenden Arbeitskreise waren im Be- 
richtsjahr 

— die polizeiliche Datenverarbeitung bis zum Erlaß 
bereichsspezifischer gesetzlicher Regelungen 

(dazu Konferenzbeschiuß vom 14.3. 1988, An- 
lage 1} 

— der Gesetzentwurf zur Neufassung des Bundesda- 
tenschutzgesetzes (dazu Konferenzbeschluß vom 
6.6. 1988, Anlage 2) 

— der Gesetzentwurf zur Strukturreform im Gesund- 
heitswesen (dazu Konferenzbeschluß vom 6. 6. 
1988, Anlage 3) 

— die Datensicherheit beim Einsatz kleinerer Daten- 

verarbeitungsanlagen (dazu Konferenzbeschluß 
vom 10. 10. 1988, Anlage 4) 
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Verstoß gegen das Sozialgeheimnis durch ein Arbeıts- 
amt in einem Einzelfall 

Verstoß gegen das Sozıalgeheimnis 

{s. 13.1) 

Verstoß gegen das BDSG bei der Übermittlung von 
Daten der Bahnhofsverbotskartei an die Kriminalpoli- 
zei Köln 
(s. 18.) 

Verstoß gegen das Sozıalgeheimnis 
(s. 12.2) 

Verstöße gegen $ 6 (Datensicherung), $ 15 (nicht ord- 
nungsgemäße Führung der Übersicht) und $ 19 Abs. 4 
BDSG (Dateimeldungen zu meinem Register) 
{s. 13.2) 

— der Gesetzentwurf zur Poststrukturreform (dazu 
Konferenzbeschluß vom 10. 10. 1988) 

— der Entwurf einer Steuerdatenabrufverordnung 
(dazu Konferenzbeschluß vom 10.10. 1988, An- 

lage 5) 

— aktuelle Probleme des Datenschutzes bei der Tele- 
kommuntkation (dazu Konferenzbeschluß vom 
10. 10. 1988) 

— die Neukonzeption des Ausländerzentralregisters 

— die Novellierung der Strafprozeßordnung 

— Datenschutzprobleme bei der Gentechnologie. 

Auch im Berichtsjahr habe ich die Gelegenheit wahr- 
genommen, durch Teilnahme an den Sitzungen und 
durch die Mitarbeit ın besonderen Arbeitsgremien des 
Düsseldorfer Kreises, in dem die Aufsichtsbehörden 
der Lander ($$ 30, 40 BDSG) gemeinsame Probleme 
beraten, mich über den Datenschutz im nicht-öffentli- 
chen Bereich zu informieren und an der Lösung der 
dort auftretenden Probleme mitzuwirken. Das wich- 
tigste Ergebnis war die seit langem diskutierte Neu- 
fassung der Schweigepflichtentbindungsklauseln der 
Versicherungswirtschaft, für dıe ein akzeptabler 
Kompromiß gefunden werden konnte. Einzelheiten 
dazu und zu anderen Themen aus dem nicht-öffentli- 
chen Bereich sind unter Nr. 23. dargestellt. 

Neben der Zusammenarbeit mit Datenschutzkontrol- 
linstanzen ist für mıch auch die Diskussion mit Insti- 
tutionen innerhalb und außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung wichtig, die sich mit Fragen der Datensi- 
cherung beschäftigen. Besonders erwähnen möchte 
ıch hier den interministeriellen Ausschuß für die Sı- 
cherheit in der Informationstechnik (ISIT)}, die Arbeits- 
gemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV) 
und meine Mitarbeit in Gremien des Deutschen Insti- 

tuts für Normung e.V. (DIN). 

1.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Das Interesse der Öffentlichkeit an meiner Arbeit ist 
groß und nımmt noch immer zu. So stieg z. B. die Zahl 
der Besuchergruppen, die sich in meiner Dienststelle 
über meine Arbeit informierten und über den Daten- 
schutz diskutierten, im Benchtsjahr auf über fünfzıg 
an. Diese direkten Gespräche, bei denen zwar nicht
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ein bestimmter Beschwerdefall im Mittelpunkt steht, 

aber doch immer eigene Erfahrungen der beteiligten 
Bürger mit öffentlicher oder nicht-öffentlicher Ver- 
waltung die Themen bestimmen, geben mir oft auch 

Hinweise für meine Arbeit. Sie zeigen auch, daß ein- 
zelne Erfahrungen mit zu weitgehender, unnötiger 
oder auch nur undurchsichtiger Verarbeitung perso- 
nenbezogener Daten leicht verallgemeinert werden 
und zur Besorgnis Anlaß geben, die technische Ent- 

wicklung führe „zwangsläufig“ zu mehr Überwa- 
chung. 

Nach wie vor groß ist auch das Interesse an den von 
mir herausgegebenen Broschüren 

— Bürgerfibel Datenschutz, 

— Der Bürger und seine Daten und 

— Der Bürger und seine Daten im Netz der sozialen 
Sicherung. 

Häufig auf Einzelanforderungen, aber auch zu Unter- 

richts- und Schulungszwecken an Bildungseinrich- 

tungen, Behörden und Firmen habe ich von diesen 
Broschüren im Berichtsjahr insgesamt etwa 112 000 
Exemplare versandt. 

Überwiegend aus jeweils aktuellem Anlaß haben 
meine Mitarbeiter und ich wieder zahlreiche Presse- 
und Rundfunkinterviews gegeben und Journalisten 
über die Hintergründe von Datenschutzfragen und 
die damit zusammenhängenden Datenverarbeitun- 
gen informiert; in einigen Fällen habe ich auch durch 
besondere Erklärungen die Medien auf wichtige Fra- 
gen aufmerksam gemacht. Die faire und überwiegend 
positive Darstellung meiner Arbeit ist oft nicht nur für 
meine Bemühungen hilfreich, sondern sie zeigt auch 
den Bürgern, daß wirksamer Datenschutz Gefährdun- 
gen der Bürgerrechte — auch durch neue Datenverar- 
beitungstechniken — erfolgreich abwenden kann. 

In vielen Vorträgen und Seminarveranstaltungen ha- 
ben meine Mitarbeiter und ich für den Datenschutz 
geworben sowie über meine Arbeit und die Anforde- 
rungen berichtet, die richtig verstandener Daten- 
schutz an die Datenverarbeitung und die Datenverar- 
beiter stellt. Ich begrüße das große Interesse an die- 
sem Thema, das sich sowohl bei speziell fachlich als 
auch bei allgemein politisch orientierten Veranstal- 
tern zeigt. Veranstaltungen dieser Art bieten immer 
wieder Gelegenheit, außerhalb der Kontrolltätigkeit 

und ohne den Druck einer aktuellen Kontroverse um 
Verständnis für den Datenschutz zu werben. Die in- 
tensive Mitwirkung meiner Mitarbeiter an den Semi- 
naren der Bundesakademie für öffentliche Verwal- 
tung, aber auch in anderen Fortbildungseinrichtun- 
gen trägt sicher dazu bei, daß Datenschutzverstöße 
von vornherein vermieden werden und meine Dienst- 
stelle noch mehr als eine Einrichtung bekannt wird, 

deren Beratung gesucht werden sollte. 

1-6 Die Dienststelle 

Für die 32 Angehörigen der Dienststelle und den 
Dienstbetrieb war das wichtigste Ereignis im Berichts- 
jahr der Wechsel im Amt des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz. Nach Ablauf der fünfjährigen Amts-   

zeit meines Vorgängers handigte mir der Bundesmini- 

ster des Innern am 30. Mai 1988 meine Ernennungs- 
urkunde aus. Ich habe die äußere Organisation der 
Dienststelle im Interesse einer kontinuierlichen Fort- 

setzung der Arbeit im wesentlichen beibehalten und 
auch die bewährten Arbeitsabläufe nicht verändert. 

Eine organisatorische Neuerung erschien mir aller- 
dings geboten, nämlich die Einrichtung eines selb- 
ständigen Referats „Informationstechnik“. Nachdem 
sich einerseits die Beratung zu bereichsspezifischen 
Gesetzgebungsvorhaben von datenschutzrechtli- 
chem Belang und andererseits die Behandlung von 
praktischen Problemen der Datensicherung ım Zu- 
sammenhang mit neuen Informations- und Kommuni- 
kationstechniken {s. auch oben 1.1) als die beiden 
neuen Arbeitsschwerpunkte der Dienststelle heraus- 

gebildet haben, lag es nahe, die auf dem eınen Gebiet 
tätigen Mitarbeiter mit vorwiegend juristischer Vor- 
bildung von den technisch-organisatorischen Fragen 
zu entlasten und das auf jenem anderen Gebiet vor- 
handene technisch-organisatorische Spezialwissen in 

einer besonderen Arbeitseinheit zusammenzufassen. 
Nur so konnte die erforderliche Arbeitskapazität im 
technisch-organisatorischen Bereich geschaffen wer- 
den, um dem insoweit bestehenden Kontroll- und Be- 
ratungsbedarf verantwortlich Rechnung zu tragen. 
Die Maßnahme hat sich schon nach kurzer Zeıt be- 
währt. 

Das Personal für das neue Referat „Informationstech- 

nik“ ließ sich nur durch Umsetzung entsprechend 
quahrfizierter Mitarbeiter aus anderen Referaten ge- 
winnen, wodurch dort zum Teil empfindliche Lücken 
entstanden sind. Auch das neue Referat ıst noch unzu- 
reichend besetzt. Ich muß deshalb dringend darum 
bitten, meiner Dienststelle die für ein Mindestmaß an 
kompetenter Kontrolle und Beratung erforderlichen 
Stellen zu bewilligen. Dabei verkenne ıch weder die 
Notwendigkeiten einer sparsamen Personalwirtschaft 
noch die in den letzten Jahren vereinzelt bewilligten 
Verbesserungen des Stellenplans meıner Dienststelle, 
für die ich dankbar bin. Sie entsprechen jedoch noch 
nicht dem schon vor Jahren im einzelnen dargelegten 
Bedarf und berücksichtigen auch nicht die neuen An- 
forderungen, die auch vom Innenausschuß des Deut- 
schen Bundestages gesehen werden, ohne daß daraus 

allerdings die erforderlichen Konsequenzen gezogen 
wurden, Dies schließe ich daraus, daß dort im Rahmen 
der Beratungen zum Bundeshaushalt 1989 Anträge 
der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRUNEN 
auf Verbesserung der Personalausstattung des BfD 
abgelehnt wurden, obwohl auch die Koalitionsfraktio- 
nen eine Personalverstärkung für wünschenswert 

hielten (vgl. Bericht des Haushaltsausschusses zum 
Entwurf des Haushaltsgesetzes 1989, Drucksache 

11/3230, S. 2). 

Das schon von meinen Amtsvorgängern mit dem Bun- 
desministerium des Innern abgesprochene Verfahren 
über dıe personelle Besetzung der Dienststelle hat 
sich auch im Berichtsjahr bewährt. Es gewährleistet, 

daß in meiner Dienststelle Mitarbeiter nur mıt meiner 
Zustimmung verwendet werden. Die Einbindung in 
den Personalkörper eines großen Geschäftsbereichs 
erleichtert einerseits die Gewinnung qualifizierter 
Mitarbeiter und gibt andererseits diesen die Möglich- 
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keit, sich nach einer gewissen Zeıt der Tatigkeit im 

Datenschutz für eine andere Aufgabe im Geschäftsbe- 
reich des BMI zu bewerben. Dabei können Mitarbei- 

ter nicht selten besser gefördert werden als dies in 
einer kleınen Dienststelle, wie sie der Bundesbeauf- 

tragte für den Datenschutz darstellt, möglich wäre. 

Seıt Anfang des Berichtsjahres wird in der Dienststelle 
zeitgemaße Informationstechnik zur Bewältigung der 
Service-Funktionen eingesetzt. Es besteht die Ab- 

sicht, damit mittelfristig auch das hier geführte Datei- 
enregister automatısıert zu verwalten, dessen Umfang 
zunımmt und nach dem Entwurf zur Novellierung des 
Bundesdatenschutzgesetzes auch dıe konventionell 
gefuhrten Dateien der Behörden und sonstigen öffent- 
lichen Stellen des Bundes umfassen soll. Daneben dıe- 
nen dıe beschafften Geräte der praxisnahen Selbst- 
schulung meıner Mitarbeiter, was ıch angesichts der 
zunehmenden Technikonentierung der Kontrollauf- 
gaben als hoch einzuschätzenden Vorteil betrachte. 

Die meiner Dienststelle für Sachausgaben zur Verfü- 
gung stehenden Haushaltsmittel sind knapp, aber 
ausreichend bemessen. Wenn die Gesamtausgaben 
des Kapıtels 06 07 im Haushaltsplan 1989 niedriger 
veranschlagt sind als im Berichtsjahr 1988, so beruht 
dies ausschließlich darauf, daß im Jahr 1988 einmalige 
Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und für die 
Renovierung des Dienstgebäudes zu leisten waren. 
Daraus gelegentlich abgeleitete Vermutungen, daß 

mir die nach $ 17 Abs. 5 BDSG zustehende notwen- 

dige Sachausstattung vorenthalten werde, sind unbe- 

gründet. 

2. Innere Verwaltung 

2.1 Asylverfahren 

2.1.1 Durchführung des Schengener Übereinkommens 

Die Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt- 
schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik haben sich in dem Über- 
einkommen von Schengen betreffend den schrittwei- 
sen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Gren- 
zen (GMBl 1986, S. 79ff.) u. a. verpflichtet, soweit 
erforderlich ihre Regelungen ın bestimmten Teilberei- 
chen des Ausländerrechts gegenuber Angehörigen 
von Staaten, die nıcht Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaften sind, zu harmonisıeren. Nach Mittei- 

lung des Bundesminısters des Innern wırd in diesem 
Rahmen angestrebt, 

— jedem Asylbewerber das Recht auf Prüfung seınes 
Asylantrags in einem Vertragsstaat zu gewährlei- 

sten, 

— jedoch dıe Einreichung paralleler oder sukzessiver 
Asylanträge durch denselben Ausländer ın ver- 
schiedenen Vertragsstaaten zu vermeiden. 

Dies soll dadurch erreicht werden, daß vertraglich 

festgelegt wird, welcher Vertragsstaat bei Vorliegen 
bestimmter Kriterien jeweils für die Durchführung des 
Asylverfahrens zuständig ist. Der im Einzelfall zustan- 

dige Staat soll zugleich verpflichtet werden, einen 

Asylbewerber gegebenenfalls von einem anderen 
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Vertragsstaat auf dessen Ersuchen zu übernehmen 
oder zurückzunehmen. 

Um die Zustandigkeit festzustellen, ist vorgesehen, 

daß zwischen genau bezeichneten Behörden der Ver- 
tragsstaaten auf Ersuchen eines Vertragsstaates auch 
Informationen zur Identitat, zu Ausweispapieren, Auf- 

enthalten, Reisewegen und zum Stand eines etwaigen 
Asylverfahrens ausgetauscht werden. Die entspre- 
chenden Regelungen, an denen derzeit gearbeitet 
wird, sollen ın einen ratifızierungsbedurftigen Vertrag 
aufgenommen werden. 

Ich habe hıerzu deutlich gemacht, daß die Übermitt- 

lung personenbezogener Daten von Asylbewerbern 
an einen anderen Vertragsstaat wegen des damit ver- 
bundenen Eingriffs ın das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung einer gesetzlichen Grundlage be- 
darf. In dieser sind die Interessen der Vertragsstaaten 
an geordneter Durchführung von Asylverfahren und 
die Belange der betroffenen Asylbewerber sorgfältig 
abzuwägen. Ich habe den Bundesminister des Innern 
um Unterrichtung über den Entwurf der entsprechen- 

den Vertragsbestimmungen gebeten und meine Bera- 
tung angeboten. Eine Antwort steht noch aus. 

2.1.2 Gesundheitsdaten von Asylbewerbern 

In meinem Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 15) habe ich 

mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine aus- 
reichende Rechtsgrundlage für die routinemäßige 
ärztliche Untersuchung der Asylbewerber besteht. 
Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und 

Gesundheit hat mir auf Anfrage mitgeteilt, die Ar- 
beitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten 
der Länder habe dıese Frage eingehend beraten. Im 
Hinblick auf unterschiedliche Ansichten sei aber zu- 
nächst der Ausschuß für Seuchen- und Umwelthy- 
giene der Konferenz der für das Gesundheitswesen 
zustandıgen Minister und Senatoren der Länder ein- 
geschaltet worden. Ich hoffe, daß die Diskussion mög- 
lichst bald zu einer den Belangen des Datenschutzes 
entsprechenden Lösung führt. 

2.2 Ausländerzentralregister 

Der Bundesminister des Innern hat mir im August 
1988 den Referentenentwurf eınes Gesetzes über das 
Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz, Stand: 12. Juli 

1988) zugeleitet. Ich habe hierzu in Abstimmung mit 
Landesbeauftragten für den Datenschutz schriftlich 
Stellung genommen. Eine den Anforderungen des 
Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts 
entsprechende gesetzliche Regelung für das Auslän- 
derzentralregister habe ich bereits seit Jahren gefor- 
dert (vgl. frühere Tatigkeitsberichte, zuletzt 9. TB 
S. 15£.). 

Mit einer gesetzlichen Regelung nach dem Muster des 
Regierungsentwurfs werden allerdıngs die daten- 
schutzrechtlichen Defizite im Bereich des Ausländer- 
rechts nicht vollständig beseitigt. Es bedarf weiterer 
Gesetzesvorschriften, um Eingriffe in das ınformatio- 

nelle Selbstbestimmungsrecht von Auslandern auf
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eine klare rechtliche Grundlage zu stellen, z. B. dar- 
uber 

— welche tatsächlichen Ereignisse Eınreisebeden- 
ken begrunden und ın welcher Weise AZR-Aus- 
künfte, in denen Einreisebedenken vermerkt sind, 

verwertet werden durfen, 

— welcher Zweckbindung Informationen aus dem 
AZR beı dem Empfanger von AZR-Auskunften un- 
terliegen. 

Als noch nicht abgeschlossen betrachte ıch auch die 
zwischen mir und dem Bundesminister des Innern 
bereits 1986 eingeleitete Erorterung der Frage, ob 
nıcht für bestimmte Ausländergruppen (EG-Angehö- 
rıge, Staatenlose) auf eine zentrale Speicherung per- 

sonenbezogener Daten teilweise verzichtet werden 
kann und muß (vgl.9 TBa.a.O.). 

Eıner Ergänzung bedarf der vorliegende Gesetzent- 
wurf ım ubrıgen besonders bezüglich der Dauer der 
Aufbewahrung und des Zeıtpunkts der Löschung per- 
sonenbezogener Daten im Register sowıe zur Sicher- 
stellung der Protokollierung von Datenübermittlun- 
gen für Zwecke der datenschutzrechtlichen Kontrolle, 
aber auch zur Berichtigung falscher Auskünfte nach 

Änderung eines im AZR gespeicherten Datums durch 
dıe mitteilende Behörde. Letzteres gilt insbesondere 
— aber nicht nur — für Abrufe ım automatisierten 
Verfahren. Eine Protokollerung sollte Aufzeichnun- 
gen über die im Auskunftsersuchen verwendeten Da- 
ten, die ubermittelten Daten (wegen des unterschied- 

hchen Umfangs der Auskunft beı Ersuchen zu ver- 
schiedenen Zwecken derselben Auskunftsberechtig- 
ten), den Zeitpunkt der Ubermittlung und den Emp- 
fanger der Daten enthalten. Die für das Verkehrszen- 
tralregister und das Zentrale Verkehrsinformationssy- 
stem (ZEVIS) geschaffenen Gesetzesbestimmungen, 
namentlich die $$ 30 a Abs. 3 und 4 sowie 36 Abs. 6 

und 7 des Straßenverkehrsgesetzes, könnten hier als 

Vorbild dienen. Auch sollte — so habe ich empfoh- 
len — ım Gesetz selbst festgelegt werden, welche 
Behorden welche Auskünfte im automatisierten Ver- 
fahren abrufen dürfen. 

Daten über Deutsche — auch wenn sıe zugleich eine 

ausländische Staatsangehorigkeit besitzen (Doppel- 

staater) — dürfen nicht im Ausländerzentralregister 
gespeichert werden. Dieses von mir von Anfang an 
befürwortete Prınzıp soll in dem vorliegenden Ent- 
wurf insofern eingeschränkt werden, als die Speiche- 
rung von Daten von Personen vorgesehen ıst, „deren 
Antrag auf Feststellung der Eigenschaft als Deutscher 
oder auf Übernahme oder Anerkennung als Vertrie- 
bener abgelehnt oder wegen erheblicher Zweifel am 
Bestehen der erforderlichen Voraussetzungen voraus- 
sichtlich abgelehnt werden wird oder dem innerhalb 
von sechs Monaten nach der Einreise nicht stattgege- 
ben worden ist“. Dies bedeutet, daß ein Aussiedler, 

solange seın Status noch nicht festgestellt ist, bei An- 
wendung des AZR-Gesetzes für eine Übergangszeit 
von sechs Monaten grundsätzlich einem Deutschen, 

danach aber einem Ausländer gleichgestellt wird. 
Eine solche Regelung erscheint mir im Grundsatz ver- 
tretbar. Ich habe aber empfohlen zu prufen, ob ange- 
sichts der gegenwärtigen Aussiedler-Zahlen eine Frist 
von sechs Monaten nach Einreise nicht zu kurz ist, um   

dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, Zweifel an 

seıner Eigenschaft als Deutscher auszuraumen, und 
uber den Antrag zu entscheiden. 

2.3. Neue Personalausweise und Pässe 

Im Jahre 1988 habe ıch bei der Bundesdruckerei erst- 
mals eıne datenschutzrechtliche Kontrolle des Verfah- 
rens zur Herstellung der neuen Personalausweise und 
Pässe durchgeführt. Dem sind vor Aufnahme der Pro- 
duktıon dieser Dokumente im Rahmen der Erprobung 
mehrere Beratungsbesuche vorausgegangen, bei de- 
nen ich zahlreiche datenschutzrechtliche Verbesse- 
rungen empfohlen habe (vgl. 9. TB S. 14 £., 10. TB 
S. 16). Meıne Mitarbeiter haben sıch jetzt davon über- 
zeugen können, daß die Verfahrensabläufe ın der Pra- 

xis den datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
meinen hierzu gegebenen Empfehlungen sehr weıt- 
gehend entsprechen. 

Eın besonders wichtiger Punkt meiner Kontrolle war 
ein inzwischen verbessertes Verfahren zur Erken- 
nung von mehrfach vergebenen Seriennummern. Auf 
dıese Problematık bin ich bereits ın meinem Zehnten 
Tätigkeitsbericht (S. 16 ff.) eingegangen. Ich habe sei- 
nerzeıt empfohlen, durch geeignete Verfahren die 
Herstellung eınes Ausweisdokuments mit bereits an- 
derweitig vergebener Seriennummer durch die Bun- 
desdruckerei von vornherein auszuschliessen. Dieser 
Empfehlung ist der Bundesminister des Innern nur 
insoweit gefolgt, als beı der Bundesdruckerei inzwi- 

schen zwar ein Verfahren eingesetzt wird, das eine 
mehrfach vergebene Seriennummer zu erkennen ver- 
mag, aber nıcht verhindern kann, daß zunachst ein 
solches Dokument hergestellt wird. Es ıst jedoch 
sıchergestellt, daß ein solcher Personalausweis oder 
Paß die Bundesdruckerei nıcht mehr — wie früher — 
verläßt und ordnungsgemäß vernichtet wırd. Die be- 
stellende Behörde erhält einen Hinweis auf die Mehr- 
fachvergabe. 

Ein weiteres datenschutzrechtliches Problem sehe ich 
bei der Herstellung der neuen Pässe darin, daß der 

Bundesdruckerei vollständig ausgefüllte Antragsvor- 
drucke der Paßbehörden zugehen, die neben Wohn- 

ort, Größe, Augenfarbe und Ordens- bzw. Kunstlerna- 

men auch Daten von Kindern enthalten, obwohl dıe 

Eintragung dieser letztgenannten Daten ın dıe Passe 
vorerst nicht durch die Bundesdruckerei, sondern 

durch die Paßbehörden selbst erfolgt. Diese Angaben 
werden somit für die Herstellung der Pässe von der 
Bundesdruckerei zur Zeıt nicht benötigt. 

Ahnlich verhält es sich mit personenbezogenen Da- 
ten, dıe dıe Ausweisbehörden aus verwaltungsinter- 
nen Gründen auf den Rückseiten von Anträgen auf 
Ausstellung von Personalausweisen oder Passen an- 
bringen. Auch diese Daten sınd für dıe Herstellung 
der Ausweisdokumente nicht erforderlich. 

Der Bundesminister des Innern hat meiner Kritik mit 

dem Argument widersprochen, es handele sıch nıcht 

um Datenübermittlungen von Ausweısbehörden an 
die Bundesdruckerei. Vielmehr betreibe die Bundes- 
druckerei insoweit Datenverarbeitung im Auftrag. 
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Demgegenuber bin ıch der Ansıcht, daß $ 3 Abs. 3 

Satz 2 Personalausweisgesetz und $ 16 Abs. 3 Satz 2 
Paßgesetz als bereichsspezifische Vorschriften für den 
Datenschutz erkennbar darauf gerichtet sind, der 

Bundesdruckerei nur die zur Herstellung dieser Do- 
kumente jeweils erforderlichen Daten zugehen zu las- 

sen. Im übrigen kann auch nicht von einer Datenver- 
arbeitung ım Auftrag durch die Bundesdruckerei aus- 
gegangen werden. Auftragsdatenverarbeitung liegt 
nur vor, wenn der Auftrag sich ausschließlich auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten bezieht und 

nicht noch andere Tätigkeiten zum Gegenstand hat. 
Ziel der Weitergabe personenbezogener Daten in 
Form der als Datei anzusehenden Antragsformulare 

ist hier prımär nicht eine Datenverarbeitung durch die 
Bundesdruckerei für die Ausweisbehörden, sondern 

vıelmehr die Herstellung der Personalausweise und 
Pässe in eigener (durch den Bundesgesetzgeber gere- 
gelter) Verantwortung. Der Bundesdruckerei perso- 

nenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, die sie 
zur Herstellung der Ausweisdokumente nıcht benö- 
tigt, widerspricht somit auch dem ım allgemeinen Da- 
tenschutzrecht, namentlich in $ 10 BDSG, enthaltenen 

Grundsatz der Erforderlichkeit. 

An der Erörterung dieser Probleme sınd auch dıe Lan- 
desbeauftragten fur den Datenschutz und die Daten- 
schutzkommission Rheinland-Pfalz beteiligt. Sıe teı- 
len meine Auffassung und haben sıch mit Empfehlun- 
gen gleichen Inhalts an die Innenressorts der Länder 
gewandt. Ich habe dem Bundesminister des Innern 
empfohlen, diese Bemühungen zu unterstützen und 
die Bundesdruckerei anzuweisen, beı der Gestaltung 

und der Herstellung von Antragsformularen den Be- 
schrankungen, die die Gesetze vorsehen, Rechnung 
zu tragen. 

In einer Reihe von Eingaben haben sıch Bürger über 
die Schreibweise von Umlauten und Datumsangaben 
ın der Lesezone der maschinenlesbaren Personalaus- 
weise und Pässe beschwert. Ihre Namen würden im 
allgemeinen Teil des Personalausweises oder Passes 
richtig — also mit Umlauten und „ß“ —, in der Lese- 

zone aber verandert wiedergegeben, Hıer werde z.B. 
ein „ü“ als „ue”, ein „ß“ als „ss" wiedergegeben. 

Personalausweisgesetz und Paßgesetz sehen jeweils 
die Angabe des Familiennamens im allgemeinen Teil 
und ın der Lesezone vor. Dies bedeutet nach meinem 
Verständnis, daß in beıden Fällen eine authentische 

und gleiche Wiedergabe des Familiennamens ver- 
langt wird. 

Der Bundesminister des Innern ist demgegenüber der 
Auffassung, für dıe Lesezone sei $ 1 Abs. 3 Personal- 

ausweısgesetz bzw. $ 4 Abs. 2 Paßgesetz maßgebend, 
wonach dıe Ausweisdokumente „eine Zone für das 

automatische Lesen“ enthalten. Entsprechend dieser 
Zweckbestimmung seı die Lesezone „nach internatio- 
nalen Standards so gestaltet, daß die ın ihr enthalte- 

nen Angaben auch ın anderen Staaten automatısch 

gelesen werden könnnen”. Die Lesezone entspreche 
der Empfehlung der Internationalen Zıvıl-Luftfahrt- 
Organisation (ICAO), einer Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen. 

Auf meine Empfehlung, die Verordnungen zur Be- 
stimmung der Muster der Personalausweıse und der 
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Pässe dıesen Anforderungen anzupassen, ist der Bun- 

desminister des Innern bislang nicht eingegangen. 

Eın ahnlıches Problem stellt sıch auch bei der Wieder- 
gabe von Datumsangaben ın der Lesezone, So sehen 
die genannten Verordnungen für die Wiedergabe des 
Geburtsdatums des Ausweisinhabers und der Gültig- 
keitsdauer des Ausweises in der Lesezone die Reihen- 
folge Tag, Monat, Jahr vor. Tatsächlich werden dıese 

Daten in der Lesezone des Personalausweises und der 
Passe in umgekehrter Reihenfolge — nämlich Jahr, 

Monat, Tag — wıedergegeben. Ich vermag nicht aus- 
zuschließen, daß dies ım Einzelfall zu einer Fehlinter- 
pretation der in der Lesezone enthaltenen Daten An- 

laß geben kann. Da dıe Muster der Dokumente als Teil 
der Rechtsverordnung der tatsächlichen Gestaltung 
der Ausweise leichter angepaßt werden können als 
umgekehrt, habe ich dem Bundesminister des Innern 
empfohlen, entsprechende Änderungen der Rechts- 
verordnungen vorzusehen. 

2.4 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

Bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) 
habe ich ım zurückliegenden Jahr eine datenschutz- 
rechtliche Kontrolle durchgeführt. Dabei wurde die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
THW-Helfer auf den verschiedenen Ebenen der Bun- 
desanstalt vom Ortsverband bis hin zur Leitung des 
THW verfolgt. 

Gegenüber dem Bundesminister des Innern habe ıch 
angeregt, künftig ein Einsichtsrecht des Helfers in die 
Helferakte ausdrücklich vorzusehen. Auch sollte der 
Umfang der Datenuübermittlungen zu den Landesver- 
bänden und der Leitung des THW auf die Erforder- 
lıchkeit hin überprüft werden. So ubermitteln z. B. 
Ortsverbände über den jeweils zuständigen Ge- 
schäftsführer eine Vielzahl von Daten der Helfer an 
den Landesverband zum Zweck der Lehrgangsbe- 
schickung, obwohl dıe Daten dort für diese Aufgabe 
nur teilweise benotigt werden. 

Mängel zeigten sich auch bei der Führung der nach 

$ 15 BDSG geforderten Übersicht und der vorge- 
schriebenen Meldungen von Dateien zu dem beı mir 
geführten Register sowie bei der Veröffentlichung von 
Dateien ım Bundesanzeiger. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Kontrolle stellte der 

Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung, na- 
mentlich von Personalcomputern, bei der Verarbei- 

tung von Helferdaten dar. Die automatisierte Daten- 
verarbeitung ist im Bereich des THW unkontrolliert 
und im wesentlichen ungeregelt gewachsen. Maß- 
nahmen, diesen Bereich übersichtlich, funktions- 

sıcher und datenschutzgerecht zu gestalten, wurden 
praktisch ausschließlich in lokaler Eigeninitiative ge- 
troffen. Sie sind weitgehend unzureichend, Ein beson- 
deres Problem stellt hierbei der Einsatz privater oder 
nıcht THW-eigener Personalcomputer dar, die z.B. im 

Bereich der Datensicherung eine Reihe von Schwach- 
stellen erkennen ließen 

Insgesamt hat mır dıe Kontrolle der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk gezeigt, daß dem Datenschutz 
in diesem Bereich noch nicht ausreichend Beachtung
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geschenkt worden ıst. Als eın geeignetes Mittel zur 
Abhilfe sehe ich zunächst eine Bestandsaufnahme der 
bisherigen im Bereich des THW verfugbaren perso- 

nenbezogenen Daten an. In eınem weiteren Schritt 
müßte, orientiert an dem Krıterıum der Erforderlich- 

keit zur Aufgabenerfüllung, geprüft und entschieden 
werden, ob undin welchem Umfang an welcher Stelle 

eine automatisierte Datenverarbeitung zugelassen 
werden sollte. Diese Maßnahmen halte ıch nıcht nur 
aus Gründen des Datenschutzes fur erforderlich; sie 
gewahrleisten auch, daß im Bedarfsfalle und ggf. auch 

unabhängıg vom planmaßigen Bediener die automa- 
tisierte Datenverarbeitung auch wirklich zur Steue- 
rung und Unterstützung des Einsatzes der Helfer zur 
Verfügung steht. 

In einer ersten Reaktıon hat mıch der Bundesminister 
des Innern wıssen lassen, daß 1989 eıne Untersu- 

chung beim THW über Eınsatzpotentiale der Informa- 
tionstechnik durchgeführt werden soll. In diesem Zu- 
sammenhang sei auch beabsıchtigt, den fur jede Spei- 
cherung erforderlichen Datenumfang zu ermitteln 
und festzulegen. 

Ich werde die Entwicklung weiter verfolgen. 

2.5 Zivildienst 

2.5.1 Aufbewahrung von Anerkennungsunterlagen 

Mit dem Bundesminister fur Jugend, Familie, Frauen 

und Gesundheit erortere ich schon seit längerer Zeıt 
Fragen der Dauer der Aufbewahrung von Anerken- 
nungsunterlagen der anerkannten Kriegsdienstver- 
weigerer beim Bundesamt fur den Zivildienst (s. 9. TB 
S. 18, 10. TB S. 19). 

Aufgrund meines Drangens hat der Bundesminister 
inzwischen angeordnet, daß die Anerkennungsunter- 
lagen beım Bundesamt fur den Zivildienst nicht erst 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres der Betroffe- 
nen, sondern bereits „frühestens sechs Monate“ nach 

Dienstende des Kriegsdienstverweigerers vernichtet 
werden. Ich betrachte dies zwar als einen beachtli- 
chen Schritt in die richtige Rıchtung, habe dem Bun- 
desminister aber wiederholt dargelegt, daß die not- 

wendige Vernichtung der Vorgänge des Anerken- 
nungsverfahrens — einschließlich der darin enthalte- 
nen, besonders schutzwurdigen Daten über die Ge- 

wissensentscheidung des Betroffenen — unmittelbar 
nach bestandskräftiger Anerkennung erfolgen sollte. 
Die Vernichtung sollte durch die für das Anerken- 
nungsverfahren zustandıge Abteilung des Bundesam- 
tes für den Zivildienst erfolgen, nachdem der Aner- 

kennungsbescheid sowıe etwa schon während des 
Anerkennungsverfahrens ausdrucklich vorgetragene 
Einsatzwünsche des Betroffenen der für den Einsatz 
zuständigen Abteilung dıeses Amtes zugeleitet wor- 
den sınd. Noch ist offen, ob der Bundesminister für 

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit meinen Vor- 

stellungen folgen wird. Zugleich wıederhole ıch dıe 
schon ın meinen fruheren Berichten gegebene Emp- 
fehlung, gesetzliche Festlegungen darüber zu treffen, 
für welchen Zeıtraum Anerkennungsunterlagen des 
Kriegsdienstverweigerers aufbewahrt werden durfen   

und welche Daten aus dıesen Unterlagen fur welche 
Zwecke genutzt werden dürfen. 

2.5.2 Arbeitsberichte von Zivildienstleistenden 

Der Bundesminister fur Jugend, Familie, Frauen und 

Gesundheit hat mir mitgeteilt, daß dıe Dienstanwei- 

sung für Zivildienstleistende, dıe in der Indıviduellen 

Schwerstbehindertenbetreuung eingesetzt sind, in- 
zwischen ın Kraft getreten ıst (vgl. 10. TBS. 19f). Zum 
Schutze der Privatsphare dieses Personenkreıises ist 

damıt erreicht worden, daß Zivildienstleistende keıne 

Angaben über dıe Art der einzelnen Betreuungslei- 
stungen, sondern nur über den benötigten Zeıtauf- 
wand zu machen haben. Ich habe empfohlen, die für 

den genannten Betreuungsbereich entwickelten Prin- 
zıpıen auch für den Einsatz von Kriegsdienstverwei- 
gerern bei den Mobilen Sozialen Hılfsdiensten zu 
übernehmen. 

3. Rechtswesen 

3.1 Bundeszentralregister 

Beim Bundeszentralregister (BZR) als einem der um- 

fangreichsten Datenverarbeitungssysteme des Bun- 
des habe ich auch ım Jahre 1988 einen Kontroll- und 
Beratungsbesuch durchgefuhrt. Sowohl aus diesem 
Anlaß wıe auch aufgrund laufender Kontakte zu dıe- 
ser Dienststelle des Generalbundesanwalts kann ich 
wiederum feststellen, daß man dort standig bemüht 
ist, beı einem überaus hohen Arbeitsvolumen ein 
Hochstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit der Da- 
tenverarbeitung zu gewährleisten. 

Dazu dient auch eın von mır empfohlenes und in ge- 
meınsamen Besprechungen mit dem Bundeszentral- 
register entwickeltes Prüfprogramm, dessen Konzep- 
tion ich schon ın meinem Zehnten Tätigkeitsbericht 
(S. 20f.) skizziert habe: Die an Regierungspräasidenten 
und Kommunalbehorden erteilten unbeschränkten 
Auskunfte, dıe nicht den in $ 41 Abs. 1 Nrn. 6, 7und 9 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) enumerativ ge- 

nannten Zwecken dienen, sollen damit stichproben- 

weise festgestellt werden können. In einem ersten 
Lauf wurde das Programm für zweı Wochen im De- 
zember 1987 unter Federfuhrung der hausinternen 
Revisionsgruppe des BZR zur Anwendung gebracht. 
Ein zweiter Lauf ım April 1988 diente zugleich als 
Instrument meiner datenschutzrechtlichen Kontrolle 
beim Bundeszentralregister. Dabei wurden ım Rah- 
men einer stichprobenmäßigen Durchsicht in mehre- 
ren hundert Auskunftfallen Zweckangabe und Emp- 
fanger miteinander verglichen. Im ersten wıe im zweı- 
ten Lauf wurde jeweils ein Fall festgestellt, in dem 

eıne unbeschrankte Auskunft fur einen nach $ 41 

Abs. 1 BZRG nicht zugelassenen Verwendungszweck 
durch eine Kommunalbehorde beantragt und durch 
das BZR erteilt worden war. Die Auskunftsersuchen 
mıt den Zweckangaben „Eintragung ın das Vereins- 
register” und „Reisegewerbekarte“ hätten gemäß 
$ 41 Abs. 1 BZRG zurückgewiesen werden mussen; 

unbeschrankte Auskunfte hatten in dıesen Fällen 
nicht erteilt werden durfen. 
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Wenn man davon ausgeht, daß bei der Masse der zu 

erteilenden unbeschrankten Auskünfte Fehler auch 
kunftig nıcht völlig ausgeschlossen werden können, 
so lassen es diese ersten mit dem Prufprogramm ge- 
wonnenen Erfahrungen trotz der Seltenheit von Fehl- 

entscheidungen doch geboten erscheinen, die Fehler- 
rate weiter zu beobachten. Die erkannten Fehler soll- 
ten zur Unterrichtung aller Bearbeiter Anlaß geben. In 
den festgestellten Fallen habe ich ferner die zustandı- 
gen Landesbeauftragten für den Datenschutz auf die 

mangelnde Auskunftsberechtigung der jeweils bean- 
tragenden Behorde hingewiesen und anheim gege- 
ben, verstärkt darauf hınzuwırken, daß die Regelung 
des $ 41 Abs. 1 BZRG schon beı der Antragstellung 
beachtet wird. 

Das genannte Prüfprogramm betrachte ich nach die- 
sen ersten Erfahrungen als ein hilfreiches Kontrollmit- 
tel, das ıch auch beı meinen künftigen Prüfungen im 
BZR eınsetzen werde.Es erganzt außerdem den ver- 

fugbaren Bestand an unterschiedlichen Prüfverfahren 
der hausinternen Revisionsgruppe. Anknüpfend an 

frühere Bemerkungen (vgl 8. TB SS. 11, 10. TB S. 20) 
betone ich erneut, daß meine Kontrolltatigkeit und die 
Arbeıt der Revisionsgruppe einander nicht ersetzen, 
sondern sıch in sinnvoller Weise ergänzen konnen 
und mussen. 

Seit Jahren habe ich die Notwendigkeit datenschutz- 
rechtlicher Verbesserungen des Bundeszentralregi- 

stergesetzes betont und hıerzu dem Bundesminister 
der Justiz eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht 
(10. TB S. 20ff., 8. TBS. 12f., 7. TB S. 13, 6. TB S. 12, 
5. TBS. 18). Desgleichen hat der Deutsche Bundestag 
in seınem Beschluß vom 10. Dezember 1986 (zu mei- 

nem Sechsten und Sıebenten Tätigkeitsbericht) dıe 
Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen einer wei- 
teren Novellierung des Bundeszentralregistergeset- 
zes meine Empfehlungen soweıt wie möglich zu be- 
rücksichtigen oder, soweit sıe nicht aufgegriffen wer- 
den, darauf in der Begründung zum Gesetzentwurf 

einzugehen (BT-Drucksache 10/6583; Niederschrift 
der 255. Sitzung des Deutschen Bundestages in der 
10. Wahlperiode, S 19897). Als eın erstes Echo auf dıe 

genannten Initiatıven ıst mirim April 1988 eın Arbeits- 
papier des Bundesministers der Justiz zugegangen. 
Um die schutzwurdigen Belange der Betroffenen mit 
überwiegenden Allgemeinınteressen in Einklang zu 
bringen, beabsichtigt der BMJ, in eıner Reihe von Fra- 
gen den unabweisbaren Auskunftsbedarf noch eınge- 
hender zu ermitteln. Dies entspricht meinem Anlie- 
gen. In meiner dem Bundesminister der Justiz zuge- 
leiteten Stellungnahme zu dem Arbeitspapier habe 
ich deutlich gemacht, daß ich weitere Erorterungen 
für notwendig halte, in die auch — da Bedarfsträgerin 
der Mehrzahl der Falle Behörden und offentliche Stel- 
len der Länder sind — die Landesbeauftragten für den 
Datenschutz einzubeziehen sind. 

3.2 Strafprozeßordnung 

Auch im Berichtsjahr hat der Bundesminister der Ju- 
stiz sıch weiter um die Schaffung von den Anforderun- 
gen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge- 

richts genügenden Vorschriften für den Umgang mıt 
personenbezogenen Daten im Strafverfahren bemüht 
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(vgl. 9. TBS. 19f., 10. TB S. 22). Ein Arbeıtspapier des 
BMJ, das einen früheren Entwurf betreffend Fahn- 

dungsmaßnahmen, Fahndungshilfsmittel und die Ak- 
teneinsicht ergänzte, enthielt Vorschläge für „Allge- 
meine Bestimmungen über die Speicherung, Verwen- 
dung und Übermittlung personenbezogener Daten 
durch die Strafverfolgungsbehörden“ Ich habe dem 
Bundesminister der Justiz auch hierzu ın Abstimmung 
mit den Landesbeauftragten für den Datenschutz eine 

Stellungnahme zugehen lassen und datenschutz- 
rechtliche Empfehlungen gegeben. 

Nach eıner ım April 1988 durchgefuhrten Erörterung 
mit Vertretern von Justiz- und Innenressorts der Län- 
der, an der auch ich beteiligt war, hat der Bundesmi- 

nister der Justiz mir nunmehr als zusammenfassende 
Überarbeitung seiner bisherigen Konzepte den Refe- 
rentenentwurf eines Gesetzes zur Anderung und Er- 
gänzung des Strafverfahrensrechts — Strafverfah- 
rensänderungsgesetz 1988 — zugesandt. Der Entwurf 
verfolgt im wesentlichen das Ziel, für die Ermittlungs- 
tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden mit Hilfe be- 
stimmter hergebrachter und neuartiger Ermittlungs- 
methoden, fur die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ın Dateien und ihre Nutzung für Zwecke der 
Strafverfolgung sowie für dıe Verwendung personen- 
bezogener Daten für verfahrensfremde Zwecke die im 
Interesse der Rechtssicherheit und Normenklarheit 
gebotenen präzisen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Er 
geht auf wichtige, wenn auch nicht auf alle von den 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 
empfohlenen Datenschutzregelungen im Strafverfah- 
ren eın. Eine Stellungnahme bereite ich derzeit vor. 

Eine unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
zentrale Frage ist, ınwieweit von der Polizeı erhobene 
Daten nach dem Zweck der Erhebung — Prävention 
oder Strafverfolgung — differenziert werden können 
und müssen und wo die Trennlinie zwischen Praven- 
tiv- und Repressivdaten zu ziehen ıst. Datenschutz- 
rechtliche Konsequenzen durften sich auch daraus er- 

geben, daß der Entwurf die „Vorsorge für künftige 
Strafverfolgung", d. h. die Sammlung personenbezo- 
gener Daten für die kunftige Aufklärung von Strafta- 
ten, der Strafverfolgung und nıcht der Gefahrenab- 

wehr zurechnet. Besondere Aufmerksamkeit verdient 
die Regelung über die Speicherung personenbezoge- 
ner Daten in zentralen Dateien. Hier geht es um die 
Schaffung zeitgemaßer Befugnisse zur Nutzung mo- 
derner Datenverarbeitungstechniken durch die Straf- 
verfolgungsbehörden unter Berücksichtigung der An- 
forderungen, die das Bundesverfassungsgericht für 
Eingriffe ın das informatıonelle Selbstbestimmungs- 
recht aufgestellt hat. Es bedarf eingehender Prüfung, 
unter welchen Voraussetzungen überregionale Da- 
tensammlungen angelegt werden dürfen, um zu ei- 
nem ausgewogenen Verhältnis zwischen effizienter 
Strafverfolgung und Datenschutz zu gelangen. 

3.3 Jugendgerichtsgesetz 

Zu den gesetzlichen Regelungen, die auf ihre Verein- 
barkeit mıt dem Recht auf informatıonelle Selbstbe- 
stimmung geprüft werden mussen, zählen auch die 
Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Hier-
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über besteht Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Justız und den Justizverwaltungen der Länder. 

Notwendig erscheint mir, insbesondere für Datener- 
hebungen, Datenspeicherungen und Datenuübermitt- 

lungen — namentlich zwischen Gerichten, Behörden, 

Lehrern, Arbeitgebern, Kirchen, Deutschem Roten 

Kreuz usw. — ım Zusammenhang mit ambulanten 
Maßnahmen zur sozialen Betreuung jugendlicher 
Straftater präzise bereichsspezifische gesetzliche Re- 

gelungen zu schaffen. Die geltenden Vorschriften des 
Jugendgerichtsgesetzes (insbesondere $ 38 Abs. 2 

und $ 24 Abs. 2 JGG) reichen nicht aus; sie sollten bei 

der anstehenden Novellierung ergänzt werden. 

Unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ver- 

dienen auch Vorschriften besondere Aufmerksam- 
keit, ın denen es um die Anhörung oder um die Unter- 

richtung der Schule eines Jugendlichen geht. Krite- 
rium einer Novellierung dieser Regelungen in $ 43 
Abs. 1 Satz 3 und $ 70 Satz 1 JGG muß seın, ob dieses 

Vorgehen dem Betroffenen mehr nützt, als es ıhn ge- 

gebenenfalls beeintrachtigt. Darüber hınaus sollte ge- 
prüft werden, wıe durch eine geeignete Gesetzesfor- 
mulierung gewahrleistet werden kann, daß im Falle 
der Anhörung der Schule der unterrichtende Lehrer 

zu Wort kommt. 

Der Bundesminister der Justız hat mir mitgeteilt, daß 
die unter Gesichtspunkten des Datenschutzes ange- 
strebte Überprüfung der geltenden Vorschriften des 
Jugendgerichtsgesetzes nicht mehr ım Rahmen des 
gegenwärtig vorliegenden Entwurfs eines Ersten Ge- 
setzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes er- 
folgen könne, weil sonst die dringend wünschens- 
werte Verabschiedung noch ın dieser Legislaturpe- 
rıode nicht mehr gewahrleistet seı. Ein weiteres Ände- 
rungsgesetz zum Jugendgerichtsgesetz seı ohnehın 

geplant, dıe von mir aufgeworfenen Fragen sollten 
den weiteren Reformarbeıten vorbehalten werden. 
Ich bedauere dıese Verschiebung. 

3.4 Zivilprozeßordnung 

Zu der Frage der Vereinbarkeit von Vorschriften der 

Zıvılprozeßordnung mit dem Recht auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung habe ich mich bereits in mei- 
nem Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 23f.) geäußert. Zu 
der dort beschnebenen Problematik der Pfandungs- 
und Überweisungsbeschlüsse mit einer Mehrzahl von 
Drittschuldnern, die als Folge des derzeit praktizier- 
ten Verfahrens jeweils voneinander Kenntnis erhal- 
ten, ist die Erorterung mit dem Bundesminister der 

Justiz noch nicht abgeschlossen. 

Inzwischen haben sich weitere Kritikpunkte ergeben. 
Der erste betrifft sog. Ehescheidungsverbundurteile. 
Das sind Scheidungsurteile, ın denen auch über sog. 

Folgesachen entschieden worden ist ($$ 623 Abs. 1, 

621 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, daß in demselben 

Urteilneben dem Ausspruch der Scheidung z.B. — als 
Folgesachen — über den Umgang eines Elternteils mıt 

dem ehelichen Kind, über die Übertragung von Ren- 
tenanwartschaften oder auch über die Zahlung eines 

Zugewınnausgleichs entschieden ıst. Die vollstreck- 
bare Ausfertigung eines solchen Urteils für eine 
Zwangsvollstreckung — z. B. wegen des Zugewinn-   

ausgleichs — enthalt damit im Tenor und ebenso im 
Tatbestand und in den Entscheidungsgründen eıne 
Reihe von Daten der Parteien, deren es fur die Durch- 
führung der Zwangsvollstreckung nicht bedarf. So- 
bald die vollstreckbare Ausfertigung eines solchen 
Urteils dem Gerichtsvollzieher ubergeben wird, ge- 

langen solche Daten (z. B. über den Umgang eines 
Elternteils mit dem ehelichen Kınd oder uber die 
Übertragung von Rentenanwartschaften) zu dessen 

Kenntnis, ohne daß hıerfür eine sachliche Notwendig- 

keit besteht. Dieses Problem dürfte sıch auch ergeben, 

wenn Scheidungsurteile Behörden vorgelegt werden, 
dıe nur am Scheidungsausspruch interessiert sind, 
aber zwangslaufig auf diese Weise etwa auch Daten 
über dıe Abwicklung des Zugewinnausgleichs der 
Betroffenen erhalten. 

Ich habe den Bundesmunister der Justiz um Stellung- 
nahme gebeten und als möglichen Lösungsansatz vor- 
geschlagen, in Tenor, Tatbestand und Entscheidungs- 
gründen — wie dies zumindest teilweise bereits ge- 
schieht — sorgfältig zwischen den einzelnen Ent- 
scheidungen (z. B. Scheidung/Rentenanwartschaft/ 
Zugewinn/Kosten), zu trennen. Zugleich müßte si- 

chergestellt werden, daß dıe Geschäftsstellen der Ge- 
richte entsprechend dem jeweiligen Verwendungs- 
zweck auszugsweise Ausfertigungen der Einzelent- 

scheidungen herstellen. 

In seiner Antwort hat der BMJ auf $ 624 Abs. 4 ZPO 

hingewiesen. Hiernach werden am Verfahren betei- 
ligten Dritten (z. B. Versorgungstrager, Jugendamt) 

Ausfertigungen, Abschriften etc. nur insoweit mıtge- 
teilt oder zugestellt, als das mıtzuteilende oder zuzu- 

stellende Schriftstück sie betrifft. Dasselbe gilt für dıe 
Zustellung von Entscheidungen an Dritte, die zur Eın- 
legung von Rechtsmitteln berechtigt sind. Daruber 
hinaus bedarf es aber noch der näheren Erörterung 
mit dem BMJ, welche Informationen dem Gerichts- 

vollzieher für die Zwangsvollstreckung einzelner An- 
sprüche aus dem Ehescheidungsverbundurteil ge- 
genüber dem Prozeßgegner gegeben werden dürfen. 

Einen weiteren Problembereich, in dem es einer drin- 

genden Überarbeitung und Erganzung zıvilprozes- 
sualer Vorschriften bedarf, bilden die Befugnisse von 

Sachverständigen zur Feststellung der Identitat zu un- 
tersuchender Personen. Richtlinien des Bundesge- 
sundheitsamtes für die Erstattung von Blutgruppen- 
gutachten sehen die Aufnahme eines Fınger- oder 
Fußabdruckes des Betroffenen in dıe vom Gutachter 
zu fertigende Niederschrift vor. Damit werde — so 
heißt es ın den Rıchtlinien — dem Auftraggeber die 
Prüfung ermöglicht, ob tatsächlich dıe zu untersu- 
chende Person untersucht wurde. 

Auf die Problematik dieser Maßnahme habe ıch unter 
Gesichtspunkten der Erforderlichkeit wıe auch der 
Rechtmaßigkeit schon Anfang 1983 ın meinem Fünf- 
ten Tätigkeitsbericht hıngewiesen (S. 22f.) — aller- 
dings ohne eine Reaktion der zuständigen Ressorts. 
Nunmehr hat eine beabsichtigte Neufassung der ge- 
nannten Rıchtlinie Anlaß für eine erneute Erörterung 
zwischen dem Bundesminister der Justiz, dem Bun- 
desmıinister für Jugend, Familie, Frauen und Gesund- 

heit, dem Bundesgesundheitsamt und mir gegeben. 

Ein Teil der Literatur stützt dıe Rechtmäßigkeit der 
Abnahme von Finger- oder Fußabdrucken auf $ 372a 
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ZPO. UÜbereinstimmend haben BMJ, BMJFFG und 

BGA die Notwendigkeit dıeser Maßnahmen zur Iden- 

tıtatssicherung betont. 

Deshalb habe ich empfohlen, fur die Aufnahme von 

Fınger- oder Fußabdrucken als Identitätsnach weıs beı 
Blutgruppengutachten bereichsspezifische gesetzli- 

che Vorschnften zu schaffen, dıe normenklar die Ver- 

pflichtung der Betroffenen festlegen, solche Maßnah- 
men zu dulden, und ferner bestimmen, wie diese Ab- 

drucke verwandt werden durfen. 

Außerdem habe ich darauf hingewiesen, daß nur auf 

der Basis des Übergangsbonus fur eine beschränkte 
Zeit Betroffene weiterhin ın Fällen einer durch Be- 
weisbeschluß angeordneten Blutgruppenuntersu- 
chung im gerichtlichen Verfahren zur Duldung von 
Finger- oder Fußabdrucken verpflichtet werden kön- 
nen. Soweit eıne gerichtliche Anordnung nicht zu- 
grunde liegt, können diese Maßnahmen nur mit Ein- 

willigung des Betroffenen durchgefuhrt werden. 

Ich habe deutlich gemacht, daß sıch die angespro- 
chene Problematik nicht nur beı Blutgruppengutach- 
ten, sondern auch beı anderen Sachverständigengut- 
achten stellt, die sıch auf natürliche Personen bezie- 

hen. Ich habe dem Bundesminister der Justiz empfoh- 
len, den behandelten Fragen nicht nur in bezug auf 

die Zivilprozeßordnung, sondern auch in bezug auf 

andere Verfahrensordnungen nachzugehen. 

Eın weiteres datenschutzrechtliches Problem — wie- 

derum nicht nur im Zivilprozeß — ergibt sıch aus dem 
Fortbestand personenbezogener Daten (Protokollbu- 
cher mit Befunden, Durchschriften der Gutachten und 

der Niederschriften) bei eınem Gutachter nach Erstat- 
tung des Gutachtens. BMJFFG, BMJ und BGA be- 

gründen die Notwendigkeit eıner Aufbewahrung von 
Unterlagen über Blutgruppengutachten mit der Ver- 
pflichtung des Sachverständigen, ein schriftlich vor- 
gelegtes Gutachten ım laufenden Verfahren gegebe- 
nenfalls auch mündlich vortragen und begründen zu 
müssen, mit der ärztlichen Standespflicht sowie mit 
möglichen Restitutionsklagen, bei denen es um die 

einwandfreie Durchführung der Untersuchung und 
Erstellung des Gutachtens gehe. Zwischen den betei- 

ligten Behörden und mir zeichnet sich eıne Überein- 
stimmung ab, daß fur die Dauer der Aufbewahrung 
personenbezogener Daten beim Sachverständigen 
durch Rechtsnormen zeitliche Grenzen gesetzt wer- 
den mussen. 

3.5 Zentrales Handelsregister 

Ein pnvater Wirtschaftsınformationsdienst ist an 
Amtsgerichte und Landesjustizverwaltungen mit dem 

Anliegen herangetreten, ınm zu gestatten, das Han- 
delsregıster vollstandig auf Mikrofilm abzulichten, um 
so eın zentrales Handelsregister fur das Bundesgebiet 
zu schaffen. Das Register soll durch Aufnahme der 
Eıntragungsveroffentlichungen im Bundesanzeiger 
auf aktuellem Stand gehalten und unter Einsatz mo- 
derer Techniken durch die Erteilung von Auskünf- 
ten und Informationen kommerziell verwertet wer- 
den. Der Wırtschaftsinformationsdienst beruft sich für 
sein Vorhaben auf das unbeschränkte Einsıchtsrecht 
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in das Handelsregister nach $ 9 Abs. 1 des Handels- 
gesetzbuches (HGB). 

Ich habe dem Bundesminister der Justiz in Abstim- 
mung mıt den Landesbeauftragten fur den Daten- 
schutz meine Bedenken gegen die Zulässigkeit eines 

solchen privaten zentralen Handelsregisters mitge- 
teilt: Das Handelsregister enthält personenbezogene 
Daten (vgl. $ 29 HGB, $ 39 GmbHG). Die Ubermitt- 
lung personenbezogener Daten beruhrt das ınforma- 

tionelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen und 
bedarf nach dem Volkszählungsurteil (BVerfGE 635, 1) 

einer Rechtsgrundlage. 

Fur die Übermittlung von Daten aus dem Handels- 
register enthält $ 9 HGB eine bereichsspezifische Re- 
gelung. Hıernach ist jedermann ohne Nachweis eines 
berechtigten Interesses die „Einsicht“ in das Handels- 

register gestattet. Die Übernahme des gesamten Regi- 
sterinhalts zur Gewinnung eines vermarktbaren Pro- 
dukts kann jedoch begrifflich nicht mehr als „Ein- 

sıcht“ im Sinne von $ 9 Abs. 1 HGB angesehen wer- 
den. Für die Übermittlung des gesamten Datenbe- 
standes des Handelsregisters kann $ 9 HGB daher 
nıcht als Rechtsgrundlage herangezogen werden. 

Der Bundesminister der Justiz hat mır mitgeteilt, daß 

diese Auslegung des $ 9 HGB seiner Auffassung ent- 
spricht und sich auch die Landesjustizverwaltungen 
ubereinstimmend gegen die Zulassigkeit der Verfil- 
mung des gesamten Handelsregisters ausgesprochen 
haben. Der BMJ hat allerdıngs gleichzeitig darauf ver- 
wıesen, daß die Kommission der Europaischen Ge- 

meinschaften dıe Auffassung vertrete, es widerspra- 

che dem Sinn der Ersten gesellschaftsrechtlichen 
Richtlinie vom 9. März 1968 (68/151/EWG ABI. Nr. L 
65/8), einem Dritten dıe zentrale Erfassung des Han- 

delsregisters unmöglich zu machen. Die Argumenta- 
tion der Kommission der Europäischen Gemeinschaf- 

ten wird ım einzelnen zu prüfen sein. Dabei ıst aller- 

dıngs die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge- 
rıchts zu berücksichtigen, das in eınem Beschluß vom 
25. Juli 1988 — 1 BvR 109/85 — (NJW S. 3009) aus- 
drücklich festgestellt hat, daß das Recht auf ınforma- 

tionelle Selbstbestimmung auch solche personenbe- 
zogenen Informationen umfaßt, dıe zum Bereich des 
wirtschaftlichen Handelns gehören. 

4. Finanzwesen 

Im Berichtsjahr habe ich eıne datenschutzrechtliche 

Kontrolle bei der Informationszentrale für Auslands- 
beziehungen (IZA), eıner Organisationseinheit des 

Bundesamtes fur Finanzen, durchgeführt. Dabei habe 

ich zur Durchführung von Anforderungen, die das 

Bundesdatenschutzgesetz in Verfahrensfragen stellt, 
eine Reıhe von Verbesserungen empfohlen, Verstöße 

gegen matenelles Datenschutzrecht aber nicht festge- 
stellt. 

4.1 Kontrollmitteilungen 

Der Entwurf fur das inzwischen verkündete Steuer- 

reformgesetz 1990 sah ursprunglich eınen neuen 
% 93 b der Abgabenordnung (AO) vor, wonach dıe
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Träger von Sozialleistungen zur Sıcherung der Be- 
steuerung abweichend von $ 35 Abs. 2 SGB li. V.m. 

$$ 67 und 71 SGB X den Finanzbehörden unter be- 

stimmten Voraussetzungen zum Schluß eines Kalen- 
derjahres den Empfänger, den Rechtsgrund und dıe 
Hohe der in diesem Kalenderjahr geleisteten Zahlun- 
gen im Sinne des $ 32 b des Einkommensteuergeset- 
zes (EStG} schriftlich mitteilen sollten. Das hätte be- 
deutet, daß z. B. auch dıe Zahlung von Arbeitslosen- 

geld oder Arbeitslosenhilfe zu offenbaren gewesen 
wäre. Gegen diese Kontrollmitteilungen habe ich ge- 
genüber dem Bundesminister der Finanzen Bedenken 
erhoben. Ein überwiegendes Allgemeınıinteresse, das 
eine derartige Einschränkung des Rechts auf informa- 
tionelle Selbstbestimmung der Empfänger von Lohn- 
ersatzleistungen im Sinne des $ 32b EStG rechtferti- 
gen könnte, ist für mich nicht erkennbar. Die Ver- 

pflichtung aller Steuerpflichtigen, den Fınanzbehör- 
den die für dıe Besteuerung erheblichen Umstände 
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben, gilt 

auch für diese Steuerpflichtigen. Eine Unterrichtung 
der Betroffenen über ihre Erklärungspflicht gegen- 
über den Finanzbehörden erscheint daher ausrei- 
chend. 

Aufgrund meiner Bemühungen hat der Bundesmini- 
ster der Finanzen von der vorgesehenen Regelung 
Abstand genommen und statt dessen im Steuer- 
reformgesetz 1990 mit einem neuen $ 32b Abs. 3EStG 
die Träger der Sozialleistungen verpflichtet, dem 
Empfänger eıne Bescheinigung über die gewährten 
Leistungen auszustellen und ihn auf deren steuerliche 

Behandlung sowie auf seine Steuererklärungspflicht 
hinzuweisen. Dies entspricht dem in $ 93 Abs. 1 Satz 3 

AO enthaltenen — den Belangen des Datenschutzes 

entsprechenden — Grundsatz, daß andere Personen 
oder Stellen als die Beteiligten erst dann zur Auskunft 
angehalten werden sollen, wenn die Sachverhaltsauf- 
klärung durch die Beteiligten selbst nicht zum Ziele 

führt oder keinen Erfolg verspricht. 

Eıne andere Problematik im Rahmen des vorliegen- 
den Themas betraf Kontrollmitteilungen, die Empfän- 
ger von Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt al- 
lein aufgrund von Verwaltungsvorschriften zur Bun- 

deshaushaltsordnung gegenüber ihrem Finanzamt 
abzugeben hatten, wenn sie aufgrund von Verträgen 
z. B. an Gutachter, Übersetzer, Unterrichtende, Vor- 

tragende oder Sitzungsteilnehmer Zahlungen leiste- 
ten. Zweifel an der Zulässigkeit dieser Kontrollmittei- 
lungen habe ich schon in meinem Zehnten Tätigkeits- 
bericht (S. 25) geltend gemacht. Ich begrüße es, daß 
der Bundesminister der Finanzen wegen des Fehlens 
einer gesetzlichen Grundlage an diesen Kontrollmit- 
teilungen nıcht mehr festhält und — im Vorgriff auf 
eine vorgesehene Änderung der Verwaltungsvor- 

schriften zur Bundeshaushaltsordnung — auf meinen 
Vorschlag hin in einem Rundschreiben an die ober- 
sten Bundesbehörden gebeten hat, die Verpflichtung 
der Zuwendungsempfänger zu Mitteilungen an 
Finanzämter „als aufgehoben zu betrachten”. 

Nachdem durch das Steuerbereinigungsgesetz 1986 
in $ 93 a AO ein Rahmen zulässiger Kontrollmitteilun- 

gen abgesteckt worden ist, habe ich schon ın meinem 
Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 25) auch auf das daten- 
schutzrechtliche Interesse am Erlaß einer entspre-   

chenden Rechtsverordnung hingewiesen. Damıt 
wurde eine noch immer ungeregelte und unklare Pra- 
xis bereinigt werden. Der Bundesminister der Finan- 
zen hat mich an den noch andauernden Vorarbeiten 
zu dieser Rechtsverordnung beteiligt. Ich bedauere, 
daß deren Erlaß noch ımmer aussteht. 

4.2. Steuerdaten-Abruf-Verordnung 

In meinem Zehnten Tatıgkeitsbericht (S. 25f.) habe 

ich berichtet, daß ich die im Entwurf des Bundesmini- 

sters der Finanzen für eine „Verordnung über den 

automatisierten Abruf von Steuerdaten des Bundes- 
amts für Finanzen, der Fınanzamter und Gemeinden 

(Steuerdaten-Abruf-Verordnung — StDAV)“ vorge- 
sehene Kontrolle der Datenabrufe nicht für ausrei- 
chend halte und für einen Teıl der Zugriffsberechtig- 
ten eine Protokollierung aller Datenabrufe — also 
nicht nur von Stichproben — empfohlen habe. Dabei 
habe ich eine Protokollierung der Abrufe durch den 
nach der Geschäftsverteilung zuständigen Sachbear- 
beiter nicht gefordert. Aus heutiger Sicht halte ıch 
auch die Aufzeichnung der Datenabrufe durch seinen 
zustandigen Vertreter für verzichtbar, weıl beide auf 
„eigene“, d. h. bei der Bearbeitung des Falles erho- 

bene Daten zugreifen. Deshalb befürworte ich grund- 
sätzlich die vom Bundesminister der Finanzen nun- 
mehr gewählte Abgrenzung, dıe eine Aufzeichnung 
von Datenabrufen durch Abrufberechtigte der spei- 
chernden Behörde nur vorsieht, wenn es sich um Ab- 

rufberechtigte anderer als der für die Sachbearbei- 
tung zuständigen Organisationseinheiten handelt. 

Während der Bundesminister der Finanzen allerdings 
für die Aufzeichnung solcher Datenabrufe ein zufalls- 
bedingtes Stichprobenverfahren fur ausreichend hält, 

bin ich der Auffassung, daß alle derartigen Datenab- 

rufe ebenso wie die Datenabrufe der Abrufberechtig- 
ten aus anderen Behörden programmgesteuert aufge- 

zeichnet werden sollten. Ich begrüße es, daß der Bun- 
desminister der Finanzen für letztere ınzwischen be- 
reits teilweise dıe programmgesteuerte Aufzeichnung 
sämtlicher Datenabrufe für Kontrollzwecke vorgese- 
hen hat. Die Diskussion zu diesem Fragenkreis dauert 
noch an. 

Weiterhin hat der Bundesminister der Fınanzen ın den 
Entwurf der Steuerdaten-Abruf-Verordnung eine Re- 
gelung aufgenommen, wonach für besonders ermäch- 
tigte Amtstrager der obersten Finanzbehörden und 
der Oberfinanzdirektionen automatisierte Datenab- 
rufverfahren eingerichtet werden sollen, mit denen 

diese in steuerlichen Einzelfällen oder zur Wahrung 
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen unmittelbar 
auf Daten der Finanzämter zugreifen können. Die 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Lander sowie der Datenschutzkommission 
Rheinland-Pfalz hat in ıhrem Beschluß vom 10. Okto- 
ber 1988 hiergegen Bedenken erhoben (s. Anlage 5). 
Nach ıhrer Ansıcht sind solche zentralen Datenabruf- 
möglichkeiten für die Erfüllung der Aufgaben der 
Aufsichtsbehörden nicht erforderlich. Bei etwaigen 
Verfahren im Rahmen der Aufsicht sind ohnehin die 
Akten heranzuziehen. Die Bearbeitung von steuerli- 
chen Einzelfällen erfordert von den Aufsichtsbehor- 
den in aller Regel auch keine Entscheidungen unter 
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Zeitdruck. Von der Einrichtung solcher Datenabruf- 
verfahren ist auch sonst kein ins Gewicht fallender 
Ratıonalisıerungseffekt zu erwarten Solche Verfah- 

ren können aber dazu fuhren, daß dem Steuergeheim- 

nis unterliegende Daten auf sehr einfache Weise Per- 

sonen bekannt werden, dıe sie für die Erfüllung ihrer 

Aufgabe nıcht benötigen. Dem gılt es vorzubeugen. 
Die Datenschutzbeauftragten haben daher in ıhrem 

Beschluß vorgeschlagen, in dem Entwurf fur eine 
Steuerdaten-Abruf-Verordnung keine automatisier- 
ten Datenabrufverfahren für oberste Finanzbehörden 

und für Oberfinanzdirektionen vorzusehen. 

Nach Informationen aus dem Bundesministerum der 

Finanzen haben die Finanzminister und -senatoren 
der Länder ın einer gemeinsamen Beschlußfassung 
den Bundesminister der Finanzen gebeten, in der 

Steuerdaten-Abruf-Verordnung auf eine Datenabruf- 
berechtigung der obersten Finanzbehörden zu ver- 
zichten. Es ist zu erwarten, daß der Bundesminister 

der Finanzen diesem Votum folgen wırd. Hınsıchtlich 
der Datenabrufberechtigung der Oberfinanzdirektio- 
nen ist dagegen noch nicht zu erkennen, ob sich die 
Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten durch- 
setzen werden. 

5. Personalwesen 

5.1 Deutsches Patentamt 

Eine erneute Datenschutzkontrolle der bereits im 
Jahre 1986 von mir überprüften Personaldatenverar- 

beıtung des Deutschen Patentamtes (DPA), beı der 

auch seinerzeit nıcht berücksichtigte Teilbereiche 
miterfaßt werden konnten, führte im wesentlichen zu 

folgenden Feststellungen: 

— Am Personalinformationssystem des DPA sind auf- 

grund meiner Verbesserungsvorschläge umfan- 
greiche Veränderungen vorgenommen worden. 
Dies gilt insbesondere für die technısch-organisa- 
torıschen Maßnahmen, die inzwischen als zufrıe- 

denstellend bezeichnet werden können. 

Auf anderen Gebieten war dagegen noch eıne 
Reihe von Mängeln festzustellen; auf die meisten 

hatte übrigens der interne Datenschutzbeauftragte 
des DPA schon Anfang Februar 1988 hıngewiesen. 
Hervorzuheben ist insbesondere, daß dem inter- 

nen Datenschutzbeauftragten keine Übersicht 
uber die konventionellen Dateien zur Verfugung 
stand; ste konnte auch während des Kontrollbe- 

suchs nicht zusammengestellt werden. Eine Doku- 
mentation der Programme und Listenausdrucke 
war wahrend der Kontrolle ebensowenig verfüg- 
bar wie das Benutzerhandbuch; diese Unterlagen 

wurden allerdıngs inzwischen nachgereicht. 

Entgegen meiner Empfehlung ım Kontrollbericht 
von 1986 sınd die Beurteilungsnoten aller Beschäf- 
tıgten beım DPA im Personalinformatıonssystem 
gespeichert. Die automatisierte Verarbeitung be- 

schränkt sich auch nicht auf die von mir noch ak- 
zeptierte bloße Einzelanzeige am Bildschirm; dıe 
Noten werden vielmehr bei zahlreichen Program- 
men ausgedruckt. 
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Die Anzahl der Listenausdrucke aus dem Personal- 
informationssystem mit zahlreichen teils sensiblen 
Daten ist zwar ınzwischen von rund 450 auf 87 

reduziert worden. Jedoch ist auch diese Zahl noch 
ımmer zu hoch, und dıe Streuung der Listen zu 
groß. Ihre Kenntnis ıst für die Aufgabenerfullung 
vieler Empfänger entweder überhaupt nicht oder 
nur zu bestimmten Anlassen erforderlich; die Ver- 
wendung der Ausdrucke entspricht auch nicht 
dem Grundsatz der Zweckbindung. Es war auch 
nıcht sıchergestellt, daß nach Herstellung neuer 
Listenausdrucke der notwendige Austausch der 
Listen alt gegen neu ın allen Fällen erfolgte. 

Die mit diesen Mängeln verbundenen Verstoße 
gegen datenschutzrechtliche Vorschnften über die 

Behandlung von Personaldaten habe ich erneut 
gemäß $ 20 Abs. 1 BDSG beanstandet. 

Ich mußte weiter feststellen, daß auch meine weı- 
tere Empfehlung ım Kontrolibericht von 1986, 
nämlich die Beschreibung der Auswertungen, de- 
ren Verteiler und das gesamte Verfahren unter 
Beteiligung des internen Datenschutzbeauftragten 
und des Personalrats entsprechend den Vorgaben 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes gemein- 
sam zu erarbeiten, nıcht umgesetzt worden war. 

Schließlich gab auch die Kontrolle des Posteın- 
gangsveriahrens Anlaß für Verbesserungsempfeh- 
lungen. So habe ich angeregt, erkennbar sensible 
Postsendungen, wie ärztliche Gutachten und Per- 
sonalvorgänge, den zustandıgen Stellen des DPA 

ungeöffnet direkt zuzuleiten und nicht wie bisher 

über das Hauptburo. 

ich habe darüber hinaus empfohlen, bei der Eın- 

schaltung von Amtsärzten in Personalverwal- 
tungsangelegenheiten nicht ausführliche arztlıche 
Gutachten, sondern lediglich arztliche Zeugnisse 
nach der Praxıs des Arztlichen Dienstes der ober- 
sten Bundesbehörden in Auftrag zu geben Diese 
sollten sodann ın den Personalakten in verschlos- 
senen Umschlägen abgelegt werden, die mit dem 
Aufdruck „Arztsache" zu versehen und nur im Be- 

darfsfall zu öffnen sınd. Tag und Anlaß der Öff- 

nung sollten auf dem Umschlag mit Namenszei- 
chen des Bearbeiters vermerkt werden. 

Beı der Nachkontrolle ergab sich, daß ın einer 

Hauptabteilung eıne sog. „Aktengeburtstagsliste” 
dv-gestutzt geführt wird. Die eingehenden Vor- 
gänge werden mit Bearbeıtungsfristen in das Sy- 
stem eingegeben. Aus dem Aktenzeichen sind die 

zuständige Organisationseinheit und mit dieser 
der jeweilige Mitarbeiter erkennbar. Es handelt 
sich damit um eine Datei, die zur Verhaltens- und 
Leistungskontrolle genutzt werden kann, weil 
Überschreitungen festgesetzter Bearbeitungster- 
mıne vom Vorgesetzten dem jeweiligen Bearbeiter 
zugeordnet werden können. 

Diese Datei ıst bisher weder ın die Dateiübersicht 
aufgenommen noch istsie gemäß $ 19 Abs. 4 BDSG 
zum Register gemeldet. Eın Mıtbestimmungsver- 
fahren nach $ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG wurde 

nıcht durchgeführt.
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— Der für Beurteilungen im DPA vorgesehene Vor- 
druck enthält einige datenschutzrechtlich proble- 
matische Felder wie „außere Erscheinung“, „Ge- 

sundheit“, „Charakter und persönliche Eigen- 

schaften“. Ich habe angeregt, den Vordruck an- 

hand des unter datenschutzrechtlichen Gesichts- 
punkten bedenkenfreien Beurteilungsbogens des 
BMI zu überprufen. 

— Obwohl bereits im Kontrollbericht 1986 besonders 
krıtisch angesprochen, stellte sıch bei der Nach- 
kontrolle heraus, daß dem inzwischen eıngesetz- 
ten neuen ınternen Datenschutzbeauftragten fur 
eine auch nur annähernd effiziente Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderliche personelle und zeit- 

liche Ressourcen ın noch höherem Maße fehlen als 
seınem Vorgänger. Ich habe daher dringend emp- 
fohlen, ihn von sonstigen Dienstpflichten mög- 
lichst zu entbinden und ıhm einen dv-erfahrenen 
Mitarbeiter zur Seite zu stellen. 

5.2 Neuordnung des Personalaktenwesens 

Die ınterministerielle Arbeitsgruppe, über deren vor- 

läufige Arbeitsergebnisse ich in meınem Zehnten Tä- 

tigkeitsbericht (S. 26ff.) berichtet habe, hatihre Arbeı- 

ten ım Juli 1988 abgeschlossen und ihren Schlußbe- 
richt dem Bundesminister des Innern zugeleitet. Der 

Schlußbericht entspricht inhaltlich mit nur wenigen 

Abweichungen der Darstellung ın meinem Zehnten 
Tätigkeıtsbericht. Der Bundesminister des Innern be- 

absichtigt, auf der Grundlage des Schlußberichts Ent- 

wurfe für entsprechende Regelungen zu erarbeiten; 

eın Zeitpunkt für die Ressortabstimmung über die vor- 

geschlagenen Maßnahmen ist allerdings noch nıcht 

abzusehen. 

Beı der wesentlichen Frage, ob die vorgeschlagenen 

Regelungen alle in einem Gesetz oder, wie vielfach 
angeregt worden war, ın eıner Rechtsverordnung zu- 

sammengefaßt werden sollten, verständigte sich dıe 

Arbeitsgruppe darauf, Regelungen mit Grundsatz- 
charakter und hohem matenellen Stellenwert in ein 
Gesetz aufzunehmen, und diejenigen Regelungen, 

die mehr verfahrensmaßigen Charakter haben, einer 
Rechtsverordnung vorzubehalten. 

Insbesondere ın folgenden wesentlichen Punkten ıst 

die ınterministerielle Arbeitsgruppe meinen Vor- 

schlagen nicht gefolgt. 

— Ich hatte vorgeschlagen, den wesentlichen Inhalt 
— keinesfalls alle Einzelheiten — von Bewerber- 
fragebögen und daruber hinaus einen Negativka- 
talog von Fragen festzulegen, die nıcht gestellt 

werden durfen. Die ın die vorgesehene Rechtsver- 
ordnung aufzunehmende Regelung sollte zwi- 
schen Bewerbungsunterlagen und Einstellungs- 
unterlagen differenzieren (vgl. bereits 3. TB S. 26). 

Inhalt der Bewerbungsunterlagen sollten nur die 
für dıe Entscheidung uber die Eignung des Bewer- 
bers für die in Betracht kommende Tätigkeit erfor- 
derlichen Informationen seın. Darüber hınaus 
habe ich eine Präzisierung des Inhalts von Perso- 
nalbögen auf dem Erlaßweg für einzelne Verwal- 
tungsbereiche empfohlen.   

Die interministerielle Arbeitsgruppe beschloß 
mehrheitlich, dieses Problem nicht zu behandeln, 

da eine gesetzliche Regelung aufgrund der umfas- 
senden Rechtsprechung nıcht geboten seı. Diese 
Auffassung teile ich schon wegen der durchaus 
unterschiedlichen Rechtsprechung nıcht. 

Die ınterministerielle Arbeitsgruppe ist zwar mei- 
ner Forderung nach getrennter Fuhrung und Auf- 
bewahrung der Beihilfevorgänge ın Teilakten und 
einem Verbot der Heranzıehung von Beihilfedaten 

bei Personalentscheidungen gefolgt. Sie war je- 
doch nicht bereit, auch eine strikte Abschottung 

der Beihilfestelle von der übrigen Personalverwal- 
tung für die gesetzliche Regelung vorzuschlagen. 
Ahnlıches gılt fur meine entsprechenden Vor- 
schlage hinsichtlich der Besoldungs-, Kostener- 

stattungs- und Disziplinarvorgänge, deren Sensi- 

bılitat ebenfalls grundsatzlich ein funktional be- 
gründetes und entsprechend begrenztes Zugangs- 

recht innerhalb der Personalverwaltung erfordert. 
Die Auffassung der interministeriellen Arbeıts- 
gruppe, solche Organisationsentscheidungen je- 
weils in das Ermessen der betreffenden Dıenst- 
stelle zu stellen, läßt sıch m. E. kaum mit der jüng- 
sten höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bun- 
desverwaltungs- und des Bundesarbeitsgerichts 
vereinbaren. Danach hat der Dienstherr den Kreis 
der mıt Personalakten befaßten Beschaftigten 
moglichst eng begrenzt zu halten und darf auch 
Teilakten, Auszuge oder einzelne Angaben nicht 
ohne dienstlichen Grund anderen Beschäftigten 
zur Kenntnis geben (BVerwG ın NJW 1987, 

S 1214ff.). Dabeı sind sensible Daten, zu denen 

insbesondere solche uber den Gesundheitszustand 
gehören, als besonders schutzbedurftig mit beson- 
derer Vertraulichkeit zu behandeln und nur dem 
insoweit zuständigen Personenkreis zuganglich zu 
machen (BAG in RDV 1988, S. 27). 

Fachvorgesetzten sollte nach meiner Auffassung 
der Zugang zu Personalakten ausdrücklich versagt 
seın, es sei denn, sie gehören in einem ınstitutio- 

nalısıerten Verfahren zur Personalauswahl und 
-forderung einem Entscheidungsgremium an Per- 
sonalwırtschaft wırd zentral von den Personalrefe- 
raten betrieben. Sıe können sıch von den Fachab- 
teılungen die notwendigen Informationen beschaf- 
fen, um die fachliche Qualifikation und Eignung 
eines Bediensteten zu beurteilen. Andererseits 
können dıe Fachvorgesetzten vom Personalreferat 
Auskunft über alle Daten erhalten, die fur ıhr Eın- 

verständnis mit einer Personalentscheidung bzw. 
zu ihrer Informatıon über eınen neuen Mitarbeiter 
wichtig sınd. Fur alle Entscheidungen im Rahmen 
der Fürsorgepflicht sowie für die zur Personalfuh- 
rung erforderlichen Kenntnisse können die Infor- 
mationen aus dem Kontakt mit den Bediensteten, 
der Beobachtung ihrer Befahigung und ihrer Leı- 
stung gewonnen werden. Außerdem bleibt es ei- 
nem Vorgesetzten unbenommen, seinen Mitarbei- 
ter zu befragen. Dieser muß selbst bestimmen kön- 
nen, ober z.B. prıvate Grunde für einen Leistungs- 
abfall preisgıbt. Jedenfalls ist es erstrebenswert, 
daß sich der Fachvorgesetzte aus eıgener Wahr- 
nehmung ein Urteil bildet, da Mitarbeiter mıt für 

sie ungünstigen Personalakteninhalten aus der 
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Vergangenheit (z. B. Beurteilungen) nur so die 
Chance haben, unvoreingenommen eingeschätzt 

zu werden. Aus dıesen Gründen hat ein Informa- 

tionsinteresse des Fachabteilungsleiters hinter 
dem Grundsatz des besonderen Vertrauensschut- 

zes des Bediensteten zuruckzutreten. 

— Im Unterschied zu vorausgegangenen Überlegun- 
gen sieht der Schlußbericht den grundsätzlichen 
Ausschluß der automatisierten Speicherung und 

Verarbeitung dienstlicher Beurteilungsnoten nıcht 
mehr vor. Hiervon abgesehen entsprechen die für 
die automatısıerte Personaldatenverarbeitung vor- 
geschlagenen Regelungen weıtgehend meinen 
Vorstellungen. 

Mit den dargestellten Einschränkungen kann das Ar- 
beıtsergebnis der interministeriellen Arbeitsgruppe 
aus meiner Sicht posıtıv bewertet werden. 

Diese positive Gesamtbewertung versteht sich nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund, daß es nach der Koalı- 

tionsvereinbarung der dıe Bundesregierung tragen- 
den Parteien noch ın dieser Legıslaturperiode zu einer 
Verbesserung der Mitbestimmung beı der Einführung 
neuer Techniken kommen soll. Die in Hessen, Nord- 

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
verabschiedeten Neuregelungen liegen bereits auf 
dieser Linie. 

In diesem Zusammenhang ıst zu bemängeln, daß der 
Referentenentwurf für eine bereichsspezifische Rege- 

lung des Arbeıtnehmerdatenschutzes immer noch 
nicht vorliegt, obwohl der Deutsche Bundestag und 

dıe Bundesregierung selbst schon 1985 dieses Gesetz- 
gebungsvorhaben für vordringlich erklärt haben. 

Im Hinblick auf den Abstimmungsbedarf bei der Neu- 
regelung des Personalaktenrechts und bei der vorge- 
sehenen Regelung des Arbeitnehmerdatenschutzes 
hat dıe Konferenz der Datenschutzbeauftragten von 

Bund und Länder beschlossen, einen Arbeitskreis Per- 

sonalwesen einzurichten. Er wird seine Arbeıt im 
Jahre 1989 aufnehmen. 

5.3 Telefondatenverarbeitung/ 
Dienstanschlußvorschriften 

Bereits im Sıebenten Tätigkeitsbericht (Seite 19f.) 

habe ich dargelegt, wıe bei einer automatisierten Ver- 
arbeitung der Telefondaten den Anforderungen des 
Datenschutzes entsprochen werden kann. Meine 

Empfehlungen sınd nunmehr vom Bundesminister der 
Finanzen in dem Entwurf der Neufassung der Allge- 
meınen Verwaltungsvorschriften uber die Einrich- 

tung und Benutzung dienstlicher Fernmeldeanlagen 
für die Bundesverwaltung mit Ausnahme der 
Deutschen Bundespost (Dienstanschlußvorschriften 

— DAV —) ım wesentlichen berücksichtigt worden. 

1. Positiv bewerte ich dıe Regelung, daß bei privaten 
Gesprächen u. a. nur noch die Vorwahl und/oder 
die um die letzten beiden Ziffern verkürzte Ruf- 
nummer des Wählanschlusses des Angerufenen 

(sog. „Zielnummer“) nachzuweisen ıst. Darüber 

hinaus sind durch schriftliche Aufzeichnungen 
oder durch Speicherung mittels Fernmeldedaten- 
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erfassungsanlage das Datum, dıe Nebenstellen- 
nummer und — sofern nicht anders festgehalten -—- 
der Name des Anmelders, die Gebuhreneinheiten 

bzw. der Gebuhrenbetrag und eine besondere 
Kennzeichnung als Privatgespräch festzuhalten. 

Fur die Speicherung des Namens des Anmelders 
sehe ich nur dann einen Grund, wenn sich mehrere 

Berechtigte einen Telefonanschluß teilen und eine 
konkrete Zuordnung des geführten Gesprächs zu 
dem Anmelder anderweitig nicht vorgenommen 
werden kann oder wenn der Name für die Zustel- 
lung der Gebührenabrechnung unter den gegebe- 
nen Umständen benstigt wird. 

Beim Einsatz von Fernmeldedatenerfassungsanla- 

gen unterbleibt ein Ausdruck der verkürzten Zıel- 
nummer, es sei denn, daß auf Verlangen des Be- 

diensteten ein Auszug der Nachweisung eın- 
schließlich der verkürzten Zielnummer zu erstellen 
ist. 

Die gespeicherten Daten sind nach Abrechnung 
der Nachweisung unverzüglich zu löschen; hand- 
schriftlich aufgezeichnete Daten sınd nach Zah- 
lung der Gebuhren zu vernichten oder, soweit mög- 
lich, dem Bediensteten auszuhändigen. In diesem 
Zusammenhang vermisse ich allerdings eine klare 
Regelung, wer die Telefondaten zwecks Abrech- 

nung der prıvat geführten Gespräche erhalten darf, 
für deren Löschung verantwortlich ist und wie bei 
etwaigen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Gebuührenabrechnung verfahren werden soll. Der 
BMEF vertritt hierzu dıe Auffassung, daß eine detail- 

lierte Regelung der Frage, welchen Stellen die Ab- 
rechnung der Privatgespräche und das Löschen der 
Daten obliegt, wegen der unterschiedlichen Gege- 
benheiten bei den einzelnen Dienststellen nicht 
möglich ist und der Entscheidung des jeweiligen 
Dienststellenleiters vorbehalten bleiben muß. 

. Der Entwurf sıeht vor, daß bei dienstlichen Gespra- 

chen die Vorwahl und/oder Rufnummer des Wähl- 
anschlusses des Angerufenen ın vollem Umfang 
nachzuweisen ist. Der BMF hält dıe vollständige 
Speicherung für erforderlich, damit die wirtschaft- 
liche und sparsame Verwendung von Haushalts- 
mitteln kontrolliert werden kann. Nur in Kenntnis 
der vollständigen Zıelnummer könnten die Not- 
wendigkeit und der dienstliche Bezug der geführ- 
ten Gespräche im einzelnen nachgeprüft sowie die 
dienstlichen von den privaten Gesprächen unter- 
schieden werden. 

Die Nachweisungen dienstlicher Gespräche sollen 
stichprobenweise durch den Dienstvorgesetzten 
oder den von ihm Beauftragten überprüft werden. 
Ich vertrete nach wie vor die Ansıcht, daß Aus- 
drucke nur fallweise für Stichprobenzwecke gefer- 
tigt und grundsätzlich nur dem jeweiligen (Fach-) 
Vorgesetzten zugehen dürfen, da allein dieser in 

der Lage ist, die fachliche Notwendigkeit eines 
dienstlichen Telefongesprächs zu beurteilen (vgl. 
7. TB S. 20). Aus diesem Grunde erachte ich auch 
eınen bisher zuweilen praktizierten Umlauf von 

Nachweisungen über Ferngespräche verschie- 

dener Verantwortungsbereiche auf demselben 
Ausdruck beı dem jeweils betroffenen Fachvorge- 
setzten wegen fehlender Erforderlichkeit für unzu-
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lassig. Gleiches gılt, wenn jeweils eın solcher „Ge- 
samt”-Listenausdruck jedem einzelnen Fachvor- 
gesetzten gesondert fur evtl. Pruf- und Kontroll- 
zwecke zur Verfügung gestellt wırd. Auch eine 
lückenlose Kontrolle der Kommunikationsgewohn- 
heıten der Beschaftigten mıt Hilfe entsprechender 
Auswertungen halte ich nıcht für zulässig. 

Die schriftlichen oder automatisiert gespeicherten 
Nachweısungen sınd nach Abschluß der Prüfung, 

spatestens nach dreı Monaten, zu vernichten oder 

zu löschen. Eine Verknupfung mıt anderen Dateıen 
ıst in dem Entwurf zwar nicht vorgesehen, jedoch 
sollte eine entsprechende Verwendungsbeschrän- 
kung noch deutlicher herausgestellt werden, z. B. 
durch eine Regelung, daß die Daten ausschließlich 
für die Abrechnung und ggf für die im Rahmen der 
Aufsicht stattfindende Kontrolle verwendet und 
nur dem hıerfür verantwortlichen Personenkreis 
zugänglıch gemacht werden dürfen. 

Ich betrachte dıe getroffenen Regelungen unter 
datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten als noch 

zu vertretende Losung, sofern meine zusatzlichen 
Anregungen bei der Neufassung der DAV beruck- 
sichtigt werden. 

3. Ich begruße es ferner, daß nach dem Entwurf bei 

dienstlichen Gesprächen der Personalvertretung 
und anderer Stellen, deren Telefonverkehr nıcht 

der Aufsicht unterliegt, auf meine Anregung hın 
nur die Gesprächsgebühren festzuhalten sind, so- 

fern nıcht die genannten Stellen eine Aufzeich- 
nung/Speicherung auch der übrigen Gesprächsda- 
ten verlangen. Diese Regelung verhindert eine un- 
zulassıge Kontrolle dıeser Stellen bei der Erfüllung 
ihrer orıgınären gesetzlichen Aufgaben oder ıhrer 
besonderen Vertrauensbeziehungen. 

4. Die Schlußbestimmungen des Entwurfs sehen u. a. 
vor, daß Gebühren fur private Gespräche ım Tele- 
fondienst, private Telex-, Teletex-, Telefax- und 

Bildschirmtextschreiben sowie Telegramme nicht 
im Gehaltsabzugsverfahren einbehalten werden 
durfen. Eine Verarbeitung der Telefondaten ım 
Rahmen der Berechnung und Zahlbarmachung der 
Bezuge und Vergütungen findet somit nicht statt. 

5.4 Automatisierte Fahrkartenausgabe 

Bereits im Jahre 1987 war mır bekannt geworden, daß 

das bisherige Fahrkartenausgabesystem „MOFA“ der 
Deutschen Bundesbahn (DB) durch die Mitbenutzung 
des Systems „START” (Studiengesellschaft zur Auto- 

matısıerung von Reise und Touristik) ersetzt wurde. 
Hierbei handelt es sıch um ein Reisebuchungssystem, 
das bereits von eıner Reihe von Reisebüroketten wie 
auch von der DB genutzt wird. Die Verkaufsstellen der 
DB speichern die anfallenden Daten im Zentralrech- 
ner der START-GmbH in Frankfurt, wo auch die weı- 

tere Verarbeitung vorgenommen wırd. Die Verkaufs- 
stellen korrespondieren über Personalcomputer mit 
dem Zentralrechner. 

Die Eingabe eınes Bürgers und die nachfolgende Prü- 
fung der „Vorläufigen Anweisung fur Erstellung, Ver- 
kauf und Abrechnung von Fahrausweisen und sonsti-   

gen Belegen bei Fahrkartenausgaben mıt SIEMENS 
PCD 2 (START-System)” veranlaßten mich zu eınem 

Informationsbesuch in einem Hauptbahnhof der DB. 
Dabei ergaben sich folgende Feststellungen: 

Beı Erstellung, Verkauf und Abrechnung von Fahr- 
ausweisen sowie sonstiger Belege werden personen- 

bezogene Daten erfaßt und verarbeitet. Der Personen- 
bezug ist durch eine Expedientennummer, die für je- 
den Verkäufer (Expedient), eingerichtet wird, gege- 
ben. Die zusätzliche Speicherung der Expedienten- 
nummer im Zentralrechner neben dem kassenmäßı- 
gen Tagesabschluß ist erforderlich, damit bestimmte 
Auswertungen (kassentechnische Maßnahmen zum 
Zwecke der Prüfung und Abrechnung) auch zu einem 
späteren Zeitpunkt moglıch sind. 

Darüber hınaus wırd eın (systeminternes) Log-Band 

im START-Rechner zum Wiederanlauf nach System- 
zusammenbrüchen geführt. Zum Datenbestand des 
Log-Bandes gehört ebenfalls die Expedientennum- 
mer. Es handelt sich also um eine personenbezogene 
Datei. Eine Auswertung des Log-Bandes ermoglicht 
einen detaillierten Überblick über wesentliche Teile 
des Arbeitsablaufs eınes Expedienten pro Schicht. 
Auswertungen des Log-Bandes werden sowohl von 
der DB als auch von der START-GmbH zur Aufkla- 
rung systembedingter Mangel vorgenommen. Dar- 
uber hinaus dıent der Log-Band-Ausdruck zur Kon- 
trolle der Kosten, die von der START-GmbH der DB 

fur die Nutzung des Systems in Rechnung gestellt 
werden, und fur die Aufklärung von Kassenunstım- 

migkeıten, wenn vermutet wird, daß die Ursachen ım 

System liegen. 

Ich halte derartige Auswertungen des Log-Bandes zur 
Erfüllung der genannten Aufgaben datenschutzrecht- 
lich für vertretbar, wenn dıe gebotenen Verwertungs- 
beschrankungen festgelegt und die zu ıhrer Einhal- 
tung erforderlichen technischen und organısatorı- 
schen Maßnahmen getroffen sind. 

Ein Genehmigungsverfahren für dıe Verarbeitung der 
Mitarbeiterdaten war zunachst entgegen der ınternen 
Dienstvorschrift (DS 114/2 Teıl I) und der Vereinba- 

rung mit der Personalvertretung uber Einfuhrung und 
Betrieb computergestützter Personaldatenverarbei- 
tung nıcht durchgefuhrt worden. Inzwischen hat der 
Datenausschuß (s. unten 5.6) dıe Dateien in den 

START-Logbandern unter bestimmten Auflagen ge- 
nehmigt und erklart, daß auf dıese Dateien die inter- 
nen Datenschutzrichtlinien (DS 114/2) anzuwenden 

sınd. Ich begrüße diesen Hinweis. Die DB teilt jedoch 
nicht dıe Auffassung des Datenausschusses. Ich 
werde die Angelegenheit daher mıt der Bundesbahn 
weiter erörtern. Eine Meldung der Datei zum Register 
nach $ 19 Abs. 4 BDSG ist ebenfalls unterblieben. 

Auch dies ist nachzuholen. 

Das System erlaubt beı Rücknahme von Fahrausweı- 

sen die Speicherung der Kundennummern, Reisetage, 
Namen und Anschriften von Kunden und der Werte 
der zurückgenommenen Fahrausweise, ebenso deren 
Ausdruck. Die DB hat versichert, daß sıe eine derar- 

tige Speicherung weder angeordnet noch als zulässig 
bezeichnet hat, weıl die Verarbeitung dieser Daten für 
die Aufgabenerfüllung nıcht erforderlich ıst. Es hätte 
jedoch eın entsprechendes Verbot in die hierfür von 
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der DB erlassene „Vorläufige Anweisung“ aufgenom- 
men werden müssen. 

Das START-Verfahren wird voraussichtlich Ende 
1989 von einer Eigenentwicklung der DB (Verfahren 
„KURS '90*) abgelost. Bereits während der Entwick- 

lungsphase wurde mir Gelegenheit gegeben, mich 
aus datenschutzrechtlicher Sıcht dazu zu äußern. 

Dabei habe ıch u a auf folgende Punkte hingewie- 
sen: 

— Die Moglichkeit, unbegrenzt Paßworte „auszupro- 

bieren“ muß beseitigt werden. 

— Eıne enge Zweckbindung der Daten, dıe dem Kas- 
senverwalter bei der möglichen Aufklärung von 
Kassenunstimmigkeiten mit dem Ausdruck der 
Verkaufsdatensätze über die Zentralstelle Absatz 
der DB zugänglich werden, muß gewährleistet 
sein. 

— Bei einer Speicherung von Kundendaten mussen 
dıe Betroffenen von der Speicherung ihrer perso- 
nenbezogenen Daten Kenntnis erhalten. 

Die datenschutzrechtlichen Erörterungen zum Ver- 
fahren „KURS '90" dauern noch an. 

5.5 Bundesbaudirektion 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesbaudıirektion die 
anläßlich meiner Kontrolle ihres Personalwesens ım 
Jahre 1987 gegebenen Empfehlungen (vgl. 9. TB 
S. 22) uberwiegend verwirklicht oder mır eıne Umset- 
zung ın absehbarer Zeıt zugesagt. Dies gilt insbeson- 
dere für 

— die Trennung der Funktion des internen Daten- 
schutzbeauftragten von dem für Rechts-, Personal- 

und Haushaltsangelegenheiten zuständigen Zen- 
tralbüro, 

— die Gewährleistung einer umfassenden Unterrich- 
tung des Personalrats uber die Planung von Maß- 
nahmen der Personaldatenverarbeitung und seı- 
ner Beteiligung an solchen Maßnahmen, 

— dıe Telefondatenverarbeitung und das Zugangs- 
kontrollsystem im Dienstgebaude Berlin. 

Noch nicht abgeschlossen sind die Gespräche über 
datenschutzgerechte Losungen der Beihilfebearbeı- 
tung im Sınne einer vollständigen personellen Tren- 
nung von der Personalsachbearbeitung sowie uber 
den Schutz von Mitarbeiterdaten vor unzulassıger 

Verarbeitung auf Personalcomputern, die u. a. den 

Baustellenleitern für andere Zwecke zur Verfugung 
stehen. 

5.6 Personalinformationssysteme bei der 

Deutschen Bundesbahn 

Bereits ın meinem Neunten Tätigkeıtsbericht (S. 27) 

hatte ich darauf hingewiesen, daß die Entwicklung 
der automatisierten Personaldatenverarbeitung beı 
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der Deutschen Bundesbahn (DB) ınsgesamt positıv zu 
bewerten ist. Dieser schon bei Einfuhrung der Perso- 
nalınformationssysteme OPDV und PSV (s. u.) ent- 
standene Eindruck hat sıch insbesondere durch den 
Inhalt der zwıschen dem Vorstand und dem Haupt- 

personalrat der DB abgeschlossen „Vereinbarung 
uber Einfuhrung und Betrieb computergestutzter Per- 

sonaldatenverarbeitung beı der Deutschen Bundes- 
bahn“ vom 2. 2. 1988 bestätigt. Aus datenschutzrecht- 

licher Sicht sind folgende Regelungen von Bedeu- 
tung: 

Ein Datenausschuß, bestehend aus Vertretern der 
Zentrale der DB und des Hauptpersonalrates der DB, 
soll bei Entwicklung neuer sowie bei Änderung und 
Erweiterung bestehender Datenverarbeitungsverfah- 
ren die Interessen der Unternehmensleitung und der 
Mitarbeiter ın Einklang brıngen und eine Abstım- 
mung der fur die Personaldatenverarbeitung vorgese- 

henen Verfahren herbeiführen. Dabei wırd u. a. uber 
Art und Umfang der Zugriffsberechtigungen ent- 
schieden. Der Datenausschuß kann sich durch externe 
Sachverständige beraten lassen. 

Die Vereinbarung regelt auch, daß fur die Personalda- 
tenverarbeitung bereits eingesetzte Datenverarbei- 
tungsverfahren baldmöglıchst dem Datenausschuß 
zur Genehmigung vorzulegen sınd. Dies konnte noch 

nicht in allen Fällen geschehen, weil der Datenaus- 
schuß erst seit September 1988 besteht. 

Anzuerkennen ıst, daß „freie Abfragesprachen“ ın 

den Personaldatenverarbeitungssystemen der DB 
nicht verwendet werden: die Personaldatenverarbeı- 
tung erfolgt nur mit kompilerten, freigegebenen und 
dokumentierten Programmen. Darüber hınaus muß 
dıe Dokumentation Art, Umfang und Inhalt sowie den 

Verwendungszweck der zu speichernden Daten er- 
kennen lassen. Die Programmdokumentation wird 
beim zuständigen Fachdienst aufbewahrt. Die Mit- 
glieder des Datenausschusses dürfen jederzeit die 
Programmdokumentatıon einsehen. Die Programme 
durfen nur für den genehmigten Verwendungszweck 
verwendet werden. Die Programmdurchfuhrung ıst 
entsprechend zu dokumentieren (Log-Dateı). 

In meinem Achten Tatıgkeitsbericht (S. 16) hatte ich 

dıe Systematik der Personalınformationssysteme bei 
der Deutschen Bundesbahn aufgezeigt. Die örtliche 
Personaldatenverarbeitung (ÖPDV) wird nach erfolg- 
reicher Erprobung nunmehr Zug um Zug bei den ein- 
zelnen Dienststellen eıngefuhrt. Die örtliche Mitar- 
beıterdatei im Verfahren OPDV ersetzt nach ihrer je- 

weiligen Einführung ortliche Dateien mit ähnlıchen 
Daten, soweit die Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundebahn nıcht ın Einzelfällen Ausnahmen zulaßt. 
Bestehende Dateien mıt personenbezogenen Daten, 
fur deren Eınrıchtung keine Genehmigung vorliegt, 
sind grundsatzlıch zu löschen, ıhre Verwendung ist 
ausdrücklich verboten. 

Daneben führte die DB zwischenzeitlich dıe Personal- 
stammdatenverwaltung (PSV) eın. Seit Juli 1988 wer- 
den im Verfahren PSV die Stammdaten von insgesamt 

rund 16 000 Beamten aller Laufbahngruppen aus den 

vorhandenen manuellen Dateien und Personalakten 

erfaßt. PSV dient im wesentlichen der Personaldis- 
position und Personalverwaltung. Dieses System, das
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beı den Bundesbahndıirektionen und den zentralen 
Stellen der Deutschen Bundesbahn eingerichtet wird, 
ıst ein modernes, außergewöhnlich klar strukturiertes 

Personalinformationssystem. 

Auch dieses System kommt ohne eıne freie Abfra- 

gesprache aus. Es werden nurin eine strikte Menufüh- 
rung eingebundene Programme angewendet. Der Zu- 
gang zu den Daten und Programmen ist durch pro- 
grammbezogene, gestaffelte Zugriffsberechtigungen 
bis auf die Datenfeldebene beschränkt und kontrol- 
herbar. Neben einer vom Sicherheitsbeauftragten 
vergebenen Benutzerdentifikation legitimiert sich 
der Anwender durch ein — allerdıngs nur — vierstel- 
liges Paßwort, das verdeckt einzugeben ist. Es ist 
zweimal wıederholbar, danach erfolgt ein Abbruch 
der Verbindung, der nur vom Systemverwalter beho- 
ben werden kann. Daruber hinaus wırd der Wechsel 
des Paßwortes nach eıner bestimmten Zeıt vom Sy- 
stem zwingend vorgeschrieben. 

Insgesamt sınd sowohl die strıkte Zweckbindung als 
auch die Transparenz der Verwendung der Daten ge- 
genuber den Betroffenen, der Personalvertretung und 

den Kontrollorganen (interner Datenschutzbeauftrag- 
ter, BfD) gewahrleistet 

Das Verfahren sıeht u. a. Freitextfelder vor. Ich habe 
vorgeschlagen, diese durch Schlüsselverzeichnisse zu 

ersetzen oder den Umfang der definierten (also er- 
laubten) Eintragungen bindend vorzugeben und die 
Eınhaltung dieser Regelung zu kontrollieren. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, sog. „sonstige perso- 
nenbezogene Besonderheiten“ zu speichern und zu 
verarbeiten. Es handelt sich dabeı um Daten, die dar- 
uber Aufschluß geben, ob und inwieweit der betrof- 
fene Mitarbeiter im Rahmen der Personalplanung dis- 
ponibel ist. Ich habe darauf hingewiesen, daß ım Hin- 

blick auf dıe höhere Sensibihtat dieser Daten deren 
strikte Zweckbindung gewährleistet seın muß. Außer- 
dem habe ich empfohlen, die insoweit in Betracht 
kommenden Datenarten in einem moglichst abschlie- 
Benden Katalog zusammenzufassen und durch Stich- 
proben sicherzustellen, daß die Eintragungen ın die- 
sem Feld dem entsprechen. Diese Daten müssen un- 
verzüglich gelöscht werden, wenn sie für dıe Perso- 
naldatenverarbeitung nıcht mehr relevant sınd. 

Eine Log-Dateı bietet dem sog. „Hauptsicherheitsbe- 

auftragten“ der DB in den jeweiligen Stellen, für die 
PSV eingerichtet ıst, die Moglichkeit, jede eınzelne 

An- und Abmeldung eınes Benutzers zu jedem eınzel- 
nen Menu mıt genauem Zeitpunkt festzustellen. Auch 
in diesem Zusammenhang habe ich eine strikte 
Zweckbindung der jeweiligen Auswertungen, die nur 
zu Datenschutz- und Datensicherungszwecken ver- 
wendet werden dürfen, gefordert. Eine Verwendung 
für Zwecke der Verhaltens- und Leistungskontrolle ıst 
durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern. 
Dazu gehort u. a., daß der Sicherheitsbeauftragte 
keine Vorgesetztenfunktion haben und nicht in den 
Verantwortungsbereich für Personalführung und Per- 
sonalplanung eingebunden seın darf. Auch auf die 
Mitbestimmungsrechte nach $ 75 Abs. 3 Zıffer 17 Bun- 
despersonalvertretungsgsetz habe ıch vorsorglich 
hıngewiesen.   

6. Post- und Fernmeidewesen 

Die Deutsche Bundespost bildet mit ihren rund 

500 000 Beschaftigten den größten Behordenbereich 
in der Bundesrepublik Deutschland, zu dem fast jeder 

Bürger taglıch Kontakt hat. Zugleich zeigt sich hıer 
deutlicher als in allen anderen Bereichen, wıe stark 
die modernen Techniken fur die Informationsüber- 
mittlung hergebrachte Strukturen verändern und wie 
gerıng die tatsächlichen Moglıchkeiten des einzelnen 

sınd, die Auswirkungen des technischen Wandels 

selbst mitzugestalten, und zwar selbst für seine eige- 
nen Kommunikationsbeziehungen. 

Daraus ergibt sıch zwangsläufig, daß Vorhaben wie 

die Digitalisierung des gesamten Fernmeldewesens 
und die damit einhergehende Zusammenfassung aller 
Fernmeldedienste in eınem Netz (Integrated Services 
Digital Network = ISDN) breit und kontrovers disku- 
tiert werden, wobei teılweise das Fernmeldegeheim- 

nıs oder sogar der Datenschutz allgemein bei der Te- 
lekommunikation als gefährdet bezeichnet werden. 

Umso wichtiger ıst es, daß die für diese Entwicklun- 

gen verantwortlichen Stellen, besonders der Bundes- 

minister für das Post- und Fernmeldewesen, alles tun, 

um nicht nur den Datenschutz in diesem wichtigen 
Bereich tatsächlich zu gewährleisten, sondern auch in 

jeder Phase der Entwicklung und für jedermann deut- 

lch zu machen, daß dıes auch ihr Ziel ist. 

Aus diesem Grund war es bedauerlich, daß gerade die 
Zusammenarbeit des Bundesbeauftragten für den Da- 
tenschutz mit dem BMP in den letzten Jahren sehr 
schwierig war (s. 8. TB, S. 19; 9. TB, S. 29f.; 10. TB 

S. 35). Im Laufe des Berichtsjahres konnten in eıner 
Reihe von grundsätzlichen Besprechungen die Vor- 
aussetzungen für eıne sinnvolle Zusammenarbeit ver- 
bessert werden, wozu auch die Empfehlungen des 
Bundestagsausschusses fur das Post- und Fernmelde- 
wesen beigetragen haben. 

Dabei wurden auch schon einige inhaltliche Punkte 
behandelt, bei denen zum Teil Annäherungen der 
Standpunkte erzielt werden konnten. Wichtig war 
fur mich insbesondere die erkennbare Absicht des 

Bundespostministers, durch aktuelle und zusätzlich 
eingeleitete Maßnahmen die Qualıtat der Zusam- 
menarbeıt zu verbessern und die Dauer der Bearbeı- 
tungsvorgänge, vor allem, wenn sie Burgereingaben 
betreffen, zu verkürzen. Auch sollen die Bemühun- 
gen verstärkt werden, ım nachgeordneten Bereich 
— Oberpostdirektionen und Ämter — Datenschutz 
als wichtige Aufgabe der Verwaltung zu verdeutli- 
chen. 

Ich würde es begrußen, wenn die ersten bereits er- 

kennbaren Verbesserungen der Beginn einer Ent- 
wicklung in Richtung auf eine konstruktive und dem 
Burger dienende Zusammenarbeit zwischen Daten- 
schutz und Bundespostministerıum wären. Eine sol- 
che könnte auch als Modell für die Kooperation mit 
den infolge der Umstrukturierung der Deutschen Bun- 
despost entstehenden Unternehmen Deutsche Bun- 
despost POSTDIENST, Deutsche Bundespost POST- 
BANKDIENST und Deutsche Bundespost TELEKOM 

dienen {siehe unten 6.1). 
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6.1 Neustrukturierung des Post- und 
Fernmeldewesens und der Deutschen 
Bundespost 

Am 11. Mai 1988 beschloß das Bundeskabinett den 

Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des 
Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen Bun- 
despost (Poststrukturgesetz). Abgesehen davon, daß 

jede umfassende rechtliche Neuordnung im Postbe- 
reıch auch die Verarbeitung personenbezogener Da- 
ten der Postkunden beruhtt, ist dieser Entwurf daten- 

schutzrechtlich deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil in bestimmten Bereichen des Fernmeldewesens 
dıe Monopolstellung der Post durch die Konkurrenz 
zwischen der Post und prıvaten Anbietern von Kom- 

munikatıonsdiensten ersetzt werden soll. Damit ent- 
steht das Risiko, daß zunachst im privaten Bereich 
wegen der dort geltenden weniger strengen Vor- 
schriften eın geringeres Maß an Datenschutz realısıert 
und danach mit den Argumenten einer bestehenden 
Wettbewerbssituation und der „Gleichbehandlung“ 

der Datenschutz auch bei der Post abgebaut wırd. 

Weıl ich — anders als beı Vorhaben anderer Ressorts 
ublich — beı der Vorbereitung des Entwurfs vom Bun- 

desminister fur das Post- und Fernmeldewesen nıcht 
beteiligt wurde, konnte ich auf diese und weitere da- 

tenschutzrechtliche Probleme erst nachtraglich hın- 
weisen. Ich habe dies zunachst in eıner Stellung- 
nahme an den Bundespostminister getan. 

Im Rahmen der parlamentarischen Behandlung des 
Gesetzentwurfes führte der Ausschuß für das Post- 
und Fernmeldewesen des Deutschen Bundestages im 
November eine Anhorung durch, zu der er auch mıch 

als Sachverstandigen eıngeläden hat. Ich hatte dort 
Gelegenheit, meine datenschutzrechtlichen Überle- 

gungen vorzutragen. Meıne schriftliche Stellung- 
nahme an den Ausschuß ıst als Anlage 6 zu dıesem 
Bericht abgedruckt. 

Als Ergebnis der Anhorung erteilte mir der Ausschuß 
den Auftrag, meine Vorstellungen zur Änderung und 
Erganzung der ım Entwurf enthaltenen Datenschutz- 
vorschriften für seıne weıteren Beratungen zu formu- 

lieren. Es geht mır dabeı vor allem darum, einen 
gleichwertigen und jedenfalls nıcht hinter der gegen- 
wärtigen Rechtslage zurückbleibenden Datenschutz 
bei allen kunftıgen Anbietern postalischer Dienstlei- 
stungen zu gewährleisten Im Rahmen der ınzwischen 
deutlich verbesserten Zusammenarbeit mit dem Bun- 
despostministerium ist vereinbart worden, dıe zu be- 

handelnden Sachfragen miteinander zu diskutieren. 
Auch wenn sich derzeit noch nıcht absehen laßt, ob 
die aus den verschiedenen Positionen erwachsenden 
Differenzen vollstandig ausgeraumt werden konnen, 
gehe ich doch davon aus, daß als Ergebnis eine ge- 
genuber dem Regierungsentwurf datenschutzrecht- 
lich erheblich verbesserte Lösung erreicht werden 
kann. 

6.2 Funktelefondienst 

Das grundgesetzlich geschützte Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis sıchert dem Burger eın Recht 
auf vom Staat unbeobachtete Kommunıkatıon. Auch 
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dıe näheren Umstande — ınsbesondere dıe Verbın- 

dungsdaten wie z. B. Zeitpunkt und angewahlte Tele- 
fonnummer eines Telefonates — unterliegen dıesem 
Schutz. Seit Einfuhrung der dıgıtalen Fernsprechver- 
mittlungstechnik und — noch mehr — seıt Aufnahme 
der ISDN-Betriebsversuche (vgl. 10. TB,S.39f) gehen 

dıe Besorgnisse vieler Burger dahın, daß Verbin- 
dungsdaten nıcht nur fur dıe Dauer eınes Gespraches 

gespeichert, sondern daruber hınaus langere Zeit auf- 
bewahrt werden. Bezuglich des drahtgebundenen Te- 
lefonnetzes sınd solche Besorgnisse schon deswegen 

weitgehend unzutreffend, weıl erst eın sehr geringer 
Teil in dieser modernen Technik ausgebaut ist Dem- 
gegenüber werden ım Funktelefondıenst grundsatz- 
lıch die Verbindungsdaten aller Telefongesprache ge- 
speichert. Davon sınd bislang bereits fast 130 000 Teil- 
nehmer betroffen (vgl. 10. TB, S. 36f). Besonderes 
Augenmerk ıst in diesem Zusammenhang auf dıe Re- 
gıstnerung der Verbindungsdaten ım C-Netz des 
Funktelefondienstes — seıner modernsten Ausbau- 
stufe — zurichten Die Erkenntnisse eıner ım Berichts- 
jahr vorgenommenen Datenschutzkontrolle lassen 

sıch wie folgt zusammenfassen. 

Das Funktelefonnetz erkennt und unterscheidet die 
Teilnehmer nıcht anhand des Funktelefongerates 
oder des Fahrzeuges, ın dem es ınstalliert ist, sondern 

durch Daten aus der sogenannten Berechtigungs- 
karte, die zentral fur die Bundesrepublik Deutschland 

erstellt und den Teilnehmern zugeschickt wird. Diese 
Berechtigungskarte enthalt ın der zur Zeit ausgegebe- 
nen Form als Speicherelemente neben eınem Ma- 
gnetstreifen eınen Speicherchip gleichen Datenın- 

halts und kann außer im Funktelefondienst ab 1989 
auch für öffentliche (Draht-) Kartentelefone verwen- 

det werden. Kennzeichnendes Merkmal für einen 
Teilnehmer am Funktelefondienst ist dıe Funktelefon- 
nummer, die auf dıe Berechtigungskarte aufgedruckt 
ist und nach Maßgabe der Telekommuntkationsord- 
nung (TKO) ın das amtlıche Telefonbuch eingetragen 
wird. Auf der Karte gespeichert ıst außerdem eıne (op- 
tısch nıcht lesbare) Sicherungsnummer, dıe Manıpu- 
lationen und Mıßbrauch verhindern soll. 

Eın Teilnehmer wırd uber die Berechtigungskarte 
vom System erkannt, wenn dıe Karte ın den Kartenle- 

ser des Funktelefongerätes eingeführt wırd, was den 
Vorgang des „Einbuchens“ einleitet. Dabeı wird zu- 
nächst uberpruft, ob fur dıe Funktelefonnummer ein 

Anschluß besteht und ob dıe ım System gespeicherte 
Sicherungsnummer mit der auf der Karte übereın- 
stımmt. Nach erfolgreichem Einbuchen wırd ın der 
jeweils zuständigen Funkvermittlungseinrichtung 
(FuVE) der DBP eın Datensatz angelegt, aus dem sich 
ergıbt, daß dieser Teilnehmer „auf Empfang” ıst, so- 

mit angerufer werden und auch selbst telefonieren 

kann. Dabeı wırd u. a. auch die Nummer der sog. 
Funkzelle gespeichert, ın der sich das Fahrzeug ge- 
rade aufhalt. Als Funkzelle wırd dabei eın regionaler 
Bereich bezeichnet, der zumal in Ballungsräumen (als 
sog. Kleinzelle) sehr klein seın kann — z. B. nur einen 
Stadtteil umfaßt — und damit den Standort des Fahr- 
zeuges verhaltnısmaßıg genau erkennen läßt. Meldet 
sıch der Teilnehmer — durch Entnahme der Berechti- 
gungskarte — beim System wıeder ab, wırd dieser 

Datensatz geloscht, wechselt er ın eıne andere Funk- 

zelle, so wırd der Datensatz entsprechend geandert.
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Führt ein Teilnehmer nach erfolgreichem Einbuchen 

ein „gehendes“ Gespräch, entsteht ein Verbindungs- 
datensatz ın der FuVe, in dem nach Beendigung des 

Gespräches u. a. die folgenden Daten gespeichert 
bleiben: 

— Funktelefonnummer, 

— Rufnummer des angerufenen Terlnehmers, 

— Angaben uber Zeitpunkt, Dauer und Gebühren- 
eıinheiten des Gespräches, 

— Angaben der Funkzellen, ın denen die Verbin- 
dung aufgebaut und beendet wurde, 

— Anzahl der Funkkanalwechsel sowie 

— Gesprächskennzeichen (GKZ). 

Diese Registrierungen erfolgen — mit entsprechen- 
den Einzelangaben, wıe „Gesprächsdauer: 0 Sek.” — 
auch fur Verbindungen, die z. B. wegen Nichtmelden 
des Angerufenen nicht zustande kamen. 

Für ankommende Gespräche — die für den Angerufe- 
nen gebührenfrei sind — wırd ein ähnlicher Datensatz 
angelegt; lediglich die Telefonnummer des Anrufers 
fehlt. 

Durch Angabe sowohl der Beginn- als auch der End- 
funkzelle der Verbindung sowie der Anzahl der Funk- 
kanalwechsel — in etwa Anzahl der durchfahrenen 
Funkzellen — ıst der ungefähre Verlauf der Fahr- 
strecke aus den gespeicherten Daten erkennbar. Das 
Gesprächskennzeichen enthalt Aussagen über den 
äußeren Ablauf der Benutzung des Funktelefons; 

„24“ bedeutet z. B., daß der angerufene Teilnehmer 

sıch auch nach längerer Rufzeit nicht gemeldet hat. 

Dıe Speicherung der Verbindungsdaten, die dem 
grundrechtlichen Schutz des Fernmeldegeheimnisses 
unterliegen, wirft erhebliche Probleme auf. Wegen 
ihres Eingriffscharakters kommt es in besonderem 
Maße darauf an, daß Speicherungen und Verarbei- 
tungen nur dann und nur soweit erfolgen, wie es für 
die Aufgabenerfüllung erforderlich und aufgrund der 
geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist. 

Die Speicherung und Verarbeitung reiner Verbin- 
dungsdaten, d. h. der Daten, dıe für die Bereitstellung 
der Verbindung erforderlich sınd, ist in $ 450 TKO 

geregelt. Solche Daten sind nach Beendigung der 
Verbindung zu löschen, es sei denn, sie würden zur 

Gebührenrechnung ($ 451) oder aus sonstigen be- 
trieblichen Gründen ($ 452) weiterhin benotigt. Dieje- 
nigen Daten, „die zur ordnungsgemäßen Ermittlung 
und Abrechnung der Fernmeldegebühren notwendig 
sind“, gelten gemäß $ 451 Abs. 1 als Gebührendaten 
und werden gemäß Absatz 3 dieser Vorschrift erst 
80 Tage nach Absendung der Fernmelderechnung 
gelöscht. 

Gemaß $ 452 TKO können, soweıt erforderlich, wei- 

tere personenbezogene Daten aus betrieblichen 
Gründen, insbesondere zur Störungseingrenzung und 
-beseitigung, Verhinderung mißbräuchlicher Ver- 
wendung von Telekommunikationseinrichtungen so- 
wıe zur Optimierung des offentlichen Telekommunı- 
kationsnetzes erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden.   

Die Speicherungen ım Funktelefondienst tragen die- 

ser rechtlichen Differenzierung zwischen Verbin- 
dungsdaten und Gebuhrendaten nicht Rechnung, 
vielmehr werden alle Verbindungsdaten wie Gebuh- 
rendaten behandelt und entsprechend uber die Been- 
dıgung der Verbindung hınaus gespeichert. Bedenk- 
lich ıst dies insbesondere hinsichtlich der Rufnummer 
des angerufenen Teilnehmers, der Funkzellen, des 
Zeitpunktes und der Dauer sowie des Gesprachs- 
kennzeichens. Zumindest bezüglich solcher Verbin- 
dungen, für dıe keine tatsächlichen Anhaltspunkte 

etwa für eine mıßbräuchliche Benutzung des Funk- 
telefonanschlusses bestehen und auch kein Antrag 

des Anschlußinhabers nach $ 84 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 

TKO gestellt ist, sınd diese Daten gemäß $ 450 Abs 2 

TKO zu löschen, da sie zu Gebuhrenabrechnungen 

nicht länger benotigt werden. 

Die Fortdauer der Speicherung der Daten aller Ver- 
bindungen — über dıe Beendigung der Verbindung 
hinaus — kann auch nicht mit dem betrieblichen Er- 
fordernis der Erkennung und Aufklärung von Miß- 
bräuchen i. S. des $ 452 TKO begründet werden, denn 

dies würde voraussetzen, daß ein durch Sicherheits- 

mängel bedingtes hohes Mißbrauchsvolumen besteht 
oder — beı selteneren Mıßbräuchen — besonders 
schwerwiegende Folgen eintreten. Dies ist jedoch 
nicht der Fall: Infolge des sehr hohen und gegenuber 
dem älteren, aber noch weiter benutzten B-Netz er- 

heblich gesteigerten Sicherheitsniveaus ist das Miß- 
brauchsvolumen gering; dies belegt auch die gegen- 
über dem B-Netz viel geringere Einwendungsrate der 

Kunden. 

Auch die möglichen, durch die Sicherungsmaßnah- 
men aber praktisch ausgeschlossenen Folgen — über- 
höhte Fernmelderechnungen eınzelner weniger Be- 
troffener — konnen es nicht rechtfertigen, daß ein 

Grundrecht aller Teilnehmer auf die dargestellte 
Weise eingeschränkt wird. 

Überdies ist derzeit noch ungeklärt, ob und in wel- 
chem Umfange Speicherung und Auswertung aller 

Verbindungsdaten für die Erkennung und Aufklä- 
rung von Mıßbrauchsfällen überhaupt erforderlich 
sind; denn das System, das dıe — bislang überwie- 

gend ungenutzten, „auf Vorrat“ gespeicherten — Da- 

ten künftig für solche Zwecke auswerten soll, ist noch 
nıcht einsatzbereit. Die Speicherung der genannten 

Daten über die Beendigung der Verbindung hinaus ıst 
somit durch die einschlägigen bereichsspezifischen 
Vorschriften nicht gerechtfertigt. 

Die Datensatze der ankommenden Gespräche be- 
schreiben das Kommunikationsverhalten der Angeru- 
fenen, ohne daß dies erkennbar erforderlich wäre: sie 

sind überflussig für die Berechnung der Gebühren 
und leisten auch keinen Beitrag zu eıner Mıßbrauchs- 
erkennung, da der Angerufene sıch dem Anruf nicht 

entziehen und auch keinen Mißbrauch verursachen 
kann. 

Entsprechendes gılt für die Datensatze der nıcht zu- 

stande gekommenen Gespräche. 

Sowohl die Speicherung dıeser Daten als auch ihre 
Übermittlung an das Fernmeldeamt Mannheim (s. u.) 

sınd demnach unzulassıg. Ich habe die genannten 
Speicherungen gemäß $ 20 Abs. 1 BDSG beanstandet; 
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dıe Stellungnahme des Bundespostministers liegt mir 
noch nicht vor, weil dıe dort zur Zeit stattfindende kri- 

tische Prufung der eınzelnen Datenspeicherungen auf 
Erforderlichkeit noch nicht abgeschlossen ist. 

Die im Zusammenhang mıt eıner Funktelefonverbin- 
dung anfallenden Verbindungsdaten werden im 
Rechner der jeweils regıonal zustandigen FuVE auf 

Platten gespeichert. Nach Bedarf — ın der FuVE 
Frankfurt etwa zweımal wöchentlich — werden aus 
diesen Datenbestanden die Magnetbänder erzeugt, 

dıe jeweils etwa 300000 Verbindungsdatensätze 
— auch der ankommenden und nıchtzustandegekom- 
menen Gesprache — enthalten. Diese Bänder werden 
per Postversand dem bundesweit zuständigen Re- 
chenzentrum Fernmeldewesen beim Fernmeldeamt 
Mannheim zur weiteren Verarbeitung zugeleitet. Eın 
Doppel des Bandes wırd in der FuVE für Sıcherungs- 

zwecke zuruckbehalten. 

Die Rechner der derzeit acht FuVEn sınd durch ein 
bundesweites Datennetz miteinander verbunden, wo- 

durch der Zugriff auf eınen Teil der dort gespeicher- 
ten Daten — über die betreibenden Stellen mit derzeit 
16 Druckterminals hınaus — einer Vielzahl weıterer 
Stellen eröffnet wird. Besondere Rısıken ergeben sich 
dadurch, daß 18 dieser Anschlüsse als leistungsfahige 
Mehrplatz-Kleinrechner ausgefuhrt sind. Die Verar- 
beitung personenbezogener Daten mıt Hilfe von 
Kleinrechnern wie PC u. & birgt gegenüber der Groß- 
EDV besondere und zusatzliche Risiken, auf die ich 

wiederholt hingewiesen habe (s unten Nr. 24.2). 

Im Rahmen der Kontrolle konnte nicht abschließend 
geklärt werden, auf welche Daten die etwa 45 Daten- 
terminals sowohl bei den Fernmeldeämtern im gan- 
zen Bundesgebiet als auch beim Fernmeldetechni- 
schen Zentralamt (FTZ) ım einzelnen zugreifen kön- 

nen und mit welcher Aufgabenstellung dıe Erforder- 
lichkeit des Zugriffs begründet wird. Insbesondere 
wurde nıcht klar, durch welche Aufgabenzuweisun- 
gen an dıe entsprechenden Referate des FTZ die Er- 
forderlichkeit des Zugriffs auf teılnehmerbezogene 
Daten begründet wird und auf welche Daten im eın- 
zelnen diese Zugriffsmoglichkeit sich erstreckt. 

Angesichts der — insbesondere durch den PC-Ein- 
satz — erhöhten Risiken für den Datenschutz habe ich 
dem Bundesminıster für das Post- und Fernmeldewe- 
sen empfohlen, bezuglich aller Stellen, dıe auf dıese 

Daten über das Netz zugreifen können, Art und Um- 
fang der möglichen Zugriffe unter Erforderlichkeits- 
gesichtspunkten zu überprufen und — wıe oben dar- 
gelegt — entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. 
Uber das Ergebnis dieser Überprufung werde ich 
mich informieren. 

Wie bereits oben erwahnt, werden dıe Magnetbänder, 

die die Daten aller über die jeweilige FuVE geführten 

Gespräche enthalten, dem Rechenzentrum Mann- 
heim zur weiteren Verarbeitung zugeleitet. Dort wer- 
den mit Hilfe geeigneter Programme aus den Verbin- 
dungsdaten die entsprechenden Gebührendaten er- 
rechnet und dem Fernmelderechnungsdienst überge- 

ben. 

Das Rechenzentrum nimmt jedoch auch Auswertun- 
gen in Form von Listen vor, dıe z. T. auch Verbin- 

dungsdaten enthalten und an andere Stellen der DBP 
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weitergeleitet werden. Beı einıgen dieser Iıstenmaßı- 
gen Auswertungen erscheint mir dıe Erforderlichkeit 
und somıt dıe Zulässigkeit fraglich. Insbesondere gılt 
dıes für eine Liste der abgewiesenen Einbuchungs- 
versuche. Hierbei werden nıcht nur mißbräuchliche 
Einbuchungsversuche erfaßt, sondern auch jene, die 

wegen technischer Probleme, z. B. schlechter Funk- 
versorgung abgewiesen wurden. Ich halte es fur gebo- 
ten, hier — sofern möglich — stärker nach den Ursa- 
chen der Abweisung zu differenzieren und nur solche 
Datensatze ausdrucken zu lassen, dıe konkrete An- 
haltspunkte fur mißbrauchliches Handeln bieten. Ich 

habe auch hierzu um Stellungnahme gebeten. 

Bei der FuVe Frankfurt habe ich festgestellt, daß seit 

etwa Mitte Juli dieses Jahres Kopien der Magnet- 
bänder auch an das FTZ geschickt wurden. 

Eıne Erforderlichkeit fur diese Übermittlung ıst nicht 
erkennbar geworden. Bevor ich endgultig über eıne 
Beanstandung entscheide, habe ich um Mitteilung 
gebeten, durch welche Aufgabenstellung des FTZ dıe 
Erforderlichkeit begrundet ist. 

6.3 Speicherung von Telefon-Verbindungsdaten 

In der Bundesrepublik Deutschland gıbt es etwa 
27 Millionen Telefonhauptanschlusse, über die na- 

hezu 30 Milliarden Gespräche jahrlich geführt wer- 

den. Dies belegt die Bedeutung des Telefons nicht nur 
für den Bereich der Wirtschaft, sondern auch für dıe 
persönliche Lebensführung der Menschen. In meinen 
vielen Burgerkontakten — insbesondere auch in den 
Diskussionen mit den Besuchergruppen der Bundes- 

tagsabgeordneten — wird deutlich, wie wichtig ın die- 
sem Zusammenhang das grundgesetzlich geschützte 
Fernmeldegeheimnis gesehen wird. Dabei gehen die 
Burger im allgemeinen davon aus, daß der Staat Ge- 
sprächsinhalte nur im Rahmen der engen gesetzlichen 
Vorschriften (vgl. unten Nr. 6.5) zur Kenntnis nımmt. 

Fast genauso wichtig ıst den Bürgern aber auch der 
Schutz ihrer Telefon-Verbindungsdaten, d. h. der An- 

gaben über Zeitpunkt, Gesprachspartner und Dauer 
der Gespräche, den viele als weniger gut gewährlei- 
stet ansehen. 

Die bisher ın den Vermittlungsstellen der Deutschen 
Bundespost eıngesetzte Technik gestattete in der Re- 
gel keine Speicherung der Verbindungsdaten: Sobald 
das Telefongespräch beendet war, blieben keinerlei 
„Spuren“ zurück, lediglich der Gebührenzähler 
wurde um die entsprechende Anzahl der Einheiten 
weitergeschaltet. Nachträglich konnte dıe Bundes- 
post deshalb nur in Ausnahmefallen Aussagen uber 
Zeitpunkt und angerufene Telefonnummern eines 
Teilnehmers machen, z. B. wenn auf Antrag des Teil- 

nehmers durch eine besondere Zusatzeinrichtung ein 
Einzelgesprächsnachweıs geführt wurde oder bei der 
Benutzung eınes Funktelefons. Die Vorschrift des $ 12 
des Fernmeldeanlagengesetzes, nach der unter be- 
stimmten Voraussetzungen in strafgerichtlichen Un- 
tersuchungen der Richter und bei Gefahr im Verzuge 
auch die Staatsanwaltschaft Auskunft über den Fern- 
meldeverkehr verlangen kann, wırkte in bezug auf 
den Telefonverkehr deshalb auch nur in solchen Aus- 
nahmefallen.
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Bereits vor einıgen Jahren hat die Deutsche Bundes- 

post begonnen, die alte Technik gegen neue, digıtali- 
sierte Techniken auszutauschen (vgl. 10 TB S. 39). 
Vorerst letzter technischer Stand ist dıe sogenannte 

ISDN-Technik (Integrated Services Digital Network). 
Künftig werden alle Teılnehmervermittlungsstellen 
der Deutschen Bundespost mıt dıeser Technik ausge- 
rustet. Ein wıchtiger Unterschied zur alten Technik ist, 

daß bei der neuen Art der Verbindungsvermittlung 
die Verbindungsdaten zur Herstellung und Aufrecht- 
erhaltung der Verbindung ım Computer gespeichert 

seın mussen und daß aus dıesen Daten nach dem Ende 
der Verbindung dıe Gebühren durch ein Programm 
errechnet werden. Welche anderen Verarbeitungen 
mit den Verbindungsdaten durchgeführt werden kön- 
nen, hängt — weil sıe jetzt verfugbar sind — nur noch 
von der Programmierung der Anlagen ab. Seıt Ende 
1986 führt die Deutsche Bundespost mit zwei ISDN- 
Ortsvermittlungsstellen und nahezu ausschließlich 

kommerziellen Teilnehmern einen Pilotversuch 
durch, und seit Ende des Berichtsjahres können auch 

private Teilnehmer ISDN-Anschlüsse erhalten. Da- 
durch gewinnt der Datenschutzaspekt der Speiche- 
rung von Verbindungsdaten in diesen Vermittlungs- 
stellen auch erhebliche praktische Bedeutung. 

Die Post unterscheidet bei der Speicherung von Ver- 

bındungsdaten in den ISDN-Vermittlungsstellen zur 
Zeit zwei Arten von Teilnehmern, namlich solche mit 

analogen und solche mit digitalen Anschlüssen. Bei 
analogen Anschlüssen, d. h. bei „normalen” Telefo- 

nen, die an eine ISDN-Vermittlungsstelle angeschlos- 
sen sind, werden alle Verbindungsdaten nach Been- 

dıgung der Verbindung automatisch gelöscht; gespei- 
chert bleibt lediglich dıe Anzahl der durch die Verbin- 
dung verursachten Gebühreneinheiten. 

Bei digitalen Anschlüssen, den sogenannten „Univer- 

salanschlüssen”, bleıbt nach Beendigung der Verbin- 
dung in der örtlichen Vermittlungsstelle zunächst eın 
vollstandıger Verbindungsdatensatz — mit Zeitpunkt, 
Dauer und Zielnummer — gespeichert, Alle Verbın- 

dungsdatensätze werden in der zeitlichen Reihen- 
folge, in der sıe erzeugt wurden, auf eın Magnetband 
geschrieben und einer zentralen Dienststelle „Kom- 

munikationsdatenverarbeitung“ (KDV) übergeben. In 

der ortlıchen Vermittlungsstelle werden die Verbin- 
dungsdaten gelöscht. 

Erst in der KDV werden dıe Datensätze nach Teilneh- 
mern geordnet und die Gesamtsumme der pro Teil- 
nehmer verursachten Gebuhreneinheiten errechnet. 
Die hierbei erzeugten Magnetbänder — die keine 
Verbindungsdaten mehr enthalten — werden dann 
dem Fernmelderechnungsdienst zugeleitet. Diese so- 
wie die Verbindungsdaten in der KDV werden gemäß 
$ 451 Abs. 3 TKO 80 Tage nach Absendung der Fern- 
melderechnung gelöscht, d.h. sie bleiben in der Praxis 
bis zu 100 Tagen gespeichert. 

Wie oben unter Nr. 6.2 dargelegt, werden derzeit be- 

reıts im Funktelefondienst alle Verbindungsdaten ge- 
speichert. Auch für die Buchungskarte des öffentli- 
chen Kartentelefons, fur dıe ganz erhebliche Zu- 

wachszahlen erwartet werden (vgl. 10. TBS. 37£.), soll 

dıe Verbindungsdatenspeicherung „wählbares Lei- 
stungsmerkmal“ werden. Ich habe daher Verständnis 
für dıe Besorgnisse mancher Burger, die Verbin-   

dungsdatenspeicherung ın den ISDN-Vermittlungs- 

stellen könne eın weiterer und nunmehr entscheiden- 
der Schritt hin zur Vollerfassung aller Telefongespra- 
che werden. Ich beabsichtige, mich nicht nur über die 

Praxis, sondern auch über die Vorhaben der Post zur 

zukunftigen Verarbeitung von Verbindungsdaten zu 

informieren, und werde dafür sorgen, daß das Fern- 

meldegeheimnis und der Datenschutz der Betroffenen 
gewahrt bleıben 

6.4 Bildschirmtext 

Im Berichtszeitraum wurde die Telekommunikations- 
ordnung (TKO) durch die Zweite und Dritte Ände- 
rungsverordnung geändert, wovon auch die Regelun- 
gen über Bildschirmtext betroffen waren. 

Besonders wichtig ist aus der Sicht des Datenschutzes 
dıe Änderung des $ 423 Abs. 2 ın Verbindung mit 
$ 456 Abs. 2 TKO. Die Vorschrift räumt jetzt dem 

Anbieter das Recht ein, sich von der Bundespost über 

den vom Teilnehmer nicht bezahlten Vergütungsbe- 
trag eine präzisere Aufstellung der Vergütungsdaten 
erstellen zu lassen. Diese Aufstellung läßt nun erken- 
nen, ob der Teilnehmer selbst oder welcher seiner 
Mitbenutzer (z. B. Familienmitglieder) die betreffen- 
den Seiten abgerufen hat, an welchem Tag und zu 
welcher Zeit dıes geschah. 

Der Bundespostminister begrundet die Aufgabe der 
bisherigen, datenschutzfreundlicheren Regelung mit 

dem nachdrücklichen Verlangen der Bildschirmtext- 
anbieter, gegenuber den Nichtzahlern ıhre Forderun- 

gen vor Gericht durchsetzen zu konnen. Einige Ge- 
richte hatten nämlich den Anspruch der Kläger als 
nicht hinreichend substantiiert bezeichnet, weil 

— nach altem Recht — nıcht einmal der Zeitpunkt des 
betreffenden Seitenabrufes nachgewiesen worden 
sei. Ich habe mıch davon überzeugen lassen, daß dıe 

Einführung einer Aufschlüsselung der Vergütungsda- 
ten beı nicht bezahlten Vergütungen erforderlich und 
somit auch zulassıg ist. Zusätzliche, von der Bundes- 

post eingeführte organisatorische Maßnahmen — wie 
z. B. eine zweite Mahnung in Fällen nicht bezahlter 
Vergütungen — sollen helfen, unnötige Datenüber- 
mittlungen, etwa in Fallen einer vom Teilnehmer 

nıcht zu vertretenden Zahlungsverzögerung, zu ver- 

meiden. 

Einen Schutz soll ferner dıe neu geschaffene Möglich- 
keıt bieten, notorische Nichtzahler vom weıteren Ab- 

ruf vergütungspflichtiger Seiten durch Einrichtung ei- 
ner Zugnffssperre auszuschließen ($ 423 Abs. 2a 
TKO). Gegen eine solche Vorschrift bestehen aus mei- 
ner Sıcht keine Bedenken, zumal gemäß Abs. 2b der 
Vorschrift die Zugriffssperre wieder aufgehoben wird, 
wenn „der Teilnehmer glaubhaft gemacht hat, daß er 

seine Pflıcht zur Zahlung der rückständigen Anbieter- 
vergütung gegenüber dem betroffenen Anbieter be- 
stritten hat.” 

Die Notwendigkeit, jetzt mıt den Mitteln zusätzlicher 
personenbezogener Datenverarbeitung Fehlentwick- 
lungen beim Btx-Vergutungssystem aufzufangen, ist 
die Folge einer vor Jahren getroffenen Entscheidung 
zugunsten einer detaillierten, beinahe perfektionisti- 
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schen Erfassung und Abrechnung von Vergutungen tür 

einzelne Nutzungen von Btx, die zu einem erheblichen 
Teil aus Pfennigbetraägen bestehen Daß Vergütungen 
für private Anbieter auch erheblich einfacher abgerech- 
net werden können, zeigt das wirtschaftlich durchaus 
erfolgreiche französische System. Dort rechnet dıe Post 
vergleichbare Leistungen nach nur drei verschiedenen 
Zeittakten sowohl mit den Teilnehmern als auch den 
Anbietern ab, ohne daß dafür Daten über individuelle 

Einzelaktıionen benötigt werden 

6.5 Mitwirkung der Deutschen Bundespost bei der 

Telefonüberwachung 

Die Deutsche Bundespost ist zur Mitwirkung beı der 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs verpflichtet, 

soweıt gesetzliche Vorschriften das Fernmeldege- 
heimnis beschranken. So hat z. B. ın den Fällen, in 
denen die Strafprozeßordnung eıne Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs auf Grund richterlicher An- 
ordnung vorsieht, „die Deutsche Bundespost dem 
Richter, der Staatsanwaltschaft und ihren im Polizer- 

dienst tätigen Hilfsbeamten das Abhören des Fern- 
sprechverkehrs... zu ermöglichen” ($ 100b Abs. 3 
StPO). In der richterlichen Anordnung ist stets nicht 
nur der Betroffene mit Namen und Anschnft genau 
anzugeben, sondern u. a. auch, welcher Anschluß zu 

überwachen ist, wann dıe Überwachung beginnt und 
wann sie endet. 

Häufig wenden sıch Bürger an mich mit der Besorgnis, 
ihr Telefonanschluß sei Gegenstand von Überwa- 
chungsmaßnahmen (gewesen), ohne daß die gesetzli- 

chen Voraussetzungen hierfür erfüllt seien. Zur Be- 
gründung ihrer Annahme bringen sie vor, ihr Telefon 
läute oft, ohne daß sich ein Anrufer meldet, beı Ge- 

sprächsverbindungen sei die Verständigung auffallig 
unterschiedlich, gelegentlich seien im Hintergrund ei- 
nes Gesprächs fremde Stimmen vernehmbar oder 

häufiges „Knacken ın der Leitung“ und „Schaltgeräu- 
sche“ während ihrer Telefongespräche seien anders 
nicht erklärbar. Dies alles sind bei objektiver Betrach- 
tung keine Anzeichen für Abhörmaßnahmen nach der 
Strafprozeßordnung oder dem Gesetz zur Beschrän- 
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(G 10); subjektiv können zufällige Häufungen solcher 

kleinen Störungen den Betroffenen aber durchaus be- 
unruhigen. Deshalb bedauere ıch, daß ich außer all- 
gemeinen Erläuterungen und eıner Darstellung der 
Rechtslage nichts aus konkreter eigener Kontrolltätig- 
keit zum Abbau solcher Besorgnisse beitragen kann. 
Dabeı ließe sich durchaus dıe Auffassung vertreten, 

daß es in meıner Kompetenz liegt, das Handeln der 
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen meines 
Zuständigkeitsbereiches — ınsbesondere der Bundes- 
post — im Zusammenhang mit der Durchfuhrung der 
Telefonüuberwachung zu kontrollieren: $ 19 Abs. 1 
BDSG verpflichtet mich nıcht nur, dıe Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes zu kontrollieren, son- 
dern ebenso die „anderer Vorschriften über den Da- 

tenschutz”. Die Vorschriften über das Fernmeldege- 
heimnis und die bei seiner Beschränkung vorge- 
schriebenen Regelungen sind nach meiner Überzeu- 
gung solche „anderen Vorschnften über den Daten- 

schutz”. 
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Wirkt die Deutsche Bundespost beı einer Maßnahme 

der Telefonuberwachung mit, kommt es zur Wahrung 
der schutzwürdigen Belange der Betroffenen auch 

darauf an, daß die von der Deutschen Bundespost 

getroffenen technısch-organisatorischen Maßnahmen 
der richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen An- 

ordnung entsprechen. Dabei ist es zum einen wichtig, 
daß die festgelegten Zeitpunkte von Beginn und Ende 
der Maßnahme entsprechend der Anordnung einge- 
halten werden und daß der rıchtige Anschluß über- 
wacht wird. Zum anderen muß auch durch geeignete 
technische und organisatorische Vorkehrungen Vor- 
sorge getroffen werden, daß Informationen über Tele- 
fonuberwachungsmaßnahmen innerhalb der Deut- 
schen Bundespost auf einen möglichst kleınen Perso- 
nenkreis beschrankt werden und eine Kenntnis- 
nahme durch unbefugte Dritte verhindert wırd. Eine 
Kontrolle dieser Sachverhalte ist nicht nur als Kon- 
trolle der Einhaltung anderer Vorschnften uber den 

Datenschutz zulässig, sondern zur Gewahrleistung 
der Rechte des Bürgers — insbesondere, wenn er sich 

unter Inanspruchnahme seines Rechtes auf Anrufung 
aus $ 21 BDSG an mich wendet — sogar geboten. 

Trotzdem hat mir die Deutsche Bundespost wieder- 
holt meıne Kontrollkompetenz in dieser Angelegen- 
heit bestntten. Im Rahmen einer Datenschutzkon- 
trolle im Jahre 1984 wurde mir sogar die Einsicht- 
nahme ın dıe einschlägigen Dienstanweisungen ver- 
weigert und stattdessen lediglich eine „abstrakte Dar- 
stellung“ der betreffenden Maßnahmen gegeben. 
Auch zu konkreten Einzelfällen wurden mır Aus- 
künfte verweigert, so daß ıch Bürgern, die sich in der 

Zwischenzeit an mich wandten, stets nur — ın für sıe 

und für mich unbefriedigender Weise — dıe Rechts- 
lage sowie die Weigerung der Deutschen Bundespost 
mitteilen konnte. 

Im Februar dieses Jahres wandten sıch in Zusammen- 
hang mıt den Vorgängen in der Hamburger Hafen- 
straße über 40 Bürger an den Hamburgischen Daten- 
schutzbeauftragten mit der Bitte, u. a. auch die daten- 

schutzrechtlichen Aspekte der von der Staatsanwalt- 
schaft angeordneten Telefonüberwachung zu über- 
prüfen. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte, 
dem die Kontrolle der Maßnahmen beı den Hambur- 
gischen Behörden schließlich gestattet worden war, 
wandte sich im Wege der Amtshilfe an mich, um Sach- 

verhalte beı der Deutschen Bundespost festzustellen, 
die auch fur seine Beurteilung des Verhaltens Ham- 
burgischer Behörden von Bedeutung waren. Ich er- 
suchte deshalb die Oberpostdirektion Hamburg unter 
genauer Bezeichnung des Vorganges um Auskunft zu 
zweı konkreten Fragen, die lediglich den Zeitpunkt 
bestimmter Vorgänge betrafen. 

Sowohl dıe Oberpostdirektion als auch das daraufhin 
von mir anschriebene Bundesministerrium fur das 

Post- und Fernmeldewesen lehnten eine Auskunftser- 
teilung „mangels Zuständigkeit“ ab. Der Bundespost- 
minister teilte mır mit‘ „Im G 10-Bereich werden keine 

Dateien ım Sinne des BDSG geführt. Die Kontrollbe- 
fugnıs des BfD entfallt schon deshalb, weil er lediglich 
dıe Einhaltung der Vorschriften des BDSG sowie an- 
derer Vorschriften über den Datenschutz zu kontrol- 
lieren hat und ıhm Auskunft zu Fragen nur zu gewäh- 
ren ist, soweit sie in Zusammenhang mıt der Verarbei-
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tung personenbezogener Daten in Dateien stehen. 

Rechtssystematisch bin ich darüber hınaus der Auffas- 
sung, daß das G 10 als lex specialis das staatliche Kon- 
trollverfahren abschließend regelt. Es findet eine Kon- 
trolle sui generis statt.“ 

Mein Auskunftsersuchen bezog sıch allerdıngs gar 
nıcht auf Maßnahmen nach dem G 10, sondern auf 

eine Überwachung nach der Strafprozeßordnung. Der 

Hinweis des BMP auf das nicht einschlägige Gesetz 
erklärt sich aber wohl daraus, daß die DBP für die 

Durchführung von Telefonüberwachungsmaßnah- 
men Dienstanweisungen erlassen hat, die unabhän- 

gıg von der Rechtsgrundlage der ergangenen Anwei- 
sung sind. Gleichwohl muß festgestellt werden, daß 
das Argument, das G 10 gehe als spezielle Kontroll- 
regelung den Vorschriften des Datenschutzgesetzes 
vor, gegenüber Maßnahmen, dıe auf dıe Strafprozeß- 
ordnung gestützt werden, noch nicht einmal formal 
vorgebracht werden kann. Es ıst ın der Sache aber 
auch für Maßnahmen nach dem G 10 unzutreffend, 

denn dıe von den Gremien nach dem G 10 durchzu- 
führende Nachprüfung tritt nach dem klaren Wortlaut 

und Sinn des Art. 10 Abs. 2 GG an die Stelle des 
Rechtsweges; sıe ersetzt nicht die Kontrolle durch un- 

abhängige Datenschutzbeauftragte, der das Bundes- 
verfassungsgericht neben dem Rechtsweg besondere 
Bedeutung beimißt. Gerade weil die Fernsprechteil- 
nehmer — seien sie nun betroffen oder, was regelmä- 

Big der Fall ıst, nicht betroffen — keine Möglichkeit 
zur eigenen Nachprüfung haben, ist die Beteiligung 
der unabhängigen Datenschutzbeauftragten von er- 
heblicher Bedeutung für den effektiven Schutz der 
Rechte der Bürger. Zugleich könnte damit unbegrün- 
deten Befürchtungen besser als bisher entgegenge- 
treten werden. 

6.6 Kontrolle eines Fernmeldeamtes 

In meinem Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 37f.) habe 

ich Probleme beim Einsatz von Personalcomputern 
(PC) in einem Fernmeldeamt geschildert und darauf 
hıngewiesen, daß Datenschutz und Datensicherheit 
nıcht gewährleistet waren. Der Bundesminister fur 
das Post- und Fernmeldewesen hat mir daraufhin u. a. 
erwidert, der Einsatz von PC sei geregelt, die Ausfüh- 
rung des BDSG sei sichergestellt (s. 10. TB, S. 37 f.) 

Diese Beurteilung kann ıch nach einer erneuten Kon- 
trolle des PC-Einsatzes bei einem anderen Fernmel- 
deamt jedoch nıcht teilen, denn dort waren folgende 
Mängel festzustellen: 

O Die mit den PC verarbeiteten personenbezogenen 
Daten waren überwiegend nicht in der Übersicht 
nach $ 15 Satz 2 Nr. 1 BDSG nachgewiesen, 

O die mit PC automatısch betriebenen Dateien waren 
überwiegend nicht zum Register gemäß $ 19 Abs. 4 
BDSG gemeldet, 

OÖ es bestanden keıne ausreichenden, schriftlichen 
Dienstanweisungen, die — unter Berücksichtigung 
der besonderen Risiken — Umfang und Bedingun- 
gen des Einsatzes regeln (vgl. Anlage zu $ 6 BDSG, 
Nr. 10),   

O es war nicht sichergestellt, daß nur Befugte per- 

sonenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen und 
ändern können (vgl. Anlage zu $ 6 BDSG, Nrn. 6 
und 7), 

O es war nicht sichergestellt, daß Datenträger nicht 
unbefugt entfernt werden können (vgl. Anlage zu 

& 6 BDSG, Nr. 2), und 

O die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverar- 
beitungsprogramme wurde bei den PC nicht über- 
wacht (vgl. $ 15 Satz 2 Nr. 2 BDSG). 

Gerade in technisch orientierten Bereichen wie den 
Fernmeldeämtern ist die Bereitschaft der Mitarbeiter 
sehr groß, zur Bewältigung ıhrer Aufgaben auch Per- 
sonalcomputer zu nutzen und diese Unterstützung 
durch Einfallsreıichtum und Geschick besonders wirk- 
sam zu gestalten. Dabeı müssen Jedoch Datenschutz 
und Datensicherung gewährleistet sein; dazu sind 
auch in solchen Bereichen die Vorschriften des BDSG 
einzuhalten. 

Ich habe die Verstöße gegen das BDSG beanstandet 
und zur Verbesserung des Datenschutzes folgende 
Maßnahmen empfohlen: 

— das Aufnehmen des Ist-Zustandes (PC, Datenträ- 

ger, Dateien, Verwendung, zugehörige Arbeitsab- 
laufe), 

— die Analyse der Aufgaben der PC-Benutzer, 

— das Prüfen der Erforderlichkeit der (vorhandenen 

und kunftigen) Dateıen und Verfahren für dıe Auf- 
gabenerfüllung, 

— die Entwicklung eines Melde- und Freigabever- 

fahrens unter Einbeziehung des Personalrates, so- 

weıt Personalcomputer auch der Personaldaten- 
verarbeitung dienen sollen, und 

— dıe Schulung der Mitarbeiter in Fragen des Daten- 
schutzes und der Datensicherung. 

Dazu habe ich meine Beratung angeboten. 

Die Stellungnahme des Bundesministers für das Post- 
und Fernmeldewesen konnte aus Zeitgründen bis zur 

Fertigstellung dieses Berichts noch nicht vorliegen, 

nach einer Vorabinformationen gehe ich aber davon 
aus, daß die zur Gewährleistung des Datenschutzes 

und der Sicherung einer ordnungsgemäßen Daten- 
verarbeitung gebotenen Maßnahmen inzwischen ge- 
troffen sınd oder noch getroffen werden. 

6.7 Kontrolle des Schalterterminal-Systems EPOS 

Die Deutsche Bundespost plant, in den nächsten Jah- 
ren ihre etwa 20 000 Postschalter bundesweit mit dem 
Datenverarbeitungssystem EPOS (Eınsatz der Daten- 

verarbeitung am Postschalter) auszustatten. Dieses 
System soll dıe unterschiedlichen Schaltervorgänge, 
beispielsweise Briefmarkenverkauf, Scheckauszah- 
lung, Rückzahlung im Postsparkassendienst sowie 
kassenmäßige Abwicklung durch den Schalterbe- 
diensteten, wirtschaftlicher und schneller gestalten. 

Im Rahmen einer datenschutzrechtlichen Kontrolle 

habe ich beim Postamt Hannover 1 das EPOS-Schal- 
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tersystem ın der Pilotanwendung geprüft. Ich habe 

dabeı festgestellt, daß EPOS nur in geringem Umfang 
personenbezogene Daten verarbeitet. So werden 
Kundendaten, die beı eıner Ausweisvorlage vom Post- 
bediensteten erfaßt werden, nicht gespeichert, son- 

dern — wie auch im konventionellen Schalterverfah- 

ren — als Beleg separat ausgedruckt und archiviert. 
Daten des Schalterbediensteten werden sowohl im 
System als auch auf eınem ausgedruckten Papierjour- 
nal festgehalten, welches sämtliche Geschäftsvorfälle 

und dıe Summe der vom Bediensteten vorgenomme- 
nen Stornierungen notiert. Während zum Zweck der 
Benutzeridentifizıerung Name und Personalnummer 
notwendigerweise vorübergehend gespeichert wer- 
den müssen, vermag ich die Erforderlichkeit der per- 

sonenbezogenen Notierung der Summen der Ge- 
schäftsvorfälle und der Stornierungen nicht zu erken- 
nen. Diese Summennotierungen könnten auch als 
Mittel zur Verhaltens- und Leistungskontrolle einge- 
setzt werden, die aber nach einem Eınigungsstellen- 
beschluß von 1986 während der Pilotanwendung des 
Systems EPOS nicht stattfinden darf. Zu dıeser Proble- 
matık sowie zu der Frage, ob eine Leistungs- und Ver- 

haltenskontrolle auch bei der bundesweiten Einfüh- 
rung von EPOS unterbleiben soll, habe ich den Bun- 
desminister für das Post- und Fernmeldewesen um 
Stellungnahme gebeten. 

6.8 Anschriftenprüfung 

In meinem Fünften Tatigkeitsbericht (S. 34) habe ıch 
über die datenschutzrechtliche Problematik bei der 
Anschriftenprüfung nach eınem Wohnungswechsel 
des Postkunden berichtet. Dabei habe ich bemängelt, 
daß die Deutsche Bundespost den Kunden, der einen 
Nachsendeantrag stellt, nicht über die ihm eınge- 
räumte Möglichkeit aufklart, der Mitteilung seiner 
neuen Anschrift an Dritte zu widersprechen. Nach der 
bisherigen Praxis der Post wird nicht nur für die Dauer 
eines halben Jahres auf Antrag unentgeltlich Post an 
die neue Anschrift nachgesandt, sondern darüber hin- 

aus auch jedem, der dies möchte, die geänderte Post- 

anschrift mitgeteilt. Daneben gibt es einen weiteren, 
mit eıner eıgens geschaffenen Anschnftenberichti- 
gungskarte zu beantragenden Service der Bundes- 
post, wonach überprüft wird, ob die bisherige An- 
schrift noch zutreffend ist. In beiden Fällen erfährt der 
Postempfänger nichts davon, daß seine — möglicher- 
weise geanderte — Postanschrift einem Dritten mitge- 
teilt wird. Insbesondere weıß er nicht, daß er aufgrund 

interner Vorschnften der Bundespost ein schriftlich 
geltend zu machendes Wıderspruchsrecht gegen die 
Anschrıftenmitteilung besitzt. In aller Regel besteht 
für ıhn auch keinerlei Anlaß, sich nach einem solchen 

Recht zu erkundigen. Die geschilderte Praxis der Bun- 
despost beı der Anschriftenprüfung widerspricht dem 
Grundsatz, daß der Postkunde selbst entscheiden 

können muß, wem er seine Anschrift überläßt. 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe- 
sen ist aufgrund meıner Bedenken gegen das bishe- 
rıge Verfahren nunmehr bereit, datenschutzrechtlich 

notwendige Änderungen des einschlägigen $ 38 Post- 
ordnung vorzunehmen, die voraussichtlich im Herbst 
1989 in Kraft treten werden. So wırd kunftig in Ab- 
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satz 1 der Vorschnft erstmalig normenklar ausgespro- 

chen, daß dıe Post bei ihrer Anschriftenüberprufung 
eınem Anfragenden die zutreffende Anschrift mıttei- 
len werde. In einem neu einzufügenden Absatz 7 wird 

das Recht des Postkunden normiert, dieser Anschnf- 

tenmitteilung schriftlich zu widersprechen. Gleichzei- 
tig wird bestimmt, daß die Post verpflichtet ist, den 

Kunden uber dıeses Recht ın geeigneter Weise zu 
informieren. Zur Umsetzung dieser Hinweispflicht hat 
der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe- 
sen zugesagt, auf der Nachsendeantragskärte eınen 

deutlich lesbaren Hinweis auf das Widerspruchsrecht 
anzubringen. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß 
der Postkunde Kenntnis von seinem Verfügungs- 

recht über seine Anschrift erhält. Mit dıeser Verbesse- 
rung wird einem wichtigen Anliegen Rechnung getra- 
gen. 

6.9 Wartezonen vor Postschaltern 

Zahlreiche Postkunden sehen ihre schutzwürdigen 
Belange dadurch beeinträchtigt, daß bei der Abwick- 
lung von Bankgeschäften vor Postschaltern ihre per- 
sonenbezogenen Daten anderen wartenden Kunden 
zur Kenntnis gelangen können. Insbesondere bei re- 
gem Schalterbetrieb ist es leicht möglich, daß unbetei- 
ligte Dritte — auch unbeabsıchtigt — Einblick in sen- 
sıble Bankgeschäfte erhalten, etwa Auszahlungsvor- 
gänge oder die Rückgabe von Schecks nach erfolgter 
Deckungsanfrage. Im Ausland sind Wartezonen oder 
Wartelinien ın angemessenem Abstand vor Post-, 

Bank- oder Bahnhofsschaltern häufiger anzutreffen, 
so daß der Kunde dort seine Angelegenheiten unge- 
stört erledigen kann. Im Bereich der Bundesbehörden 
werden entsprechende Modelle zwar hin und wieder 
diskutiert, sind bisher aber hier nur selten realisiert 

worden. Um so mehr ıst die Absıcht des Bundesmini- 
sters für das Post- und Fernmeldewesen zu begrüßen, 

ım Laufe des Jahres 1989 gekennzeichnete Warte- 
zonen vor Schaltern mit Bankgeschäften bundesweit 
einzurichten. 

7. Verkehrswesen 

Schwerpunkte meiner Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Verkehrswesens ım Berichtsjahr waren: 

— Klarung von Fragen im Zusammenhang mit dem 
Betrieb des Zentralen Verkehrsinformations- 
systems (ZEVIS), insbesondere zum Umfang und 
zur Auswertbarkeit von ZEVIS-Protokollierungen 
(s. 7.2), sowıe Beratung des Kraftfahrt-Bundesam- 

tes (KBA) in diesen Fragen, 

— Erarbeitung eines Konzeptes, das eine aus daten- 

schutzrechtlicher Sicht unbedenkliche Übermitt- 
lung von Kf2.-Zulassungsdaten durch das KBA an 
dıe Automobilindustrie ermöglicht (s. 7.3.3), 

— Kontrolle und Beratung der Bundesanstalt fur 
Straßenwesen (s. 7.4). 

Für den Berichtszeitraum vorgesehene Kontrollen bei 
der Bundesanstalt fur Flugsicherung und beim Deut-
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schen Hydrographischen Institut konnten wegen be- 

grenzter Personalkapazıtäten nicht durchgeführt wer- 

den. 

7.1 Straßenverkehrsgesetz 

Es zeichnet sıch ab, daß im Rahmen des dem Deut- 

schen Bundestag zu erstattenden Berichts über die in 

den ersten 4 Jahren mıt dem Informationssystem 

ZEVIS gemachten Erfahrungen (10. TB S. 45.) Vor- 

schläge zur Anderung des Straßenverkehrsgesetzes 

unterbreitet werden, die sich beim Vollzug des Geset- 

zes als erforderlich erwiesen haben. Erste Überlegun- 

gen hıerzu sınd in eıner Arbeitsgruppe der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Länder eror- 

tert worden. 

Um weitere Erkenntnisse zu den einzelnen Themen 

des ZEVIS-Berichts zu gewinnen, werde ich ım kom- 

menden Jahr ein Informations- und Prüfkonzept erar- 

beiten und hıerauf gestützt vermehrt ZEVIS-Kontrol- 

len vornehmen. Dabei arbeite ich mit den Landesbe- 

auftragten für den Datenschutz zusammen. 

7.2. Zentrales Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) 

Mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe ich dıe 

Auswertung der zur Kontrolle automatischer Abrufe 

gefertigten Aufzeichnungen (ZEVIS-Protokolle) erör- 

tert Dabei haben sich folgende Probleme ergeben: 

Das KBA ist derzeit noch nicht in der Lage, die Infor- 

mationen aus den ZEVIS-Protokollen programmge- 

steuert je nach Anforderung auszuwerten. Ich habe 

daher empfohlen, ein Auswertungsprogramm für Mi- 

nimalauswertungen zu erstellen. Da dieses Programm 

auch als Muster für dıe Auswertung von Aufzeıchnun- 

gen bei den örtlichen Fahrzeugregistern dienen soll, 

war eine Abstimmung über das Auswertungsverfah- 

ren mit den Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und der Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz er- 

forderlich. Insoweit ıst inzwischen eine Einigung er- 

folgt. Die abschließende Abstimmung des Programms 

mit dem für Kfz-Zulassungsfragen zuständigen Bund/ 

Länder-Fachausschuß steht indessen noch aus. 

ZEVIS-Protokolle sind für Kontrollzwecke nur ver- 

wertbar, wenn die darin enthaltenen Informationen 

vollständig, übersichtlich und möglichst unverschlüs- 

selt zur Verfügung stehen. Die mir vom KBA über- 

sandten Ausdrucke erfüllen diese Anforderungen 

noch nicht. Vor allem erhalte ich getrennte Ausdrucke 

der nach $ 36 Abs. 6 StVG zu fertigenden Aufzeıch- 

nungen über die Anfrage- und Auskunftssätze 

(Grundprotokolle) und der nach $ 36 Abs. 7 StVG auf- 

zuzeichnenden Zusatzangaben über den Anlaß der 

Abrufe und die hierfür verantwortlichen Personen 

(Auswahlprotokolle). Eine Zuordnung der Auswahl- 

protokollierung zum Grundprotokoll ist nur mit erheb- 

lichem Aufwand möglich. Ich werde dem KBA daher 

ein Muster über die Art der aus meiner Sicht notwen- 

digen Aufbereitung der Protokolldaten übermitteln, 

die Grund- und Auswahlprotokolherungen inhaltlich 

zusammenfaßt. 

Die Auswertung der mir vom KBA ubersandten Aus- 
wahlprotokollerungen über ZEVIS-Anfragen von 

Bundesdienststellen hat ergeben, daß dann, wenn dıe 

abrufende Stelle den Anlaß eines Abrufs angeben 
muß (vgl. $ 14 der Fahrzeugregisterverordnung 
— FRV —), dıe Verwendung von Schlüsselzahlen für 

diese zusätzliche Angabe Probleme bereitet. Insbe- 
sondere sınd bei der — verhaltnismäßıg häufigen — 

Verwendung der Schlüsselzahl 6 (sonstige Anlässe) 

oftmals entweder keine oder unvollständige Zusatz- 

angaben gemacht worden oder solche, die den tat- 

sächlichen Grund des Abrufes auch nicht annähernd 
richtig wiedergeben. Auffallig war, daß bei insgesamt 

37 Dienststellen der größte Teil der Abrufe mıt man- 

gelhaften Angaben von Dienststellen des BGS (rd. 

62%) und des Zolls (rd. 32 %) stammte. Ich habe daher 

‚den Bundesministerien des Innern und der Finanzen 

dıe betroffenen Dienststellen benannt und gebeten, 

diese gezielt auf die Pflicht zur korrekten Anwendung 
des $ 14 Abs. 2 und 3 FRV hinzuweisen. Das Bundes- 

mınisterium des Innern hat mir inzwischen mitgeteilt, 

daß die betreffenden Dienststellen des BGS und des 

Zolls durch die für die Fachaufsicht zuständige Grenz- 
schutzdirektion erneut auf die Einhaltung der Bestim- 
mungen hingewiesen worden sind. 

7.3 Zulassung von Kraftfahrzeugen 

7.3.1 Erhebung und Speicherung von Beruf und Gewerbe 

Über meine Bedenken gegen die Erhebung und Speı- 

cherung von Angaben über Beruf und Gewerbe des 

Halters bei der Kraftfahrzeug-Zulassung für Aufga- 

ben nach dem Bundesleistungsgesetz und dem Ver- 

kehrssicherstellungsgesetz habe ich berichtet (8. TB 

S. 24 und S. 62, 9. TBS.81 Nr. 12). Die Problematik hat 

sich mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

(StVG) Anfang 1987 entschärft: Berufsdaten werden 

seither nur noch von beruflich Selbständigen erhoben 

(vgl. $$ 33 Abs. 2, 34 Abs. 2 StVG). Meine zunächst 

noch bestehenden Zweifel, ob diese Erhebung unter 

dem Gesichtspunkt der Verhältnısmäßigkeit aufrecht- 

erhalten bleıben oder bei der nächsten Änderung des 

StVG weiter beschränkt werden solle, habe ich einge- 

hend mit den Bundesministenen für Verkehr, der Ver- 

teidigung und des Innern erörtert. Mir wurde dabei 

versichert, daß dıe Angaben zu Beruf und Gewerbe 

nicht nur zur Deckung des zivilen und militärischen 

Transportbedarfs im Spannungsfall — bei gleichmäßi- 

ger Belastung einer Gewerbegruppe — benötigt wür- 

den, sondern auch für dıe Festlegung des Personen- 

kreises, der im Spannungsfall von einem Fahrverbot 

auszunehmen und im Rahmen der Mineralölbewirt- 

schaftung zu bevorzugen sei. 

Diese Argumente haben mıch davon uberzeugt, daß 

die Erhebung der Berufsdaten im Rahmen der Zulas- 

sung aller Kraftfahrzeuge von Selbständigen für Maß- 

nahmen nach dem Bundesleistungsgesetz und dem 

Verkehrssicherstellungsgesetz erforderlich ıst. Meine 

früheren Bedenken sind damit ausgeräumt.   
37
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7.3.2 Halterauskünfte des Kraftfahrt-Bundesamtes 

Landkreise und kreisfreie Städte wenden sıch bei Ver- 
kehrsordnungswidrigkeiten (vor allem falsches Par- 
ken) vor Einleitung eines Verfahrens fast ausschließ- 
lich an das KBA, um den Fahrzeughalter festzustellen. 
inzwischen werden täglich ca. 68 000 Kennzeichen- 
Anfragen gestellt, die nur noch mıt Hilfe technischer 
Mittel (Datenfernübertragung, Magnetband-Aus- 
tausch, Erfassung über Belegleser und dv-technische 
Bearbeitung während der Nachtstunden) bewältigt 
werden können. 

Da die aufgrund dieser Anfragen erteilten Auskünfte 
des KBA Folgen für die Betroffenen haben, ist die 

Aktualität des Zentralen Fahrzeugregisters beim KBA 
von überragender Bedeutung. Immer wieder errei- 
chen mich jedoch Eingaben von Bürgern, die zu Un- 
recht einer Verkehrsordnungswidrigkeit beschuldigt 
worden sind. Menschliche Unzulänglichkeiten (un- 
richtiges Ablesen des Kfz-Kennzeichens) und technı- 
sche Fehler (unrichtiges Erkennen eınes Buchstabens 
oder einer Zıffer durch eınen Belegleser) lassen sich 

als Ursachen nicht völlig ausschließen. Soweit die Re- 
gisterauskünfte jedoch wegen organısatorischer und 
technischer Unzulanglichkeiten beim KBA unrichtig 
sınd, darf dies nicht hingenommen werden; die Ak- 

tualität des Registers wird auch durch das StVG gefor- 
dert. 

In diesem Zusammenhang bin ich darauf aufmerksam 
geworden, daß fehlerhafte Mitteilungen von Kfz-Zu- 
lassungsstellen über Besitzumschreibungen, Stille- 
gungen und andere fahrzeugbezogene Änderungen 
vom KBA bei dessen Plausibilıtätsprüfung abgewıe- 
sen werden, wenn eine Übereinstimmung des neuen 
Datensatzes mit einem bereits vorhandenen Satz bei 
den wichtigsten Identifizierungsdaten nicht erzıelt 
wird. Sofern der vom System erzeugten Fehlermel- 
dung nicht unverzuglich nachgegangen wird und 
eıne entsprechende Berichtigung des Zentralen Fahr- 
zeugregisters deshalb unterbleibt, ist nicht auszu- 
schließen, daß das KBA Falschauskünfte über Halter 

und Fahrzeuge erteilt 

Ich habe daher gegenüber dem KBA gefordert, durch 

geeignete organisatorische und technische Vorkeh- 
rungen sicherzustellen, daß das Register auf Grund 
von Anderungsmitteilungen unverzüglich korrigiert 
und so eine unrichtige Auskunft vermieden wird. Das 

KBA hat hierzu mitgeteilt, zunächst sei mit eıner ein- 

gehenden Analyse der als nıcht verarbeitbar abge- 
wiesenen Fahrzeugmeldungen der Zulassungsstellen 
begonnen worden. Außerdem werde noch geprüft, 
durch welche Maßnahmen eine zugigere Bearbeitung 
fehlerhafter Mitteilungen der Zulassungsstellen er- 
reicht werden konne. Ich werde die Angelegenheit 
weiter verfolgen. 

7.3.3 Datenübermittiung an die Automobilindustrie 

Über das Problem, ob und unter welchen Vorausset- 

zungen eine Übermittlung vom Kfz-Zulassungsdaten 
durch das KBA an dıe Automobilindustrie nach dem 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) zulässig ıst, habe ıch 
berichtet (10. TB S. 46f.). Aufgrund meiner Anfang 

38 

  

1988 gegenüber dem Bundesminister für Verkehr 
ausgesprochenen Beanstandung und meiner Bitte um 
eine entsprechende Weisung gegenüber dem KBA 
wurde die Datenubermittlung an die Automobilin- 
dustrie ausgesetzt. Mıt einer Wiederaufnahme der 
Datenübermittlung habe ich mich bisher noch nicht 
einverstanden erklären können. 

Durch die mir inzwischen zugegangenen Informatio- 
nen bin ich ın meiner Auffassung bestärkt worden, 
daß bei dem früheren Verfahren die Automobilher- 
steller und -ımporteure in der überwiegenden Zahl 
der Falle aus den übermittelten Datensätzen mit Hilfe 
der eıgenen Verkaufsinformationen Rückschlüsse auf 
ein einzelnes Fahrzeug (Unikat) und dessen Halter 
ziehen konnten. 

Ich habe ın zahlreichen Gesprächen mit dem Bundes- 
minister für Verkehr, dem KBA und Vertretern der 
Automobilhersteller versucht, einen datenschutz- 
rechtlich gangbaren Weg zu fınden, der eine Wieder- 
aufnahme der Datenlieferung ermöglicht. Dabei hat 
sich zunächst erwiesen, daß alle Versuche einer Redu- 
zıerung des Datensatzes zu keiner nennenswerten 
Minderung der Unikatanteile fuhren; andererseits 
hält dıe Automobilindustrie an der Übermittlung des 
Datensatzes im bisherigen Umfang fest. 

Eine weitere datenschutzrechtlich akzeptable Losung 
wäre die Einholung einer Einwilligung der Käufer in 
die Übermittlung der Zulassungsdaten durch das KBA 
an die Industrie. Dieser Weg wird von den Herstellern 
abgelehnt, weil erfahrungsgemäß eine Vielzahl von 
Personen ihre Einwilligung verweigern und unvoll- 
ständige Informationen ohne Wert seien. Die Automo- 
bilımporteure prüfen z.Z. noch, ob für sie die Einwilh- 
gungslösung gangbar ist. 

Denkbar wäre schließlich auch, daß die Automobil- 
hersteller in Zukunft auf dıe Übermittlung der Kun- 
dendaten durch die Kfz.-Händler verzichten, so daß 
eine Verknüpfung der KBA-Zulassungsdaten mıt den 
Kundendaten unmöglich wäre. Die Verhandlungen 
über diese Variante sowie über eine den Datenschutz- 
anforderungen genigende Einwilligungserklärung 
der Kfz.-Händler zur Übermittlung ihrer personenbe- 
zogenen Daten an das KBA und von dort an die Her- 
steller (vgl. 10. TB S. 47) konnten noch nicht abge- 
schlossen werden. 

7.4 Bundesanstalt für Straßenwesen 

7.4.1 Technische und organisatorische Maßnahmen des 
Datenschutzes 

Die Kontrolle der Bundesanstalt für Straßenwesen 
{BASt) hat ergeben, daß dort dem Datenschutz bısher 
nicht die gesetzlich gebotene Beachtung eingeräumt 
wurde. So ist dem internen Datenschutzbeauftragten 
lediglich die Führung der Übersicht über die in der 
BASt geführten Dateien nach $ 15 BDSG und die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung 
der Datenverarbeitungsprogramme übertragen wor- 
den. Mit der Überwachung der Durchführung von 
Datensicherungsmaßnahmen und der materiellen da- 
tenschutzrechtlichen Bestimmungen wurde „wegen 
Personalmangels“ niemand beauftragt. Infolgedessen
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konnte sich der Datenschutzbeauftragte mıt Fragen 

des Datenschutzes kaum befassen. In der Bundesan- 

stalt fehlen Regelungen über die datenschutzrechtlich 

erforderlichen Vorkehrungen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (s. hierzu 7.4.2), über da- 

tenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten innerhalb 

der BASt sowie uber die organisatorische Einbindung 

des Datenschutzbeauftragten in Entscheidungspro- 

zesse des Amtes mit datenschutzrechtlichen Bezügen. 

Ich habe die BASt um Prüfung gebeten, ob eıne Stär- 

kung der Stellung des internen Datenschutzbeauf- 

tragten durch Aufgabenverlagerungen herbeigeführt 

werden kann. Ferner habe ich vorgeschlagen, dıe da- 

tenschutzrechtlichen Anordnungen der BASt auf ıhre 

Aktualität zu überprüfen, die Einzelregelungen über- 

sichtlich zusammenzufassen und die von mir aufge- 

deckten Regelungsdefizite zu beheben. 

Die BASt hat inzwischen meiner Bewertung grund- 

sätzlich zugestimmt und eingeräumt, daß Ursache für 

die festgestellten Mängel eine „unzureichende perso- 

nelle Kapazität” seı. Die festgestellten datenschutz- 

rechtlichen Defizite müssen unverzüglich beseitigt 

werden. Der Bundesminister für Verkehr ist aufgeru- 

fen, die BASt dabei zu unterstützen. 

7.4.2 Organisation der automatisierten Datenverarbeitung 

Beı der Kontrolle der BASt hat sich ferner ergeben, 

daß ein wirksamer Paßwort-Schutz gegen unbefugten 

Zugriff, unzulässige Veränderung und gegen aufga- 

benfremde Verarbeitung der Dateien nicht bestand: 

Es lag im Ermessen jedes Mitarbeiters, ob und wie er 

eine von ihm eingerichtete Datei überhaupt durch eın 

Paßwort schützen wollte. Ich habe zumindest fur dıe 

dem BDSG unterliegenden Dateien verlangt, daß ein 

Paßwort bestimmte Minimalanforderungen hinsicht- 

lich des Aufbaus und der Länge erfüllen muß und 

dafür entsprechende Software-Vorkehrungen zu tref- 

fen sind. 

Zur Sıcherstellung wichtiger Forderungen der Anlage 

zu $ 6 Abs. 1 Satz 1 BDSG ıst es erforderlich, daß ins- 

besondere im Bereich der automatisierten Datenver- 

arbeitung eine Aufgabentrennung gewährleistet ist. 

Dies bedeutet, daß dem jeweiligen Bediensteten Zu- 

gang zu Raumen und Zugriff zu technischen Einrıch- 

tungen nur ın dem Umfang möglich ist, der seıner 

geschäftsplanmäßigen Aufgabenzuweisung ent- 

spricht. Eine solche Trennung besteht im EDV-Be- 

reich der BASt nicht; jeder dort Tätige kann alle 

Räume betreten und hat — mıt Ausnahme der Perso- 

naldatei — Zugang bzw. Zugriff zu allen Datenträ- 

gern. Ich habe gegenüber der BASt gefordert, daß 

zumindest fur Dateien mit größerer Sensibilität umge- 

hend erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

werden. Diese Forderung hat die BASt anerkannt; sıe 

wird ıhr durch entsprechende Regelungen in eıner 

umfassenden Verfügung zum Datenschutz Rechnung 

tragen. 

Meine Prüfung hat schließlich auch im Zentralbereich 

des Amtes Regelungsdefizite und datenschutzrechtli- 

che Mängel bei der Führung und Auswertung der Per- 

sonaldateı (PERSDAT) sowie der Telefondatenerfas-   

sung ergeben Die Prufung der Personaldatenverar- 

beitung bei der BASt dauert ındessen noch an. 

Uber dıe Kontrolle des Forschungsbereichs in der 
BASt berichte ich gesondert (s. 9.1). 

7.5 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) 

Über unzureichende gesetzliche Regelungen für den 
Umgang des Luftfahrt-Bundesamtes mit personenbe- 
zogenen Daten habe ich berichtet (9. TB S. 39£.). In- 
zwischen hat der Bundesminister für Verkehr (BMV) 

anerkannt, daß die regelmäßige Veröffentlichung 
personenbezogener Daten der Eigentümer von Luft- 
fahrzeugen, dıe im Rahmen der Verkehrszulassung 
erhoben und ın der Luftfahrzeugrolle eingetragen 
sınd, auf eıne gesetzliche Grundlage gestellt werden 
muß. Meine Überlegungen zu entsprechenden Ände- 
rungen des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt 
und der Luftverkehrszulassungsordnung habe ich zu 
Beginn des Berichtsjahres mit dem BMV erörtert. Da- 
bei wurde Einvernehmen erzielt, daß lediglich die 

Veröffentlichung ım amtlichen Verkündungsorgan 
der Bundesanstalt für Flugsicherung „Nachrichten für 
Luftfahrer” Regelungsgegenstand sein könne. Das 
von einem privaten Verlag herausgegebene interna- 
tionale Luftfahrzeugregister „Registre Aetronautique 
International“ kann die von ihm benötigten Daten 
entweder den „Nachrichten für Luftfahrer” oder son- 
stigen öffentlich zugänglichen Quellen entnehmen; 
einer Veröffentlichung so gewonnener Daten kann 

aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht widersprochen 

werden. 

Der BMV hat mir inzwischen mitgeteilt, die Entwurfs- 
arbeiten gestalteten sich unerwartet schwierig und er 
könne nicht absehen, wann der erste besprechungs- 
reife Entwurf vorliege. Welche Gründe eıner baldigen 
Umsetzung der von mir vorgeschlagenen Gesetzesän- 
derungen entgegenstehen, vermag ich nicht zu er- 
kennen, zumal ich dem BMV bereits schriftliche For- 
mulierungsvorschläge zugeleitet habe. 

Die vom Luftfahrt-Bundesamt geführte Datensamm- 
lung über Luftfahrer enthält für jeden Luftfahrer die 
Daten seiner Flugerlaubnisse und -berechtigungen 

(Posıtıv-Datei) sowie Daten über rechtskräftige Ent- 
scheidungen in Straf-, Bußgeld- und Verwaltungsver- 
fahren (Negativ-Datei). Der BMV hatte die Notwen- 

digkeit der von mir bereits ım Jahre 1984 geforderten 
gesetzlichen Regelung fur die Fuhrung der Daten- 
sammlung für Luftfahrer grundsätzlich akzeptiert 
(7. TB S. 36, 9. TB S. 39). Leider sind mir noch keine 
Ergebnisse der ım Jahre 1986 angekündigten Unter- 
suchung über die Möglıchkeiten einer Verbesserung 
der Rechtsgrundlagen bekannt geworden. 

Der BMV hat inzwischen auch meine Forderung 

grundsätzlich anerkannt, den Umgang mit personen- 
bezogenen Informationen bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Flugunfalluntersuchungsstelle (FUS) 

beım Luftfahrt-Bundesamt auf eine gesetzliche 
Grundlage zu stellen (vgl. 9. TB S. 40). Das Ministe- 
rium hat als erste Maßnahme eine Dienstanweisung 

über dıe Aktenführung ım Bereich der FUS erlassen, 

die auch dıe Einsicht Dritter in die Flugunfallunter- 
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suchungsakten regelt Ich verkenne nıcht, daB diese 

Regelung einen Fortschritt gegenüber der bisherigen 
Praxis darstellt. Sie kann jedoch nur als Zwischenlö- 
sung bıs zu einer gesetzlichen Regelung akzeptiert 
werden. Insofern hat mir der BMV mitgeteilt, mit der 
Erarbeitung einer Verordnung uber die Untersuchung 
von Flugunfallen und Flugbetriebsstorungen könne 
nicht vor Ablauf von weiteren zwei Jahren gerechnet 

werden. Der Grund hierfür sei eine Organisationsprü- 
fung der FUS, die sich auch auf deren Aufgaben er- 
strecke und deshalb Auswirkung auf dıe beabsich- 
tigte gesetzliche Regelung haben werde. Ich be- 
dauere die Verzögerung auch auf dıesem Sektor und 
hoffe, daß der BMV dıe auch von ihm für notwendig 
gehaltenen gesetzlichen Regelungen so rasch wie 
möglich ın Angriff nimmt. 

7.6 Deutsche Bundesbahn 
— Schwarzfahrerdatei — 

Über die Speicherung personenbezogener Daten 
strafunmündiger Kinder bei Schwarzfahrten im Ver- 
bundverkehr, an dem dıe Deutsche Bundesbahn be- 

teiligt ıst, habe ich berichtet (10. TBS. 49£.). Die Deut- 
sche Bundesbahn hält weiterhin daran fest, daß diese 

Speicherung zur Feststellung von Mehrfachtätern so- 
wıe zur Verfolgung von Schadensersatzansprüchen 

wegen Verletzung der Aufsichtspflicht nach $ 832 
BGB erforderlich sei. 

Nach meiner Auffassung liegt ın solchen Fällen ein 
berechtigtes Interesse der Deutschen Bundesbahn an 
einer solchen Speicherung nach Zahlung des erhöh- 

ten Beforderungsentgelts für dıe bis dahin festgestell- 
ten Schwarzfahrten nicht mehr vor, da weder ein zivil- 

rechtlicher Anspruch besteht, noch ein Strafantrag 

nach $ 265 a StGB gestellt werden kann. Ich habe die 
Deutsche Bundesbahn daher erneut gebeten, dıe per- 
sönlichen Daten strafunmündıger Kinder ım Ver- 
bundverkehr nur noch bis zur Zahlung des erhöhten 
Beförderungsentgelts zu speichern. Die Stellung- 
nahme der Deutschen Bundesbahn hat mich erst nach 
Redaktionsschluß dieses Berichts erreicht, so daß ich 

darauf nicht mehr näher eingehen konnte. 

8. Statistik 

8.1 Volkszählung 1987 

Gegen Ende der Berichtszeit wurden die ersten Er- 
gebnisse der Volkszählung 1987 veröffentlicht. Die 
Erhebungsvordrucke sind gemäß den Regelungen 
des Volkszählungsgesetzes 1987 nunmehr zugig zu 
vernichten. Der Zeitpunkt der Vernichtung der Erhe- 
bungsbogen darf nach ubereinstimmender Auffas- 
sung der Datenschutzbeauftragten von Bund und 
Ländern auch nicht durch etwaige verwaltungsge- 
richtliche Verfahren hınausgezögert werden, die ein- 
zelne Gemeinden anstrengen könnten, weil sıe mit 

der festgestellten Einwohnerzahl nıcht einverstanden 
sind. Da die verwaltungsgerichtliche Kontrolle sıch 
auf die ordnungsgemäße Durchführung der Volks- 

zählung beschränkt, der Inhalt des einzelnen Erhe- 

bungsbogens somit nicht Gegenstand des Prozesses 
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ıst, besteht keine Notwendigkeit, die Bogen bıs zum 
Abschluß solcher Verfahren aufzubewahren. Das 
Volkszählungsgesetz 1987 sieht vor, daß nunmehr die 
auf den Erhebungsvordrucken ausgedruckten laufen- 
den Nummern und die im Erhebungsverfahren ver- 
wendeten Ordnungsnummern, dıe vorübergehend 
mit den für dıe Auswertung bestimmten Merkmalen 
auf dıe für die maschinelle Weiterverarbeitung be- 
stimmten Datentrager übernommen werden durften, 
zu verfremden sind. Dadurch soll der Bezug der 
Volkszählungsdaten zu kleineren Einheiten als der 
Blockseite, z. B. einem einzelnen Haus oder einer 
Wohnung, beseitigt werden. Die verfremdeten Num- 
mern sollen nur noch Auskunft geben über die Zuge- 
hörigkeit von Personen zu Haushalten, von Haushal- 

ten zu Wohnungen und von Wohnungen zu Gebäu- 
den. Wenn durch diese Verfremdungsmaßnahmen 
der Personenbezug der Volkszählungsdaten auch 
nicht endgültig aufgehoben werden kann, so wırd 
damit doch ein fur eine Reidentifizierung wesentli- 
ches Verbindungsglied beseitigt. 

Das von den Statistischen Amtern des Bundes und der 
Lander vorgesehene Verfremdungsprogramm wurde 
ın einer Arbeitsgruppe von Mitarbeitern zweıer Lan- 
desdatenschutzbeauftragter und meiner Dienststelle 
geprüft. Die Arbeitsgruppe hat Vorschlage für die 
konkrete Anwendung des Programms erarbeitet, die 
die vom Gesetzgeber beabsichtigte Schutzwirkung 
fur die Betroffenen sicherstellen. Es ist zu erwarten, 
daß die Statistischen Ämter dıese Vorschläge aufgrei- 
fen werden. 

Eıne weitere Aufgabe fur die Datenschutzbeauftrag- 
ten im Zusammenhang mit der Volkszahlung wird die 
Prüfung der Tabellenerstellungsprogramme_ sein. 
Hierbei gilt es zu verhindern, daß durch die Art der 

Gliederung von Tabellen auf einen einzelnen Aus- 
kunftsgebenden beziehbare Angaben offenbart wer- 
den. Da das Volkszählungsgesetz 1987 dıe Übermitt- 
lung von nicht vollständig anonymisierten Einzelan- 
gaben an solche Stellen der Gemeinden zuläßt, die 
von anderen kommunalen Verwaltungsstellen ge- 
trennt sind, werden sıch die Datenschutzbeauftragten 

ferner mit den Statistischen Amtern über die erforder- 
lichen Organisations- und Verfahrensstandards zu 
verständigen haben, dıe die Sicherung des Statistik- 
geheimnisses auch innerhalb der Gemeinden ge- 
währleisten. 

8.2 Novellierung der Rechtsgrundlagen einzelner 
Statistiken 

Nachdem in den vergangenen Jahren das Volkszah- 
lungs-, das Mikrozensus- und das Bundesstatistikge- 
setz verabschiedet worden waren, hatte sıch meine 

Dienststelle ım Berichtszeitraum geradezu mit einer 
Welle von Novellierungsentwürfen statistischer 
Rechtsgrundlagen zu befassen. Rund 20 Entwürfe ins- 
besondere aus dem Bereich der Wirtschaftsstatistiken 
waren datenschutzrechtlich zu prüfen, wobei die 
Rechtssetzungsvorhaben der EG noch nicht eınge- 
rechnet sınd. 

Die Kernfrage bei der Beurteilung dieser Entwürfe 
war, inwieweit dıe Ausführungen ım Volkszäahlungs-
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urteil auch fur Wirtschaftsstatistiken gelten. Ich habe 
dabei die Auffassung vertreten, daß das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung auch dann wırk- 

sam ist, wenn der Bürger sich am Wirtschaftsleben 
beteiligt. In dieser Weise hat sich auch das Bundesver- 

fassungsgericht ın jüngster Vergangenheit geäußert 
und insbesondere ausgeführt, daß „kein Grund dafür 

ersichtlich” ist, „die den Gewerbetreibenden ım Wirt- 

schaftsleben betreffenden personenbezogenen Daten 
einem prinzipiell abgeschwachten grundrechtlichen 

Schutz zu unterstellen” (so Beschluß vom 25. 7. 1988 
— 1 BvR 109/85). Das Bundesverfassungsgericht hat 

ergänzend ausgefuhrt, der regelmäßig gesteigerte So- 

zialbezug solcher Daten müsse bei der Prüfung der 

Einschränkbarkeit des Rechts auf ınformationelle 

Selbstbestimmung ım Einzelfall berücksichtigt wer- 

den. 

Die Frage, welche Grundsätze bei der Verarbeitung 

von Wırtschaftsstatistikdaten zu beachten sind, stellt 

sich ın zugespitzter Form bei der Nutzung solcher 

Daten in Verbindung mit den in $ 13 Bundesstatıstik- 
gesetz vorgesehenen „Adreßdateien". Bei diesen Da- 
teien handelt es sıch um auf Dauer angelegte Register 
mıt den Namen, Anschriften und einigen typısıeren- 

den Merkmalen aller Unternehmen, Betriebe und Ar- 

beitsstätten, die zu bundesstatistischen Erhebungen 

herangezogen werden. Mit Hilfe dieser Register kön- 

nen die Statistischen Ämter des Bundes und der Län- 

der alle wirtschaftsstatistischen Daten betriebsbezo- 

gen miteinander verknüpfen. Adreßdateien nach der 

genannten Vorschrift dürfen angelegt werden, soweit 

dies für bundesstatische Zwecke „erforderlich“ ist. 

Für dıesen Fall ist vorgesehen, alle Angaben, die uber 

die betroffenen Wirtschaftseinheiten für Zwecke einer 

Wirtschaftsstatistık erteilt werden, mit einer Kennum- 

mer zu versehen, dıe über dıe Adrefidatei dıe Feststel- 

lung ihres Namens erlaubt. Auf diese Weise wırd es 

u. a. möglich, die betreffenden statistischen Angaben 

auf ihre Plausibilitat zu kontrollieren, sie im Wege 

einer Längsschnittanalyse über einen längeren Zeit- 

raum mit den Angaben der Folgejahre zu vergleichen 

oder sie mit den Angaben über dıeselbe Arbeitsstätte 

aus den anderen Statıstiken zu verknüpfen. 

Es ist unverkennbar, daß die beschriebenen Verknüp- 

fungsmöglichkeiten der amtlichen Statistik beachtli- 

che Möglichkeiten für statistische Analysen an dıe 

Hand geben. Ebenso offensichtlich sind allerdings 

auch die damit verbundenen Rısiken für die Betroffe- 

nen. Wieich bereits in meinem 9. TB (S. 44) ausgefuhrt 

habe, sehe ich darin die Gefahr des Entstehens von 

Abbildern der betroffenen Wiırtschaftseinheiten, zu 

denen überwiegend natürliche Personen, wie z. B. 

Einzelkaufleute, gehoren. Außerdem wird der Grund- 
satz der fruhestmoglichen Anonymisierung statisti- 

scher Angaben, den das Bundesverfassungsgericht 

als „konstitutiv” für dıe Statistik bezeichnet hat, für 

einen weıten Bereich der Statistık verlassen.Nach 

mehreren Besprechungen, dıe ich mit betroffenen 

Ressortvertretern und dem Statistischen Bundesamt 

über denkbare Lösungen dieses Problems geführt 
habe, beginnen sıch Kompromisse abzuzeichnen. 

Dazu hat auch beigetragen, daß der Bundesminister 

des Innern seine grundsatzliche Bereitschaft erklärt 

hat, daran mitzuwirken, $ 13 Bundesstatistikgesetz 

um Regelungen zu ergänzen, dıe u. a. die Persönlich-   

keitsrechte der von der Regıstervorschrift Betroffenen 
möglichst weitgehend berucksichtigen. 

Zu einigen datenschutzrechtlich problematischen Ge- 
setzentwurfen nehme ich nachfolgend ım einzelnen 
Stellung. 

8.2.1 Agrarstatistikgesetz 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über Agrarstatistiken 
(Agrarstatistikgesetz) hat es die Bundesregierung 
zum ersten Mal unternommen, eın Gesetz für statisti- 

sche Erhebungen im Bereich der Wirtschaft an die 
Anforderungen des Volkszählungsurteils und des 
Bundesstatistikgesetzes 1987 anzupassen. Der Ent- 
wurf war Gegenstand mehrerer Ressortbesprechun- 
gen, an denen ich beteiligt worden bin. Die endgül- 
tige Entwurfsfassung, die noch nicht allen daten- 
schutzrechtlichen Anforderungen genügte, wurde mir 
allerdings so spät zugestellt, daß meine schriftliche 

Stellungnahme nicht mehr vor der Verabschiedung 

des Entwurfs ım Bundeskabinett berücksichtigt wer- 
den konnte. Ich hatte aber Gelegenheit, den Innen- 

ausschuß des Deutschen Bundestages auf meıne da- 

tenschutzrechtlichen Bedenken hinzuweisen. 

Der Entwurf des Agrarstatistikgesetzes faßt Regelun- 
gen uber Landwirtschaftsstatistiken ın einem Gesetz 
zusammen, die bisher in verschiedenen Rechtsgrund- 
lagen enthalten waren. Gleichzeitig erlaubt der Ent- 
wurf, die für die verschiedenen Statistiken erhobenen 
Angaben mit Hilfe eines Betriebsregisters betriebsbe- 
zogen zu verknüpfen. Auf diese Weise kann ein zen- 
trales, maschinell betniebenes Informationssystem 

entstehen, das Abbilder aller Landwırtschaftsbetriebe 

enthält. Dabei konnen nicht nur reine Produktionsda- 
ten gespeichert, sondern auch personenbezogene In- 
formationen über soziale Verhältnisse des Betniebsin- 
habers, seınes Ehegatten und der auf dem Betrieb 

lebenden Verwandten und Verschwägerten einbezo- 
gen werden. 

Mein Haupteinwand richtet sich auch gegen diese 

Vorschrift Das Bundesverfassungsgericht hat die 
moglichst frühzeitige Anonymisierung von Einzelan- 
gaben, die für statistische Zwecke erhoben worden 

sind, verbunden mit Vorkehrungen gegen eine De- 
anonymısierung zum Schutz des Rechts auf informa- 

tionelle Selbstbestimmung der Betroffenen für „un- 

verzichtbar“ erklärt. Ein Betriebsregister in der vorge- 
sehenen Form läßt dagegen eine dauernde personen- 
bezogene Speicherung der erhobenen Daten zu. Da- 
her müssen nach meiner Überzeugung besondere 
Vorkehrungen innerhalb der statistischen Ämter über 
Aufbewahrung und Verwendung des Betriebsregi- 
sters und einschränkende Regelungen für die Ver- 
knüpfung von Erhebungen mit Hilfe des Registers 
vorgesehen werden. Über die bereits bisher zugelas- 
senen Zusammenführungen von Daten für die sog. 
Agrarberichterstattung hinaus sollten Verknüpfun- 
gen nur dann stattfinden, wenn deren Erforderlichkeit 

feststeht. Keinesfalls sollten aber Verknüpfungen von 
Daten uber andere Personen als den Betriebsinhaber 
erfolgen. Auf die in dem Entwurf vorgesehene Mög- 
lichkeit, aufgrund einer Verordnung des Bundesmini- 
sters fur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
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Agrarstatistiken auch mıt anderen Wırtschaftsstatisti- 
ken zu verknüpfen, will die Bundesregierung auf- 
grund der von mır erhobenen Einwände nunmehr ver- 
zichten. 

Bedenken habe ich ferner gegen einzelne Erhebungs- 
merkmale, z. B. die außerbetrieblichen Erwerbs- und 

Unterhaltsquellen des Ehegatten des Betriebsinha- 
bers und der auf dem Betrieb lebenden und im Betrieb 
mithelfenden Verwandten und Verschwägerten. Wei- 
terhin habe ich gefordert, noch bessere organısatori- 
sche und verfahrensmäßige Vorkehrungen zu treffen. 
So sollte gewährleistet werden, daß 

— den einzelnen betreffende Angaben bei dıesem 
selbst und ohne Einsichtsmöglichkeit durch Dritte 
erhoben, 

— die von den Ländern mit der Durchführung von 
Landwirtschaftsstatistiken betrauten Erhebungs- 
stellen von anderen Verwaltungsbereichen abge- 
schottet und 

— beider Weinbauerhebung die Gefahr einer Vermı- 
schung von Aufgaben der Statistık mit denen des 
Verwaltungsvollzugs beseitigt werden. 

Dıe Bundesregierung hat während der Beratungen im 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages meinen 
Empfehlungen ın weitem Umfang zugestimmt. Der 
Ausschuß hat sich den übereinstimmenden Voten der 
Bundesregierung und des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz angeschlossen und darüber hinaus 

dafür ausgesprochen, die Notwendigkeit der Datener- 
hebung sowie die Möglichkeiten einer besseren An- 
onymisierung zu prüfen. Die Punkte, in denen noch 
keine Einigkeit erzielt werden konnte, sollen bei den 
Beratungen des federführenden Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geklärt wer- 
den. 

8.2.2 Handwerkstatistikgesetz 

An dem Novellierungsentwurf des Gesetzes über die 
Statistik im Handwerk (Handwerkstatistikgesetz) 
habe ich im Hinblick auf dıe vom Bundesverfassungs- 
gericht geforderte möglichst frühzeitige (faktische) 
Anonymisıerung kritisiert, daß das Merkmal „Ge- 
samtumsatz“ zusammen mit den Namen und An- 
schriften der Handwerker gespeichert und laufend 
aktualisiert werden soll. Darüber hinaus ist für mich 
nıcht ohne weıteres verständlich, warum zur Erzie- 
lung repräsentativer Ergebnisse der Statistik heute 
40 000 der — laut Begründung — 491 000 Unterneh- 
men befragt werden müssen, während beim Erlaß des 
fruheren Gesetzes noch 35000 der damals rund 
750 000 Betriebe ausreichten. Die Weiterentwicklung 
der statistischen Methodik sollte eigentlich — wie 
auch vom Bundesverfassungsgericht gefordert — zu 
einer Reduzierung der Zahl der einzubeziehenden 
Erhebungseinheiten genutzt werden können. 

Der mir nunmehr vorgelegte überarbeitete Entwurf 
des Handwerkstatistikgesetzes sieht nicht mehr aus- 
drücklich vor, den Umsatz zusammen mit den Namen 

der Handwerksbetriebe zu speichern. Statt dessen soll 
der Bundesminister für Wirtschaft ermächtigt werden, 
mit Zustimmung des Bundesrates festzulegen, mit 
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welchen Merkmalen aus anderen Wirtschaftsstatistı- 
ken die Angaben aus der Handwerkstatistik über die 
Adreßdateı des $ 13 Bundesstatistikgesetz (siehe oben 
8.2} verknupft werden dürfen. Um eine solche Ver- 
knüpfung zu ermöglichen, soll jeder Handwerksbe- 
trieb eine Kennummer erhalten. Nunmehr sollen 
37 000 selbstandige Handwerker ın die Statıstik ein- 

bezogen werden; diese Zahl darf aber um 3 000 über- 

schritten werden. 

8.2.3 Rohstoff- und Produktionswirtschaftsstatistikgesetz 

Der Bundesminister für Wirtschaft hat mir den Novel- 
lierungsentwurf des Gesetzes über Statistiken der 
Rohstoff- und Produktionswirtschaft einzelner Wirt- 
schaftszweige (Rohstoffstatistikgesetz) zugeleitet. Der 
Entwurf entsprach ım wesentlichen den Anforderun- 
gen des Datenschutzes. Die in dem Entwurf vorgese- 
hene Zuständigkeit des Bundesamtes für Wirtschaft 
für die Durchführung der Statistik der Nichteisen- und 
Edelmetallwirtschaft setzt nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts voraus, daß die Ab- 
schottung des Statistikbereichs ım Bundesamt gesetz- 
lich vorgeschrieben wird (vgl. dazu auch 8.3). Auf- 
grund meiner Stellungnahme hat der Bundesminister 
für Wirtschaft die betreffende Regelung des Entwurfs 
entsprechend meinen Vorstellungen überarbeitet. 
Unterschiedliche Auffassungen bestehen noch über 
die Zusammenführung der aufgrund dieses Gesetzes 
zu erhebenden Daten mit anderen Dateıen unter Inan- 
spruchnahme der sogenannten Adreßdateien der sta- 
tistischen Amter nach $ 13 des Bundesstatistikgeset- 
zes. Insoweit hoffe ich auf eıne Klärung im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren. 

8.2.4 Lohnstatistikgesetz 

Der Referentenentwurf des Bundesministers für Ar- 
beit und Sozialordnung für eın Drittes Gesetz zur Än- 
derung des Gesetzes über dıe Lohnstatistik, mit dem 
das Gesetz über die Lohnstatistik an die Anforde- 
rungen des Volkszählungsurteils und des Bundes- 
statistikgesetzes angepaßt werden soll, erfüllt im 
wesentlichen die datenschutzrechtlichen Anforderun- 
gen. 

Zu bedauern ist jedoch, daß eine datenschutzrechtli- 
che Schutzvorschrift, die nach dem Volkszählungsur- 

teil erlassen worden war, wieder aufgehoben werden 

soll. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Ge- 
setzes über die Lohnstatistik war eıne erfreulich prä- 
zise Regelung geschaffen worden, wonach Namen 
und Anschriften von auskunftspflichtigen Arbeıtge- 

bern und Namen und Kennziffern der betroffenen Ar- 
beiter nach Abschluß der Prüfung der Angaben auf 
Vollständigkeit und Plausibilität von den Erhebungs- 
bogen zu trennen und nach dem Vergleich mit den 
Angaben der folgenden Erhebung zu vernichten sind. 
Darüber hinaus hatte es diese Regelung für zulässig 
erklärt, die Namen und Anschriften der Auskunfts- 

pflichtigen als Adreßmaterial für eine nachfolgende 
Erhebung zu nutzen. 

Mit der vorgesehenen Aufhebung dieser Vorschrift 
soll zugelassen werden, daß Namen und Anschriften
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der Auskunftspflichtigen — uber die bisherigen Ver- 
wendungsmoglichkeiten hinaus — jederzeit den von 

einem bestimmten Arbeitgeber erteilten Angaben zu- 
geordnet und diese mit den Angaben zu allen nach- 
folgenden Erhebungen nach dem Lohnstatistikgesetz 

sowie mit allen sonstigen Wirtschaftsstatistiken ver- 
knüpft werden. Die Vernichtung der Namen und An- 
schriften der betroffenen Arbeiter soll nun nicht mehr 
— wıe bisher — nach eınem präzise bezeichneten 
Arbeitsgang, sondern aufgrund der Regelung des 
Bundesstatistikgesetzes nur noch „zum frühestmögli- 
chen Zeitpunkt” erfolgen. 

Die vorgesehenen neuen Verwendungsmöglichkei- 
ten bedeuten eınen wesentlich stärkeren Eingriff in 
das Recht auf ınformationelle Selbstbestimmung der 
Betroffenen, da die Angaben zur Lohnstatistik, z. B. 

die nach Verdienstbestandteilen gegliederten Brutto- 
verdienste eines Arbeitnehmers und die Arbeits- 
stunden einschließlich der Mehrarbeitsstunden, nun 

nicht mehr anonym gespeichert werden sollen. Der 
Bezug der Angaben zu einem bestimmten Arbeit- 
geber soll jederzeit herstellbar sein mit der Folge, 
daß sıch hierdurch auch dıe Reidentifizierungsmog- 
lichkeit der betroffenen Arbeitnehmer wesentlich er- 
höht. 

Die ins Auge gefaßte Nutzungserweiterung wurde 
bisher ledıglich mit einer angeblich gebotenen An- 
passung an dıe durch das Volkszählungsurteil veran- 
laßte Neufassung des Bundesstatistikgesetzes be- 
gründet. Das Bundesstatistikgesetz sieht aber nur vor, 

daß für derartige Verwendungszwecke Register u. a. 
mıt Namen und Anschriften von Auskunftspflichtigen 
geführt werden dürfen, „soweit sie... erforderlich 

sind“. Diese Voraussetzung ist bisher nıcht nachge- 
wiesen. Zu kritisieren ist ferner, daß diein der Begrun- 

dung zum Entwurf enthaltene Auffassung, das Dritte 
Änderungsgesetz beruhre „weder den bisherigen In- 

halt noch den bısherigen Umfang der amtlichen Lohn- 
statistik”, nicht zutrifft. 

In meiner Stellungnahme habe ich weiterhin erneut 

bemängelt, daß der Entwurf es den Arbeitgebern frei- 
stellt, ob sie die erforderliche Individualisierung der 

geforderten Angaben über ihre Arbeitnehmer durch 
Beifügung des Namen oder einer Nummer erreichen 
wollen. Ich bin ganz entschieden der Auffassung, daß 
eine namentliche Übermittlung der Daten ausge- 
schlossen werden sollte, weil sie dazu führen würde, 

daß über die betroffenen Arbeitnehmer ohne deren 
Kenntnis personenbezogen so sensible Merkmale wie 
Bruttoverdienst und Qualifikation gespeichert wer- 
den. Der Zweck dıeser Regelung, nämlich im Falle 
erforderlicher Rückfragen beim Arbeitgeber wegen 
Unvoliständigkeit oder Inplausibilität von Angaben 
einzelne Arbeitnehmer eindeutig zu ıdentifizieren, 
kann auch mit einer laufenden Nummer erreicht wer- 
den. Ich fühle mich in meiner Auffassung auch da- 
durch bestätigt, daß in der Vergangenheit einzelne 
Statistische Landesamter beı der Lohnstrukturerhe- 
bung die Erfassung des Namens der Arbeitnehmer für 
verzichtbar erklart haben und ein solcher Verzicht beı 
der Sozialhilfestatıstik, bei der sich das Problem der 
Rückfragen in gleicher Weise stellt, schon seit Jahren 
allgemein praktiziert wird (vgl. dazu bereits meinen 
3. TBS. 24).   

8.2.5 Umweltstatistikgesetz 

Der Bundesminister fur Umwelt, Naturschutz und Re- 

aktorsicherheit hat einen ersten Entwurf zur Novellie- 
rung des Gesetzes über Umweltstatistiken vorge- 

legt. 

Der Novellierungsentwurf zeichnet sich gegenüber 
dem bisher geltenden Gesetz durch eine präzisere 
Beschreibung der für dıe Statistik zu erhebenden 
Merkmale und des Kreises der zu Befragenden aus. 

Auch im übrigen trägt er den Belangen des Daten- 
schutzes ım wesentlichen Rechnung. Einigen der von 
mir vorgeschlagenen kleineren Korrekturen des Ent- 
wurfs hat der Bundesminister zugestimmt. Daten- 
schutzrechtlich problematisch sınd nur noch dıe Be- 
stimmungen des Entwurfs über die Übermittlung und 
Veröffentlichung von Umweltstatistikdaten. Dabei 
handelt es sich zum einen um dıe Ermächtigung zur 
Weitergabe von Einzelangaben in Tabellen für Pla- 
nungszwecke durch die Statistischen Ämter des Bun- 
des und der Länder an die für Umweltfragen zustän- 
dıgen oberen Bundes- und Landesbehörden. Im Hın- 
blick auf die Ausführungen im Volkszählungsurteil 
muß sichergestellt sein, daß den begünstigten Behör- 
den keıne auf einzelne Auskunftspflichtige bezieh- 
bare statistische Daten offenbart werden. Bedenken 
bestehen auch gegen die vorgesehene Veröffentli- 
chung von bestimmten Einzelangaben, die sich auf 
einzelne Auskunftspflichtige beziehen. 

In der weıteren Vorbereitung des Entwurfs werde ich 
mich bemühen, auch ın diesen Fragen noch zu vertret- 

baren Lösungen beizutragen. 

8.2.6 Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz 

Zu der Novellierung des Gesetzes über die Statistik 

der Straßenverkehrsunfälle (Straßenverkehrsunfall- 
statistikgesetz) habe ich bereits ın meinem 10. Tätig- 
keitsbericht Stellung genommen (vgl. S. 55f.). Bisher 
ungelöst war die Frage, wie es der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) ermöglicht werden könnte, mit 

Hilfe der Statistikdaten Unfallforschung zu betreiben, 
ohne das Statistikgeheimnis zu gefährden. Da die 
BASt ihre Forschungsziele nicht mit anonymen Daten- 
sätzen erreichen kann und die Schaffung einer eige- 
nen Rechtsgrundlage für Unfallforschung als Lö- 
sungsmöglichkeit nicht weiterverfolgt wurde, habe 
ich vorgeschlagen, bei der BASt eıne räumlich, orga- 
nisatorısch und personell abgeschottete Statistikstelle 
einzurichten. Nach dem Volkszählungsurteil ist nam- 
lich die Übermittlung personenbezogener Statistikda- 
ten durch die Statistischen Ämter an andere Behörden 
nur dann zulässig, wenn sie zum Zweck statistischer 

Aufbereitungen erfolgt und die empfangende Stelle 
von den übrigen Verwaltungseinheiten wirksam ab- 
geschottet ist. 

Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag aufgegrif- 
fen und in den Gesetzesentwurf eine Regelung aufge- 
nommen, wonach bei der BASt eine Organisatıonsein- 

heit eingerichtet wird, die den Vorgaben für eine 
wirksame Abschottung entspricht, Ferner ist aus- 
drücklich sichergestellt, daß die Straßenverkehrsun- 
fallstatistikdaten nicht mit anderen Daten der BASt 
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zusammengeführt werden durfen. Nach meiner Auf- 
fassung ıst damit eıne verfassungsrechtlich unbe- 
denkliche Lösung gefunden worden. Auch beı ande- 
ren problematischen Regelungen des Entwurfs konn- 
ten zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, so 

daß meine Bedenken gegen den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung nunmehr ausgeräumt sind. 

Der Bundesrat hat allerdings in seiner Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf die Aufnahme von Regelungen 
gefordert, die nur schwer mıt den fur die Statistik gel- 
tenden Geheimhaltungsgrundsatzen in Einklang zu 
bringen sind. Es handelt sich dabei ınsbesondere um 
eine Vorschrift, wonach unter anderem den mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssiche- 
rungspflicht und der Unfallverhütung betrauten Lan- 
desbehörden Einzelangaben über Verkehrsunfälle 
ubermittelt werden sollen. Aufgrund der eingehen- 
den Diskussion des Gesetzentwurfs und des dadurch 
gescharften Problembewußtseins bin ich aber zuver- 
sichtlich, daß die Bundesregierung in ıhrer Gegen- 
außerung zur Stellungnahme des Bundesrates keinem 
Änderungswunsch zustimmen wird, der datenschutz- 

rechtlich bedenklich und auch mit einem verfassungs- 
rechtlichen Risiko behaftet ıst. 

8.2.7 Ausbildungsförderungsstatistik 

Im Zehnten Tätigkeitsbericht (S. 62f.) hatte ich die 

Datenerhebung durch die Ämter fur Ausbildungsfor- 
derung nach $ 55 Abs. 3 des Bundesausbildungsfor- 
derungsgesetzes (BAföG) kritisiert. Nach meinen 
Feststellungen umfaßten die Erhebungen nicht nur 
Auskünfte, die fur deren Verwaltungstätigkeit erfor- 
derlich sind, sondern — unzulässigerweise — auch 
Daten, die allein fur Zwecke der Bundesstatistik bens- 

tigt werden (z. B. Berufstätigkeit oder Art der Ausbil- 

dung des Ehegatten, Familienstand und Berufstatig- 
keit der Eltern). 

Im Entwurf des Elften Gesetzes zur Änderung des 
BAföG hat der Bundesminister für Bildung und Wiıs- 
senschaft den Versuch unternommen, meınen Beden- 
ken durch eine Erganzung des $ 55 Abs. 3 Rechnung 
zu tragen. Der den gesetzgebenden Korperschaften 
zugeleitete Entwurf, an dessen Ausarbeitung ich nıcht 
beteiligt worden war, konnte jedoch weder unter da- 

tenschutzrechtlichen noch unter statistisch-fachlichen 
Gesichtspunkten befriedigen. Auf meıne Intervention 
hat der Bundestagsausschuß für Bildung und Wissen- 
schaft zwar davon abgesehen, die von der Bundesre- 
gıerung vorgeschlagene Vorschrift zu verabschieden; 
eine befriedigende Lösung für mein Hauptanhegen 
wurde damit jedoch nıcht mehr erreicht. Die Schaf- 
fung einer datenschutzrechtlich unbedenklichen Er- 
hebungsgrundlage für die Ausbildungsforderungs- 
statistik muß daher leider der in Kürze anstehenden 
Zwölften Änderung des BAföG vorbehalten bleiben. 

Hierbei muß & 55 BAföG auch an die Anforderungen 
des Bundesstatistikgesetzes angepaßt werden, und 
zwar sınd insbesondere die erforderlichen Hilfs- 
und Erhebungsmerkmale zu bestimmen. In entspre- 
chender Weise ıst auch der von den Ämtern für 
Ausbildungsförderung genutzte Fragebogen abzu- 
ändern. 
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8.2.8 Krankenhausstatistik 

Nach dem ım Rahmen des Gesundheits-Reformgeset- 
zes vorgelegten Entwurf einer Neufassung des $ 28 
Abs. 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes war 
vorgesehen, daß die Statistischen Landesämter den 

zuständigen Landesbehörden fur Zwecke der Kran- 

kenhausplanung und Krankenhausfinanzierung die 
Erhebungsbogen der zur Krankenhausstatıstik heran- 
gezogenen Krankenhäuser zur Verfügung stellen. 
Aus dıesen Bögen ergibt sıch eıne Reihe von Daten vor 
allem uber Personal und Patienten ın den Krankenan- 
stalten, die — vor allem in kleineren Krankenhäu- 
sern — unschwer den Betroffenen zugeordnet werden 
können; daruber hinaus sind beı privat gefuhrten 
Krankenhausern auch die personenbezogenen Daten 
der Leiter dieser Einrichtungen berührt 

Eine derartige Weitergabe der Erhebungsbögen an 
die zustandigen Landesbehörden hatte dıe Übermitt- 

lung nicht anonymısıerter, zu statistischen Zwecken 
erhobener Daten an Verwaltungsbehörden zu nicht- 
statistischen Zwecken bedeutet. Dies hätte gegen den 
ım Volkszählungsurteil besonders herausgestellten 
Grundsatz der Trennung von Statistik und Verwal- 
tungsvollzug verstoßen. Eine gesetzliche Regelung, 

dıe Erhebung und Verwertung personenbezogener 
Daten zu statistischen Zwecken und zugleich zu 
Zwecken des Verwaltungsvollzuges erreichen will, ıst 
hıernach jedenfalls dann verfassungswidrig, wenn sie 
tendenziell Unvereinbares miteınander verbindet. 
Eine zuverlässige Statistik ıst nur dann zu erwarten, 
wenn die Auskunftgebenden darauf vertrauen kon- 

nen, daß ıhre Angaben ausschhetßlich für statıstische 

Zwecke verwendet werden. Bei der vorgesehenen Re- 
gelung ware dies aber deshalb nicht gewährleistet 
gewesen, weıl dıe erhobenen Angaben auch zu nach- 
teiligen Maßnahmen gegen die betroffenen Kranken- 
häuser — etwa Kürzung oder Streichung von Mit- 
teln — hätten genutzt werden können. Die beiden vor- 

gesehenen Erhebungszwecke waren deshalb mıtein- 
ander unvereinbar. 

Weil diese Vorschrift des Entwurfs der Bundesregie- 
rung nicht mit mir abgestimmt war, konnte ich diese 
datenschutzrechtlichen Bedenken dem Bundesminı- 
ster für Arbeit und Sozialordnung erst nach der Ein- 

bringung des Entwurfs im Bundestag mitteilen. Wäh- 
rend der Beratung im Deutschen Bundestag ist es ge- 
lungen, die Vorschrift entscheidend zu verbessern. 

Nach der erreichten Neufassung des $ 28 gibt es eine 
klare Trennung zwischen der Auskunftspflicht der 
Krankenhaus- und Sozıalleistungsträger zum Zwecke 
der Verwaltung und Planung (Abs. 1) und der statistı- 

schen Auskunftspflicht der Krankenhausträger ge- 
genüber den Statistischen Ämtern der Länder (Abs. 2). 
Daß eın Teıl der Krankenhausträger gleichzeitig die 
von der Statistik umfaßten Sachverhalte auch den zu- 
standıgen Landesbehörden mitzuteilen hat, weıcht 

den Grundsatz der Trennung zwischen Statistık und 
Vollzug nicht auf, weil die Befragten dıe Angaben 
jeweils getrennt machen dürfen. Ich habe mıch des- 
halb mit der Regelung einverstanden erklären kön- 
nen. 

In der Neufassung sind auch dıe Sachverhalte, zu de- 
nen Erhebungen — nach näherer Maßgabe einer
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Rechtsverordnung — durchgeführt werden konnen, 

durch eine abschließende Aufzahlung ım Gesetz ver- 
bindlıch festgelegt. Damit konnte im Vergleich zum 
Regierungsentwurf die Normenklarheit der Regelung 
wesentlich erhoht werden. 

Miıt dem Inkrafttreten des Gesundheits-Reformgeset- 
zes ist die Krankenhausstatistik auf eine verfassungs- 
und datenschutzrechtlich befriedigende Grundlage 
gestellt. 

8.2.9 Schwangerschaftsabbruchstatistik 

Der Bundesminister für Jugend, Famihe, Frauen und 

Gesundheit beabsichtigt, die Schwangerschaftsab- 

bruchstatistik neu zu regeln. Um das bisherige Statı- 
stikverfahren zu verbessern, ist vorgesehen, kasse- 

närztliche Leistungen fur Schwangerschaftsabbruche 
nur dann zu gewähren, wenn der Arzt zuvor den 
Nachweis erbracht hat, daß der Schwangerschaftsab- 

bruch dem Statistischen Bundesamt gemeldet worden 
ist. Offen ist dabei noch, wıe der Nachweis der Statı- 

stikmeldung zu fuhren ıst; in Betracht kommen die 
Übersendung einer Durchschnft der Meldung an das 
Statistische Bundesamt oder die Mitteilung der Num- 
mer des Bogens, auf dem die Meldung erfolgt ist. 
Unklar ist ferner, ob zu diesem Zweck auch personen- 
bezogene Daten zwischen dem Statistischen Bundes- 

amt und den Krankenkassen übermittelt werden sol- 
len. Sollte das letztere der Fall sein, mußte dies unter 

Beachtung des Abschottungsgebots der amtlichen 
Statistik gesetzlich geregelt werden. 

Ich habe gegenüber dem Bundesministerrum ange- 
regt zu prüfen, ob das angestrebte Ziel einer Verbes- 
serung der Schwangerschaftsabbruchstatistik nıcht 
einfacher durch eine sekundärstatistische Erhebung 
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen erreicht 
werden könnte. Hierbei müßte in den Erhebungsbö- 
gen angegeben werden, ob arztlıche Leistungen uber 
einen Schwangerschaftsabbruch abgerechnet wor- 
den sind oder nicht. Diese Lösung würde den Aus- 
tausch personenbezogener Daten zwischen dem Sta- 
tistischen Bundesamt und den Kassen entbehrlich ma- 
chen. 

In dem endgültigen Entwurf müßte auch entschieden 
werden, ob das angestrebte Ziel — wıe ım Vorent- 
wurf — im Rahmen der Änderung der Reichsversiche- 
rungsordnung oder aus Gründen der Rechtsklarheit 
nicht besser dort geregelt werden sollte, wo sich die 
Rechtsgrundlage dieser Bundesstatistik befindet, 
nämlich im Strafrechtsreformgesetz von 1974. 

8.2.10 Ausländerstatistik 

Zu dem Entwurf eınes Gesetzes über das Ausländer- 
zentralregister habe ich mıch bereits an anderer Stelle 
geäußert (vgl. 2.2). In meiner Stellungnahme gegen- 
uber dem Bundesminister des Innern habe ıch auch 
auf meine Bedenken gegen die in diesem Entwurf ent- 
haltene Rechtsgrundlage für die Ausländerstatistik 
hingewiesen. 

Diese bestehen zum einen darın, daß sıch entgegen 
der Überschrift der betreffenden Vorschrift das Zu-   

gangsrecht des Statistischen Bundesamts zu Informa- 

tionen aus dem Auslanderzentralregister keinesfalls 
auf anonyme Daten beschrankt. Zum anderen halte 
ich die gewählte Konstruktion der Rechtsgrundlage 
für die Durchfuhrung der Statıstik nicht für tragfähıg. 
Der Gesetzentwurf legt nur fest, zu welchen Daten das 

Statistische Bundesamt Zugang hat. Laut Begründung 
soll sich aus dieser Regelung in Verbindung mit $ 5 
Abs. 5 Satz 2 Bundesstatıstikgesetz zugleich die Er- 

machtigung für das Statistische Bundesamt ergeben, 
die Ausländerstatistik durchzufuhren. Nach dieser 
Vorschrift ist nämlich ausnahmsweise eine ausdrück- 
liche Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverord- 
nung fur solche Bundesstatistiken entbehrlich, beı de- 

nen Angaben ausschließlich aus öffentlichen Regi- 
stern verwendet werden, zu denen dem Statistischen 

Bundesamt oder den Statistischen Landesämtern in 
einer Rechtsvorschrift ein Zugangsrecht gewährt 
wird. Das Ausländerzentralregister ıst aber keınes- 
wegs ein „öffentliches Register“ ım Sinne dieser Vor- 

schrift. So hat auch die Bundesregierung bei den Bera- 
tungen des Entwurfs des Bundesstatistikgesetzes im 
Innenausschuß des Deutschen Bundestags vorgetra- 
gen, daß sich die Regelung des $ 5 Abs. 5 Satz 2 auf 
„offenkundige Daten“ beziehe. 

Darüber hinaus habe ich kritisiert, daß — entgegen 

dem Grundsatz der Trennung von Statistik und Ver- 
waltungsvollzug — auch solche Daten ın das Auslan- 
derzentralregister aufgenommen werden sollen, die 
alleın für statıstische und planerısche Zwecke benö- 
tigt werden. Dafür bedürfte es einer eigenen statisti- 

schen Vorschrift, die eine derartige Aufgabe mit allen 
Gewährleistungen der amtlıchen Statıstik (insbeson- 
dere Einhaltung des Statıstikgeheimnisses, Einrich- 
tung eines abgeschotteten statistischen Bereiches) im 
einzelnen regelt. Zweckmäßigerweise sollte eine sol- 
che Aufgabe aber einem Statıstischen Amt und nicht 
einer hierzu nicht eingerichteten Verwaltungsbe- 
horde zugewiesen werden. 

Schließlich habe ıch angeregt, dıe laut Begründung 
zum Entwurf beabsichtigten Übermittlungen von Da- 
ten aus dem Ausländerzentralregister durch das Stati- 
stische Bundesamt an dıe Statistischen Ämter der Lan- 
der für regionale Sonderaufbereitungen aus Gründen 
der Normenklarheit ım Gesetz zu regeln. 

8.3 Bundesstatistik beim Bundesamt für Wirtschaft 

Wie an anderer Stelle des Berichts ausführlich darge- 
legt (vgl. unten 22.1.1), habe ich eine Kontrolle und 
Beratung des Bundesamtes für Wirtschaft (BAW) 
durchgeführt. Die Prüfung in der mit statistischen Auf- 

gaben befaßten Organisationseinheit des BAW hat 
mich veranlaßt, dıe alsbaldige Vorlage eines Konzepts 
zur Trennung des Statistikbereichs des Amtes von den 
ubrıgen Organisationseinheiten und die Neugestal- 
tung von Erhebungsunterlagen zu fordern. 

Der Statistikbereich des BAW, der ım wesentlichen 

dıe Nichteisen- und Edelmetallstatistık nach dem Ge- 
setz über Statistiken der Rohstoff- und Produktions- 

wirtschaft eınzelner Wirtschaftszweige durchfuhrt, 
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muß nach dem Bundesstatistikgesetz zum 1. Januar 
1989 von den übrigen Organisationseinheiten des 
Amtes abgeschottet sein. Zum Zeitpunkt des Kontroll- 
besuchs lag ein Konzept dafür noch nicht einmal in 
den Grundzügen vor. Inzwischen hat mir das Bundes- 

amt den Entwurf einer Anordnung vorgelegt, der eine 
geeignete Grundlage für die Sicherstellung der orga- 
nisatorischen, raumlichen und personellen Trennung 
seines Statistıkbereichs von dem übrigen Amtsbe- 
reıch darstellt. 

Die von mir im BAW vorgefundenen Erhebungsbogen 
der Nichteisen- und Edelmetallstatistik entsprachen 

noch nıcht den Anforderungen des Bundesstatistikge- 
setzes von 1987. Insbesondere fehlte es an der für die 
Befragten wichtigen Unterrichtung über die Rechts- 
grundlage der Erhebung, dıe verwendeten Hilfsmerk- 
male und weitere Sachverhalte, über die zwingend 

aufzuklären ıst. Die technische Gestaltung des Erhe- 
bungsbogens erlaubte es nicht, die Hılfsmerkmale 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt von den übrigen An- 
gaben abzutrennen. Das BAW hat mir inzwischen 

Entwürfe neu gestalteter Erhebungsbogen und der 
zur Unterrichtung der Befragten vorgesehenen Bei- 
blätter zugeleitet, die bis zur völligen Neugestaltung 
der Erhebungsbogen nach Inkrafttreten des neuen 
Rohstoffstatistikgesetzes (vgl. 8.2.3) verwendet wer- 
den sollen. 

1.4 JUSTIS 

Aufgrund der Eingabe eines Richters habe ich das 
Justizstatistikinformationssystem des Bundesmini- 
sters der Justiz (JUSTIS) kontrolliert. In der Eingabe 

war die Befürchtung geäußert worden, mit Hilfe von 
JUSTIS sei die Erstellung von Entscheidungs- und 
Arbeitsprofilen einzelner Richter möglich. Diese Be- 
fürchtung wurde durch meıne Feststellungen nicht 
bestatigt. 

Das Informationssystem JUSTIS enthält Angaben 
über Gerichtsverfahren, dıe von den Landesjustizver- 

waltungen im Rahmen einer Zählkartenerhebung in 
Zivilsachen (einschließlich Familiensachen) laufend 

erfaßt werden. Im wesentlichen handelt es sich dabei 
um Angaben über den Gegenstand des Verfahrens, 
die Art der Erledigung, den Inhalt der Entscheidung 
(einschheßlich der Entscheidung über die Gerichtsko- 
sten), allgemeine Daten uber dıe Parteien und die 
Bezeichnung des entscheidenden Gerichts. Einige 
Angaben der Zählkartenerhebung, z. B. dıe Ge- 

schäftsnummer und die Kennzahl der Richterge- 
schäftsaufgabe, werden in JUSTIS mıcht gespeichert. 
Zweck von JUSTIS ist es, auf der Grundlage von Ein- 

zeldatensätzen statistische Auswertungen über die 
betroffenen Gerichtsverfahren vornehmen zu können. 
Außer dem Bundesminister der Justiz hat derzeit nur 
der Justizminister Nordrhein-Westfalen unmittelba- 
ren Zugang zu dem System. 

Obwohl weder der Name eines Richters noch dıe 
Kennzahl der Richtergeschäftsaufgabe erfaßt werden, 
ist es insbesondere bei kleinen Gerichten mit Hilfe 
von Zusatzinformationen über die Geschäftsvertei- 
lung möglich, einzelne Entscheidungen einem be- 
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stimmten Richter zuzuordnen. JUSTIS ermoglicht je- 
doch nicht eine totale Kontrolle richterlichen Han- 
delns. Dafur ist zunachst von Bedeutung, daß JUSTIS 

derzeit mit der Beschränkung auf Zivilsachen (eın- 
schließlich der Familiensachen) nur einen Ausschnitt 

richterlicher Entscheidungen erfaßt. Die uberwie- 
gende Zahl der Richter wird während ihrer berufli- 
chen Karrıere auch in anderen Gerichtszweigen ein- 

gesetzt oder in Spruchkörpern tätig, in denen ihre 
Identififizierung nicht moglıch ist, weıl eıne Entschei- 
dung nıcht dem einzelnen Rıchter, der sie abgesetzt 
hat, sondern nur seıner Kammer oder seinem Senat 

zugeordnet werden kann. Bereits dadurch dürfte ın 
aller Regel gewährleistet sein, daß die Erstellung ei- 

nes „Totalabbildes” der Tatigkeit eines einzelnen 

Richters ausgeschlossen ist. Die gespeicherten Daten 
sind auch nicht unmittelbar auf einen bestimmten 
Richter bezogen; eine Deanonymisıerung könnte nur 
mit Hilfe von Zusatzwissen erfolgen. Eine weıtere 
Schwierigkeit der Zuordnung zu einem bestimmten 
Richter besteht darin, daß die Moglichkeit einer De- 

zernatsvertretung durch einen anderen Richter ein- 
kalkuliert werden muß. Dadurch kann selbst mıt Hilfe 
von Zusatzwissen zumindest nıcht in allen Fällen eıne 
korrekte Zuordnung der Verfahrensdaten erreicht 
werden. 

Die somit nur in Einzelfällen mogliche Zuordnung von 
Entscheidungen beeinträchtigt nach meiner Auffas- 
sung das Recht auf informatıonelle Selbstbestimmung 
der entscheidenden Rıchter nicht unzumutbar. Dabeı 
gehe ıch davon aus, daß das Recht auf informatıonelle 

Selbstbestimmung in bezug auf die amtliche Tätigkeit 
eines Richters ohnehin bereits durch den Grundsatz 
der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen, PubH- 

zitätsgebote sowie nıcht zuletzt durch das allgemeine 
Interesse an einer moglichst verläßlichen Abschät- 
zung von Prozeßrisiken in zulässiger Weise einge- 
schränkt wird. Diese Einschrankungen kommen auch 
in der Übermittlungs- und Veroffentlichungspraxis 
von Gerichtsentscheidungen zum Ausdruck, bei der 

die Schwärzung des Namens des entscheidenen Rich- 
ters als hinreichende Maßnahme zu dessen Persön- 
lıchkeitsschutz angesehen wird. 

Hinzu kommt, daß dıe nach einer Deanonymisierung 
aus JUSTIS zu erhaltenden Informationen ım Hınblick 
auf die Besonderheiten jedes Einzelfalles nur schwer- 
lıch geeignet sınd, sichere Rückschlüsse auf ein be- 
stimmtes Entscheidungsverhalten eines Richters zu 
ziehen. Am ehesten ist hierfür noch dıe Kostenent- 
scheidung geeignet; doch kann auch sie allein kaum 
ein zutreffendes Bild über den Ausgang eınes Verfah- 

rens vermitteln, zumal teilweise Klagerücknahmen 

hierin nıcht zum Ausdruck kommen. 

Unter Abwägung aller Gesichtspunkte habe ich bis- 

her keine Veranlassung gesehen, die derzeitige Da- 
tenverarbeitung von JUSTIS zu beanstanden. In wei- 
teren Gesprächen mit dem Bundesminister der Justiz 

werde ich allerdings noch den Fragen nachgehen, ob 
fur JUSTIS eine eigenständige Rechtsgrundlage erfor- 
derlich ist und ob die Anonymität der von den Ge- 
rıchtsverfahren Betroffenen hinreichend gesichert 
ist,
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8.5 Nutzung von Angaben zur 
Todesursachenstatistik für 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 

Ein Statistisches Landesamt hat auf Anweisung seiner 
vorgesetzten Behörde den vertraulichen Teil von drei 
Leichenschauscheinen, die es zur Durchführung der 
Todesursachenstatistik erhalten hatte, fur strafrechtlı- 

che Ermittlungen an eine Staatsanwaltschaft weiter- 

gegeben, obwohl es selbst gegen diese Durchbre- 
chung des Statistikgeheimnisses rechtliche Bedenken 
geltend gemacht hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte 
demgegenüber angeführt, daß dıe Leichenschau- 
scheine, die von Ärzten auszustellen, vom Gesund- 

heitsamt auf die Vollständigkeit der medizınıschen 
Daten zu uberprüfen und dem Statistischen Lan- 
desamt zu übermitteln sınd, beim Gesundheitsamt 
ohne weiteres hätten beschlagnahmt werden dürfen; 
daher könne nichts anderes gelten, wenn sich die 

Scheine bereits beim Statistischen Landesamt befän- 
den. 

Auch nach meiner Auffassung ist eine möglichst um- 
fassende Geheimhaltung der in den Statistischen Am- 
tern des Bundes und der Länder aufbewahrten Daten 
zwingend notwendig. Wie im Volkszählungsurteil 
ausgeführt wird, ist die ausschließliche statistische 
Nutzung der Daten in den Statistischen Ämtern nıcht 
nur zum Schutz der Betroffenen im Einzelfall erforder- 
lich, sondern auch die Basis für eine verläßliche Statı- 
stik, da sie das Vertrauen ın den Schutz der Daten 

schafft, ohne das die Erteilung wahrheitsgemäßer An- 
gaben nicht zu erwarten ist. Diese Auffassung habe 
ich auch gegenüber dem Statistischen Bundesamt und 
der Presse, dıe mich zu dem geschilderten Sachverhalt 

befragt hat, zum Ausdruck gebracht. 

Als Konsequenz daraus ist meines Erachtens bereits 

beı der Organisation statistischer Erhebungen stärker 
darauf zu achten, daß fur die Gewinnung statistischer 

Informationen Erhebungsverfahren gewählt werden, 
die möglıchst wenige Berührungspunkte mit der Auf- 
gabenerfüllung der Vollzugsverwaltung haben. So ist 
zu fordern, daß Daten grundsätzlich auf getrennten 
Erhebungswegen beschafft werden. Wenn also — wie 
im vorliegenden Fall — die Auskunftspflicht des Arz- 
tes normiert ist, so sollte er seine Meldung unmittelbar 

dem Statistischen Landesamt erteilen. Falls auch das 
Gesundheitsamt die Daten aus dem Leichenschau- 
schein benötigen sollte, mußten ihm diese Informatio- 
nen auf gesondertem Erhebungsweg mitgeteilt wer- 
den. Sollten hingegen Daten, die bereits bei Verwal- 
tungsbehörden vorliegen, für eine Bundesstatistik ge- 
nutzt werden, so sollten diese bei den betreffenden 
Behörden auf statistischen Meldeformularen erhoben 
und bereits so aufbereitet werden, daß sie eınen mög- 

lichst geringen Bezug zu den betroffenen Personen 
aufweisen. 

Die Novellierung des Bevölkerungsstatistikgesetzes, 
das die Grundlage für die Todesursaächenstatistik 
darstellt, steht unmittelbar bevor. Ich werde mich beı 

dessen Beratung darum bemühen, daß diesen Ge- 
sichtspunkten Rechnung getragen wird.   

8,6 Informationstechnisches System zur 
Unterstützung bei Kostenrechnungen im 
Dienstrechtsbereich (ISKD) 

Der Bundesminister des Innern plant dıe Einführung 
eines Informationssystems beim Statistischen Bundes- 
amt, für das Bund und Länder Personaldaten ihrer 

Beschäftigten zur Verfugung stellen sollen. Aufgabe 
dieses „Informationstechnischen Systems zur Unter- 

stützung bei Kostenrechnungen im Dienstrechtsbe- 
reich (ISKD)“ soll es sein, rasche und zuverlässige 

Kostenberechnungen im Besoldungs-, Tarif- und Ver- 
sorgungsbereich zu ermöglichen. Da die geplante 
Datenverarbeitung auch personenbezogene Besol- 
dungsdaten umfaßt, ergibt sich eine Reihe von daten- 
schutzrechtlichen Problemen. Ich habe daher ın einer 
Stellungnahme gegenüber dem Bundesminister des 
Innern ausgeführt, welche datenschutzrechtlichen 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ISKD ein- 
gerichtet werden kann. 

Da der vom Bundesminister des Innern angefuhrte 
Artikel 74 a Grundgesetz nicht als ausreichende Er- 
mächtigungsgrundlage für die Übermittlung der Be- 
schaftigtendaten angesehen werden kann, ist es not- 
wendig, entweder bereits bei den Ausgangsbehörden 
eine Anonymisierung der Datenbestände vorzuneh- 
men oder das Statistische Bundesamt im Wege der 
Datenverarbeitung im Auftrag unmittelbar für diese 
Stellen tätig werden zu lassen. Ferner muß sich die 
Zugriffbefugnis der beteiligten Stellen auf dıejenigen 
Datenbestände im Statistischen Bundesamt beschran- 
ken, die keine personenbeziehbaren Einzelangaben 
mehr enthalten. Daruber hinaus habe ich dıe Prüfung 
angeregt, ob die von den Ausgangsbehörden geliefer- 
ten Individualdatensätze im Statistischen Bundesamt 
auch dann noch aufbewahrt werden müssen, wenn sie 

— wie vorgesehen — zu Ergebnissen für vier große 
Gruppen, z. B. Bereich „Länder“, aggregiert worden 
sind. Jedenfalls erscheint mir die Notwendigkeit ihrer 
Aufbewahrung für den Zeitraum von fünf Jahren nicht 
zwingend. 

Eine Antwort des BMI auf meine Stellungnahme steht 
noch aus. 

9. Wissenschaft und Forschung 

9.1 Forschung in der Bundesanstait für 
Straßenwesen 

Wie bereits an anderer Stelle des Berichts ausgeführt 
(vgl. 7.4), habe ich die Einhaltung datenschutzrechtli- 
cher Vorschriften bei der Bundesanstalt fur Straßen- 
wesen (BASt) kontrolliert. Die stichprobenweise Kon- 
trolle im Bereich Unfallforschung hat weder hinsicht- 
lıch der Eigenforschung der BASt noch im Hinblick 
auf die Forschung Dritter im Auftrag der BASt (Fremd- 
forschung) zur Feststellung datenschutzrechtlicher 
Verstöße geführt. Gleichwohl habe ich einige Verbes- 
serungen vorgeschlagen. 

So habe ich angeregt, eine Hausverfügung zu erlas- 
sen, die alle datenschutzrechtlich relevanten Aspekte 

eines Forschungsvorhabens zusammenfaßt. Die bıs- 
herigen Bestimmungen zum Schutz personenbezoge- 
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ner Daten bei der Durchfuhrung von Forschungsvor- 
haben waren auf verschiedene Verfügungen verteilt 
und zudem erganzungsbedurftig. Insbesondere er- 
scheint es mir erforderlich, in der Verfügung den Un- 
terschied zwischen personenbezogenen und anony- 

men Einzelangaben herauszustellen. In der Frage des 
Personenbezugs darf es keine Unklarheiten geben, da 
hiervon die Anwendung des Datenschutzrechtes auch 

beı Forschungsvorhaben abhängt. Es sollte geregelt 
werden, über welche Sachverhalte eines Forschungs- 

vorhabens aufzuklaren ist, wenn Personen um die 
freiwillige Erteilung von Auskunften fur ein For- 
schungsvorhaben gebeten werden. Daruber hınaus 
solite deutlich gemacht werden, für welche Zwecke 
Auskünfte genutzt werden dürfen. 

Ferner habe ıch vorgeschlagen, die Vertragsbedin- 
gungen für Auftragnehmer der BASt, die für sie For- 
schungsvorhaben durchführen, um Regelungen zur 
Sicherung des Datenschutzes zu ergänzen. Dadurch 
soll der Schutz der Teilnehmer an eınem Forsehungs- 
projekt in diesen Fällen ın gleicher Weise gewährlei- 
stet werden wie beı dessen Durchführung durch die 
BASt selbst. Im eınzelnen geht es dabei um dıe Ver- 
pflichtung zum Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teil- 
nahme an einem Forschungsvorhaben, die Verwen- 

dung der Daten nur im Rahmen des Auftrags und die 
Beachtung aller übrigen für dıe BASt geltenden Da- 
tenschutzbestimmungen, z. B. über die Loschung der 
Daten. Aus dem gleichen Grund sollte der Auftrag- 
nehmer verpflichtet werden, sich der Kontrolle eines 

unabhäangıgen Datenschutzbeauftragten zu unter- 
werfen; eine solche Regelung sieht das neue hessi- 

sche Datenschutzgesetz bereits vor. Eıne entspre- 
chende Ergänzung der Vertragsbedingungen halte 
ich insbesondere deshalb für erforderlich, weil der 

Kreis der potentiellen Auftragnehmer der BASt sehr 
heterogen ıst, so daß nicht in jedem Fall dıe Kenntnis 
der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen unter- 
stellt werden kann. 

Wie mir dıe BASt inzwischen mitgeteilt hat, wird sıeın 
Kürze sowohl die angesprochenen Hausverfügungen 
als auch die Bedingungen für Forschungsverträge 
überarbeiten und hierbei meine Vorschläge berück- 
sichtigen. 

9.2 Forschungsvorhaben „Anonymisierung“ 

Der Lehrstuhl für Methoden der empirischen Sozial- 
forschung und angewandte Soziologie der Universität 
Mannheım führt zusammen mıt dem Statistischen 
Bundesamt unter Mitwirkung des Zentrums für Mi- 
krodaten, einer Abteilung des Zentrums für Umfra- 

gen, Meınungen und Analysen (ZUMA), Mannheim, 

ein Forschungsprojekt mit der Bezeichnung „Ent- 
wicklung eines anonymisierten Mikrodatenfiles für 
wissenschaftliche Zwecke" durch. Ziel dieses Projek- 

tes, das vom Bundesminister für Forschung und Tech- 

nologie finanziert wird, ıst die Erarbeitung allgemei- 
ner Regeln zur Beurteilung der Frage, ob ein Einzel- 
datensatz nur mit einem unverhältnismaßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer Per- 

son zugeordnet werden kann. Nur unter dieser Vor- 
aussetzung dürfen nach der Vorschrift des $ 16 Abs. 6 
Bundesstatistikgesetz Einzelangaben, die für statısti- 
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sche Zwecke erhoben worden sınd, vom Statistischen 

Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Lander 
an Hochschulen oder sonstige Einrichtungen mit der 

Aufgabe unabhängıger wissenschaftlicher Forschung 
für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

übermittelt werden. 

Obwohl im Vordergrund der Untersuchung der Zu- 
gang der wissenschaftlichen Forschung zu statisti- 
schen Mıkrodaten stehen, verspreche ich mir von dıe- 

sem Projekt, in dessen begleitendem Beirat auch 
meine Dienststelle vertreten ıst, neue Erkenntnisse zu 

der für alle Bereiche des Datenschutzrechts bedeutsa- 
men Frage, wann Eınzeldatensätze als hinreichend 
(faktisch) anonymisiert angesehen werden können. 
Das Projekt bietet auch Gelegenheit, ım Dialog mit 
Wissenschaftlern Standards für die Datensicherung 
bei der Durchführung von wissenschaftlichen Vorha- 
ben zu erarbeiten. 

Das Projekt baut auf den Erkenntnissen auf, die in 

dem Forschungsvorhaben der Gesellschaft für Mathe- 
matik und Datenverarbeitung (GMD) mit der Bezeich- 

nung „Konstruktion und Erprobung eines anonymı- 
sierten ıntegrierten Mikrodatenfiles der bundesdeut- 
schen Privathaushalte” gewonnen wurden. In mehre- 
ren Arbeitsschritten werden dabei zunachst verschie- 
dene Wissenschaftsszenarien für die human- und ge- 
sellschaftswissenschaftliche Forschung entwickelt, 

um sodann eine operationale Definition des gesetzli- 
chen Merkmals „unverhaltnısmäßıg großer Aufwand 

an Zeıt, Kosten und Arbeitskraft“ fur eine Reidentifi- 

zierung zu erarbeiten. Schließlich ıst vorgesehen, an- 
hand empirischer Untersuchungen die Schutzwir- 
kung ausgewählter Anonymisierungsverfahren zu 
überprüfen und auf dieser Grundlage konkrete An- 
onymisierungsregeln aufzustellen. Die Ergebnisse 
dieses Projekts sollen im September 1989 vorgestellt 
werden. 

9.3 Gentechnologie 

Die Enquete-Kommission „Chancen und Rısıken der 

Gentechnologie“ des 10. Deutschen Bundestages hat 

in ihrem Anfang 1987 vorgelegten Schlußberıicht 

(Bundestagsdrucksache 10/6775) zu den verschiede- 

nen Anwendungsbereichen, Querschnittsthemen und 

Rechtsfragen der Gentechnologie Empfehlungen for- 
muliert, dıe sich an den Deutschen Bundestag rıchten 
und deren Verwirklichung teilweise gesetzgeberische 
Maßnahmen erfordert. Für den Datenschutz sind ıns- 
besondere die Beratungen der Kommission zum An- 
wendungsbereıch „Genomanalyse” von Interesse. 
Die Nutzung von gentechnischen Untersuchungsme- 
thoden ıst vorstellbar 

— ın der pränatalen Diagnostik, 

— beim Neugeborenen-Screening (d. h. der Untersu- 

chung Neugeborener auf bestimmte genetisch be- 

dingte Entwicklungsstörungen oder Schäden), 

— ın der Arbeitsmedizin im Rahmen von Einstel- 
lungs-, Eignungs- oder Vorsorgeuntersuchungen, 

— zur Risikobewertung im Versicherungswesen so- 
wıe
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— im gerichtlichen Verfahren zur Überführung von 

Straftatern oder zum Vaterschaftsnachweis. 

Einige dieser Anwendungen werden vereinzelt schon 
praktiziert. 

In allen diesen Fällen können personenbezogene In- 

formationen von hohem Aussagewert, aber auch äu- 

Berst sensiblen Inhalts entstehen, dıe zumindest teil- 

weise zum inneren Kernbereich der Persönlichkeits- 

phäre gehören und aus deren Kenntnis sich weitrei- 
chende, moglıcherweise existentielle Konsequenzen 

für den Betroffenen ergeben. Die Enquete-Kommis- 
sıon hat dıe Vor- und Nachteile solcher Anwendungen 

der Genomanalyse auch unter datenschutzrechtli- 
chen Gesichtspunkten aufgezeigt und Handlungsbe- 
darf des Gesetzgebers festgestellt. Die Datenschutz- 

beauftragten müssen diese Problematik aufgreifen, 
um ım aktuellen Beratungsfall reagieren zu konnen. 
Zur speziellen Frage der Erhebung, Speicherung und 
Verwertung genetischer Analyseergebnisse fur 
Zwecke der polizeilichen Pravention und der Strafver- 
folgung hat dıe Enquete-Kommissıon ın ıhrem Bericht 
ausdrucklich empfohlen, „daß sich dıe Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 
dieser Problematik annimmt und zu ihr Stellung 
nimmt“. 

Die Konferenz hat daraufhin eıne Arbeitsgruppe unter 
meiner Federfuhrung eingesetzt, die sich mit den ge- 
nannten Anwendungsmöglichkeiten und ihrer daten- 
schutzrechtlichen Bewertung befaßt. Die Verhand- 
lungen erweisen sıch als außerordentlich schwierig 
und werden nach meinem derzeitigen Eindruck 
— längerfristig — nicht ohne naturwissenschaftliche 
Sachkunde speziell auf dem Gebiet der Humangene- 
tık auskommen. Es hat sıch ferner gezeigt, daß eine 

datenschutzrechtliche Bewertung zum Teil davon ab- 

hangt, ob es methodisch möglıch ist, gentechnische 
Untersuchungen auf bestimmte Fragestellungen, die 
sıch aus dem jeweiligen Untersuchungszweck erge- 
ben, zu beschränken und nıcht erforderliche Über- 

schußınformationen zu vermeiden. Dabei spielt auch 
dıe Feststellung des Bundesverfassungsgerichts ım 
Volkszählungsurteil eine Rolle, wonach ein überwie- 

gendes Allgemeininteresse an Eingriffen in das Recht 
auf ınformationelle Selbstbestimmung regelmäßig nur 
an Daten mit Sozialbezug „unter Ausschluß unzumut- 

barer ıntımer Angaben” bestehen wird. 

Angesichts der faktıschen Unsicherheiten, die ebenso 

wie gewisse ethische Vorfragen noch vor einer daten- 
schutzrechtlichen Bewertung geklart werden müssen, 
ist ein Zwischenbericht über die Erörterungen in der 
Arbeitsgruppe der Konferenz der Datenschutzbeauf- 
tragten derzeit noch nicht möglich. Ich werde daher 
den mit der Behandlung des Berichts der Enquete- 
Kommission befaßten Bundestagsausschüssen, soweıt 

sie meine Beratung wünschen, auch nur vorläufige 
Überlegungen und Tendenzen mitteilen konnen. 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat 
zum Teilbereich „Genomanaälyse ım Strafverfahren” 

am 12. 10. 1988 eine offentliche Anhorung durchge- 
fuhrt, in der ich mich als Sachverständiger geaußert 
habe. Um anhand eines konkreten Anwendungsfel- 
des gentechnischer Untersuchungen die Schwierig- 
keit der Problematik aufzuzeigen, ist meine Stellung-   

nahme vor dem Rechtsausschuß auszugsweise ın der 

Anlage 7 abgedruckt. 

10. Sozialwesen — Allgemeines 

10.1 Gesetz über die Verwendung der 
Versicherungsnummer 

Im Berichtszeitraum wurde das Erste Gesetz zur Än- 
derung des Sozialgesetzbuches verabschiedet. Darın 
sınd Regelungen über die Verwendung der bısheri- 
gen Rentenversicherungsnummer ($$ 18f, 18g, 
95 SGB IV) vorgesehen, auf dıe ich bereits ın fruheren 

Tätigkeitsberichten (8. TB S. 29, 9. TBS. 47) eingegan- 
gen bın. Zu dem Gesetzentwurf habe ıch schon im 
Vorfeld und wahrend des Gesetzgebungsverfahrens 
gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und Sozial- 
ordnung und in einer Anhörung des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung des Deutschen Bundesta- 
ges Stellung genommen. Aus datenschutzrechtlicher 
Sicht war dıe gesetzliche Regelung überfällig, weil die 
Versicherungsnummer innerhalb und außerhalb des 

Sozialbereiches weitgehend beliebig verwendet wer- 
den konnte. 

Die Versicherungsnummer ist nach ihrer Zusammen- 

setzung ein eindeutiges, unverwechselbares und 
grundsatzlich nur eınmal vorhandenes Zuordnungs- 
merkmal. Sıe unterliegt als personenbezogenes Da- 
tum dem Sozialgeheimnis nach $ 35 SGB I; ihre Wei- 

tergabe durch Sozialleistungstrager an Stellen außer- 

halb dieses Bereichs ist nur unter den Voraussetzun- 
gen der $$ 67 bis 77 SGB X zulassig. Gleichwohl reıch- 

ten diese Regelungen nicht aus, um einer Gefahr der 
Ausweitung der Verwendung bis hin zu einem Iden- 
tifikationsmerkmal im Sinne eines allgemeinen Perso- 
nenkennzeichens wirksam zu verhindern. Da dıe Ver- 
sicherungsnummer sowohl im Bereich der Privatwirt- 
schaft wie auch in verschiedenen Bereichen der Ver- 
waltung leıcht bekannt und beliebig benutzt werden 
konnte, waren die Möglichkeiten einer Verknupfung 
unterschiedlicher Dateien und damıt die Zusammen- 
führung personenbezogener Daten bıs hın zur Bıl- 
dung von Persönlichkeitsprofilen vorstellbar. 

Durch das nunmehr verabschiedete Gesetz wird die 

Verwendung der Versicherungsnummer grundsätz- 
lich auf den Bereich des Sozialwesens und insoweit 
eingeschrankt, als sıe ın diesem Zusammenhang zur 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Da- 
bei werden die zulassıgen Verwendungsmöglichkei- 

ten näher konkretisiert. Dies geschah insbesondere 
durch die in $ 18 f SGB IV vorgesehene, abgestufte 

Zulassıgkeitsregelung nach folgenden Prinzipien: 

1. Sozialversicherungsträger, ihre Verbande, ihre Ar- 
beitsgemeinschaften, dıe Bundesanstalt fur Arbeit, 
dıe Deutsche Bundespost, soweit sie mit der Be- 

rechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen 
betraut ist, und dıe Künstlersozıalkasse, dürfen die 

Versicherungsnummer nur erheben, speichern 
oder verwenden, soweit dies für die Erfullung einer 

gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetzbuch er- 
forderlich ıst. Diese Stellen dürfen die Versiche- 
rungsnummer für Zwecke der Prävention, der Re- 

habilitation und der Forschung, dıe dem Ziel die- 
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nen, gesundheitlichen Schäden beı Versicherten 

vorzubeugen oder diese zu beheben, grundsätzlich 
nur erheben, speichern oder verwenden, soweit eın 

einheitliche Ordnungsmerkmal zur personenbezo- 
genen Zuordnung der Daten bei langfristigen Be- 
obachtungen erforderlich ist und der Aufbau eınes 

besonderen Ordnungsmerkmals mit erheblichem 
organisatorıschen Aufwand verbunden wäre. 

2. Andere in $ 35 SGB I genannte Stellen wie die Trä- 
ger der Sozialhilfe, dıe Versorgungsämter und Lan- 
desversorgungsämter, die Jugendämter und Lan- 
desjugendämter, Wohngeldstellen u. a., dıe zwar 
auch Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch durch- 
führen, aber keine Sozialversicherungsträger sind, 
dürfen die Versicherungsnummer nur erheben, 

speichern oder verwenden, soweit im Einzelfall 

oder in festgelegten Verfahren eine Offenbarung 
von Daten gegenuber den unter 1. genannten Stel- 
len oder ihren Aufsichtsbehörden, für die Erfullung 
einer Aufgabe nach dıesem Gesetzbuch erforder- 
lich ist. 

3. Andere Behörden, Gerichte, Arbeitgeber oder 

Dritte wie auch Privatpersonen dürfen die Versi- 
cherungsnummer nur erheben, speichern oder ver- 
wenden, soweit dies für die Erfullung einer gesetz- 
lichen Aufgabe der bereits oben unter 1. erwähn- 
ten Stellen, wie der Sozialversicherungsträger und 
der Bundesanstalt für Arbeit, erforderlich ist, insbe- 

sondere beı Mitterlungen, ım Rahmen der Beitrags- 
zahlung oder der Leistungserbringung eınschlieB- 
lich deren Abrechnung oder deren Erstattung. Die 
Verwendung der Versicherungsnummer ıst hier in 
Teilbereichen, zum Beispiel dem Meldewesen in 
der Sozialversicherung, gesetzlich vorgeschrieben, 
in anderen Bereichen ist sie fur die Korrespondenz 
ım Rahmen der Aufgabenerfüllung erforderlich. 

Die unter 2. und 3. aufgeführten befugten Verwender 
der Versicherungsnummer dürfen diese aber nicht zur 
Ordnung oder Erschließung von Dateien verwen- 
den. 

Ich gehe nach allem davon aus, daß die getroffene 
gesetzliche Regelung insbesondere durch die Bin- 
dung an den Erforderlichkeitsgrundsatz und die Auf- 

gabenerfüllung nach dem Sozialgesetzbuch zu einer 
eınschränkenden Verwendung der Versicherungs- 
nummer in der künftigen Praxis führen wird. Dies gilt 
um so mehr, als im Rahmen des Gesetzgebungsver- 

fahrens zum Gesundheitsreformgesetz auf meine An- 
regung hin die weitere Verwendung der Versiche- 
rungsnummer als Krankenversichertennummer aus- 
geschlossen und damit ıhre mögliche Entwicklung zu 
eınem allgemeinen Personenkennzeichen schon im 
Ansatz verhindert wurde. 

10.2. Sozialversicherungsausweis 

Gegen die gesetzliche Einführung des Sozialversiche- 
rungsausweises und die in diesem Zusammenhang 
vorgesehene Erweiterung der Meldepflichten für ge- 
ringfügig Beschaftigte wurden von verschiedenen 
Seiten Bedenken erhoben. Die Bedenken richteten 

sich gegen die Eignung und Erforderlichkeit des 
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Sozialversicherungsausweises fur den angestrebten 

Zweck einer besseren Bekampfung von Schwarzar- 
beit, aber auch gegen die vorgesehene Vergabe einer 
Versicherungsnummer an nicht versicherungspflich- 
tige Beschäftigte und die Errichtung einer Zentralda- 
tej über geringfügig Beschäftigte beım Verband der 
Rentenversicherungsträger in Würzburg (VDR). 

Diese Bedenken habe ich geprüft, bin im Verlaufe 

meiner Beteiligung durch den Bundesminister für Ar- 
beit und Sozialordnung indessen zu der Auffassung 
gelangt, daß angesichts der mit dem Entwurf verfolg- 
ten wesentlichen politischen Ziele die Erforderlichkeit 
der vorgesehenen Maßnahmen, aber auch deren 
grundsätzliche Eignung bejaht werden kann. Die Eig- 
nung des Sozıalversicherungsausweises wird nach 
meinen Feststellungen auch durch das Fehlen eines 
Lichtbildes nicht wesentlich beeinträchtigt, so daß 

dieses im Hinblick auf den — bei Forderung eines 

Lichtbildes — erheblichen zusätzlichen Verwaltungs- 
und Kostenaufwand entbehrlich erscheint. Zur Identi- 
fızierung des Ausweisinhabers und für Abgleichs- 
und Verknüpfungszwecke reicht vielmehr die Versi- 
cherungsnummer aus. Ferner ist zu berücksichtigen, 
daß die beabsichtigte gesetzliche Regelung die Neu- 
vergabe einer Versicherungsnummer an nicht versi- 
cherungspflichtige, geringfügig beschäftigte Arbeit- 
nehmer nur in einer geringen Anzahl von Fällen zur 
Folge hat. Denn dıe Betroffenen besitzen häufig schon 
vorher, sei es aufgrund einer früheren versicherungs- 

pflichtigen Beschäftigung, sei es aufgrund einer 
Wehrdienstzeit, eines Erziehungsjahres oder einer 
Ausfallzeit (z. B. Schulbesuch), eine Versicherungs- 
nummer. 

Auch an einer Regionalisierung der Dateı, die mir 
anfänglich als bessere Lösung erschien, halte ich nicht 

mehr fest; die Zentraldatei beim VDR bietet sowohl ım 

Hinblick auf die Effizienz als auch die Transparenz 
und Kontrollierbarkeit ungleich bessere Bedingun- 
gen. 

Von dieser Bewertung ausgehend habe ich jedoch 
noch Verbeserungen des Entwurfs unter datenschutz- 
rechtlichen Gesichtspunkten vorgeschlagen und dem 
BMA im einzelnen folgende Änderungen und Ergän- 
zungen des Gesetzentwurfs nahegelegt: 

— Die Verwendung des Sozialversicherungsauswei- 
ses sollte auf die gesetzlich vorgesehenen Zwecke 
beschränkt werden; eine Verwendung für andere 
Zwecke sollte ausdrücklich verboten und eine Ver- 
letzung dieses Verbots mit einem Bußgeld bedroht 
werden. 

— Falls eine maschınenlesbare Gestaltung des Sozı- 
alversicherungsausweises beabsichtigt sein sollte, 
muß dies unmittelbar im Gesetz selbst geregelt 
werden. 

— Bei der Datenstelle des VDR sollte für die Melde- 
daten über die geringfügigen Beschäftigungsver- 
hältnısse (Beginn, Ende, Arbeitgeber, Entgelt 
usw.) außerhalb der Datei mıt den Stammdaten 

eine besondere Datei geführt werden. Ferner soll- 
ten eine zweckentsprechende Löschungsfrist und 
die für diese Datei zugriffsberechtigten Stellen be- 
stimmt werden.
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— Ich habe ferner angeregt, Jugendliche ım schul- 
pflichtigen Alter (16 Jahre) von der Ausweispflicht 
ausnehmen und die Herausnahme von Beschäfti- 

gungen zu erwägen, die erfahrungsgemäß nicht 
von berufsmäßig tätigen Arbeitnehmern ausgeübt 
werden. 

Ich gehe davon aus, daß ıch Gelegenheit habe, meine 
Anregungen im Gesetzgebungsverfahren zur Gel- 
tung zu bringen. 

10.3 Künstlersozialversicherungsgesetz 

Das Kuünstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) regelt 

insbesondere die Kranken- und Rentenversicherung 
der selbständig tätigen Kunstler und Publizisten und 
die Abgabepflicht der Verwerter künstlerischer oder 
publizistischer Leistungen. 

Im Rahmen der Novellierung des KSVG konnte ich in 
mehreren Gesprächen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung und durch Stellungnahmen 
gegenüber den zuständigen Bundestagsausschüssen 
folgende, aus datenschutzrechtlicher Sicht wesentli- 
che Verbesserungen erreichen: 

In $ 11 Abs. 2 des KSVG werden die vom Betroffenen 

zu machenden Angaben in direkten Bezug zu den 
jetzt so konkret wie möglich umrissenen Aufgaben 
der Künstlersozıalkasse gestellt. Eine solche, aus da- 

tenschutzrechtlicher Sicht gebotene Konkretisierung 
konnte auch für die Auskunftspflichten der Unterneh- 
men, die künstlerische oder publizistische Werke ver- 

werten, in $ 29 des Gesetzes durchgesetzt werden. 

Eine weitere datenschutzrechtliche Verbesserung 
wurde dadurch erreicht, daß in $ 12 Abs. 1 KSVG die 

Verpflichtung der Künstler und Publizisten, ihr vor- 
aussichtliches Arbeitseinkommen zu melden, be- 

tragsmäßig auf dıe Höhe der Beitragsbemessungs- 
grenze in der Rentenversicherung begrenzt wurde. 
Darüber hinausgehende Einnahmen sind für die Ver- 
sicherung ohne Bedeutung. Damit ist es erstmals ge- 
lungen, Einkommensangaben in der Sozialversiche- 
rung gesetzlich auf die für die Aufgabenerfüllung tat- 
sächlich erforderliche Höhe zu begrenzen. 

10.4. Schwangerenberatungsgesetz 

Im Berichtsjahr habe ich mich auch mit dem vom 

BMJFFG vorgelegten Vorentwurf eines Gesetzes 
über die Beratung von Schwangeren (Schwangeren- 
beratungsgesetz) befaßt. Das darin vorgesehene Bera- 
tungsangebot für Schwangere, dessen Annahme 

grundsätzlich freiwillig und nur in Einzelfällen zwin- 
gend vorgeschrieben ıst, bringt es mit sıch, daß die mit 
der Beratung betrauten Stellen Kenntnis von persön- 

lichen und sachlichen Verhältnissen der Schwange- 
ren erhalten, die weıt in den sensiblen Kernbereich 
der Persönlichkeit reichen. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht habe ich u. a. die 
folgenden, besonders bedeutsamen Forderungen ge- 
genüber dem Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit geltend gemacht:   

— Eine Aufzeichnung personenbezogener Daten zur 
Durchführung des Gesetzes darf nur mit schriftli- 
cher Einwilligung der Betroffenen nach Aufkla- 
rung über den Verwendungszweck und ggf. den 
Datenempfänger erfolgen. Im Gesetz sollten auch 
möglichst kurze Aufbewahrungs- und Löschungs- 
fristen für die bei der Beratung anfallenden Auf- 
zeichnungen bestimmt werden. Dies sollte auch 
dann gelten, wenn es sich um Aufzeichnungen 
außerhalb von Dateien handelt. 

— In das Gesetz selbst sollte der Anspruch der bera- 
tenen Frauen auf Auskunft uber und Einsicht in die 
uber sie gefuhrten Akten oder Dateien aufgenom- 
men werden. 

— Im Hinblick auf den von den Beratungsstellen zu 
führenden Beratungsnachweis gehe ıch davon 
aus, daß der vorgesehene Personenbezug nur dann 

aufrecht erhalten bleıbt, wenn er aus zwingenden 

haushaltsrechtlichen Gründen unumgänglich ıst. 

Im übrigen habe ıch mich auch mit datenschutzrecht- 
lichen Aspekten der Meldung von Schwangerschafts- 
abbrüchen an das Statistische Bundesamt auseinan- 
dergesetzt und dazu Stellung bezogen (s. 8.2.9). 

10.5 Adoptionsverhältnisse und Sozialwesen 

Durch eine Eingabe wurde ich darauf aufmerksam, 
daß ein von der Bundesversicherungsanstalt fur An- 
gestellte ausgegebenes Antragsformular auf Feststel- 
lung von Zeiten der Kindererziehung nach dem Hin- 
terbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz 

die Frage enthielt, ob eines der anspruchsberechti- 

genden Kinder ein Adoptivkind ist, und wenn ja, wer 

außer dem Antragsteller das Kind gegebenenfalls in 
den ersten zwölf Kalendermonaten nach der Geburt 
aufgezogen hat. Wıe mir die BfA mitteilte, war hierfür 
dıe Überlegung maßgebend, daß regelmäßig die leib- 
lichen Eltern das Kind unmittelbar nach der Geburt 
erziehen, während Adoptiveltern meist erst mıt dem 
Zeitpunkt der Adoption zum Erzieher des Kindes wer- 
den. Aus diesem Grunde hatten die Sozialversiche- 
rungsträger es zunächst fur notwendig gehalten, bei 
Adoptionsverhältnissen zu ermitteln, ab wann den 
Adoptiveltern Erziehungszeiten zustehen ($ 56 Abs. 3 
Nr. 3 Sozialgesetzbuch I — SGB I —), möglicherweise 
auch aus einem vorangegangenen Pflegeverhältnis. 
Die Frage diente dem Zweck, einer Adoptivmutter 
oder einem Adoptivvater die gesetzlich zustehenden 
Kindererziehungszeiten — aber auch nur diese — zu- 
zuerkennen. Zusätzlich hätte die Beantwortung der 
Frage Doppelanrechnungen vermeiden helfen kön- 
nen. Da hierdurch jedoch gegen das in $ 1758 BGB 

normierte Ausforschungsverbot einer Adoption ver- 
stoßen worden wäre, hat der Bundesminister für Ar- 

beit und Sozialordnung die Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung angewiesen, die Antragsformu- 
lare auf Feststellung von Zeiten der Kindererziehung 
umzugestalten. Dies ıst inzwischen geschehen. In den 
zuständigen Gremien des Verbandes der Rentenver- 
sıcherungsträger (VDR) kam die Bundesversiche- 
rungsanstalt fur Angestellte (BfA) mıt den anderen 

Trägern überein, daß ım Antragsvordruck nicht mehr 
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nach 

wird. 

Adoptionskindschaftsverhältnissen gefragt 

Neben der Neugestaltung des Vordrucks hat die BfA 
mıt den anderen Rentenversicherungstragern noch 
weitere Maßnahmen vereinbart, um dem Ausfor- 

schungsverbot des $ 1758 BGB Rechnung zu tra- 
gen. 

— Soweıtin maschinell gefuhrten Versicherungskon- 
ten fruher die Tatsache einer Adoption gespeichert 
war, wird dıeser Hinweıs gelöscht. 

— Gegenseitige Informationspflichten der Versiche- 
rungsträger sind ın Adoptionsfällen aufgehoben. 
Hierdurch entfallt dıe Gefahr, daß den leiblichen 

Eltern Einzelheiten des Adoptionsverhältnisses 
bekannt werden können. 

— Begehrt eine leibliche Mutter dıe Anrechnung von 
vor der Adoption liegenden Kindererziehungszei- 
ten und verfugt nıcht mehr uber einen Geburts- 
nachweis, so fordern dıe Rentenversicherungsträ- 

ger nur noch formlose Bescheinigungen an, dıe 
keıne Rückschlüsse auf Einzelheiten des Adop- 
tionsverhaltnısses zulassen. 

Wie mir mitgeteilt wurde, ist außerdem vorgesehen, in 
das Antragsformular eınen Hinweis aufzunehmen, 

daß dıe Beantwortung der Frage „Familienname des 

Kındes zur Zeit der Geburt” bei Adoptıvkindern ent- 

behrlich ist. 

In Fällen, ın denen dem Versicherungsträger die Tat- 
sache der Adoption bekannt geworden ist und eine 
doppelte Anrechnung von Erziehungszeiten vermie- 

den werden kann, soll ın Zukunft nur noch eine Be- 

scheinigung des zuständigen Jugendamtes über den 
Adoptionszeitpunkt angefordert werden, in der kein 
Hinweis auf die leiblichen Eltern des Kindes enthalten 
ist. 

Eine ähnliche Problematik ergibt sıch auch bei 
der Durchführung des Bundeskindergeldgesetzes 
(BKGG) durch die Bundesanstalt für Arbeit. Die Mel- 
debehorden übermitteln der Bundesanstalt fur Arbeit 
ım Rahmen eines Datenabgleichs ($ 3 der 2. BMeld- 

DUV vom 26. Junı 1984, BGBl. IS. 810) in automatı- 
sıerter Form jährlich Daten aller Einwohner, für die 

auch Daten minderjähriger Kinder gespeichert sind. 
Diese Daten werden mit der Kindergelddateı vergli- 
chen; alle Kinder, deren Existenz so nachgewiesen ıst, 

werden ın der Datei entsprechend gekennzeichnet. 
Ergıbt der Datenabgleıch keinen „Treffer“, muß ge- 
pruft werden, ob das Kindergeld zu Recht gezahlt 
wird. 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat ın dıesem Zusam- 
menhang mitgeteilt, daß bei der Datenerhebung zur 

Durchfuhrung des Bundeskındergeldgesetzes zwi- 
schen leiblichen und Adoptiveltern grundsätzlich 
kein Unterschied gemacht wird. Insbesondere wird 
die Frage nach einer Adoption aus den eventuell ne- 
ben dem Datenabgleich zur Durchfuhrung des Bun- 
deskindergeldgesetzes erforderlichen Formularen 
nicht mehr gestellt. 

Ich begrüße die Entscheidungen der Sozialleistungs- 
trager, dem Adoptionsgeheimnis stärker Rechnung zu 
tragen. 
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11. Arbeitsverwaltung 

11.1 Kontrolle eines Arbeitsamtes 

Im Berichtsjahr habe ıch eine Kontrolle beı eınem Ar- 
beitsamt durchgefuhrt, deren Schwerpunkt eine Prü- 
fung des Einsatzes des computerunterstützten Ausbil- 

dungsvermittlungssystems COMPAS bildete. Das 
kontrollierte Arbeitsamt ist Modellarbeitsamt für die- 
ses System. Die vom Arbeitsamt ın einer Amtsverfü- 
gung festgelegten Regelungen zu „Datenschutz und 
Datensicherheit" konkretisieren ausführlich und prä- 

zise die Anforderungen des Sozialdatenschutzes auch 
in der Alltagsarbeit eines Arbeitsamtes. 

Demgegenüber war bei den tatsachlichen Arbeitsab- 
laufen folgendes zu bemängeln: 

Sowohl bei den Einrichtungen der computerunter- 
stützten Leistungsgewährung, coLei, wıe auch bei de- 

nen der computerunterstützten Arbeıtsvermittlung, 
coArb, verfügen die Tastaturen der Bildschirme mit 

angeschlossenem Drucker über die Funktionstaste 
„Hardcopy”. Wird diese Taste gedruckt, so wird der 
augenblickliche Inhalt des Bildschirmes auf dem an- 
geschlossenen Drucker auf jedem beliebigen Papier 
ausgedruckt Meine grundsätzliche Auffassung zu 
diesem Problem habe ich unten unter Nr. 24.3 darge- 
stellt und der Arbeitsverwaltung die dort dargestellte 
Verfahrensweise empfohlen. Die Bundesanstalt fur 
Arbeıt wıll dagegen weiterhin an allen Terminals die 
Hardcopyfunktion beibehalten. Nach ihrer Ansıcht, 

die ich nicht teile, würde die von mir vorgeschlagene 
programmgesteuerte Druckausgabe und Protokollie- 
rung über den Zentralrechner eınen nicht vertretba- 
ren technıschen Aufwand verursachen, zumal Hard- 
copies keine zusätzlichen Möglichkeiten des Daten- 
mißbrauchs schafften. Ich werde mich weıter für eine 
datenschutzgerechte Lösung dieses Problems einset- 
zen. 

Ich hatte es begrußt, wenn eıne bessere Sıcherung des 
Rechenzentrums des Arbeitsamtes nach außen vor- 
handen ware. Das Arbeitsamt liegt innerhalb einer 
engen Bebauung in der Innenstadt und der Gebäude- 

teil mıt dem Rechenzentrum kann von den gegen- 
überliegenden Gebauden eingesehen werden. Ich 
hatte daher zur Verbesserung der Raumsicherheit und 
als Schutz gegen denkbare Ausspähungen empfoh- 

len, die Fenster mit durchwurf- und durchsichthem- 

mendem Glas auszustatten. Die Arbeitsverwaltung 
hat mir mitgeteilt, daß für Rechenzentren in Oberge- 
schossen bisher keine Sicherheitsverglasung vorgese- 
hen sei. Zusätzliche Überlegungen zur äußeren Siche- 
rung von Rechenzentren wurden allerdings ange- 
stellt. Ich gehe davon aus, daß auch hier noch eine 

Lösung gefunden werden kann. 

In einer Eingabe bin ich darauf hingewiesen worden, 
daß dıe Raumaufteilung in dem im Jahre 1986 bezo- 
genen Neubau dritten Personen das Mithören ver- 
traulicher Gespräche mıt Arbeitsuchenden ermögl- 
che. Der Bereich, um den es dabeı geht, besteht aus 

drei kleinen Räumen, die jeweils eine Tür zu einer 

Wartezone haben und auf der gegenüberliegenden 
Seite offen auf einen gemeinsamen Gang munden 
(sog. Boxen). Hier werden Beratungsgesprache ge-
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fuhrt und Anträge für das Leistungsverfahren (coLei) 

aufgenommen. 

Meine Mitarbeiter konnten sich davon überzeugen, 

daß in den Boxen dıe in den anderen Boxen geführten 

Gesprache tatsächlich mitgehört werden können 

Weil in diesen Gesprachen zum Teil sehr sensible 

Daten von Arbeitsuchenden erfragt werden, habe ich 

empfohlen, diesen Raum ın der Leistungsabteilung 

baulich zu verändern. Die Bundesanstalt für Arbeit ist 

meiner Empfehlung leider nicht gefolgt und hat er- 

klart, daß wegen des üblicherweise starken Andrangs 
in der Antragsannahmestelle stets mindestens 3 Be- 

dienstete Gespräche mit Arbeitsuchenden führten. 

Dadurch sei der allgemeine Geräuschpegel so hoch, 

daß ein Mithören der Gespräche grundsätzlich nicht 

möglich sei. Gesprächsteile oder einzelne Worte seien 

nur bei deutlicher und lauter Aussprache aus der 

Nachbarbox vernehmbar. 

Diese Darstellung entspricht nıcht den Feststellungen 

meıner Mitarbeiter. Danach besteht vielmehr die kon- 

krete Gefahr, daß wegen unzureichender baulıcher 

Vorsorge das Sozialgeheimnis des $ 35 SGB I verletzt 

wırd. Ich werde diesem Problembereich weiter beson- 

dere Aufmerksamkeit wıdmen. 

Im Aufgabenbereich „Anmeldung“ in dem sich Ar- 

beitsuchende arbeitslos melden, steht der Bedienste- 

ten, die das sogenannte Eıngangsgespräch alleın mıt 

den Arbeitsuchenden führt, auch ein Terminal mit 

coLei-Zugriff zur Verfügung. Nach Vergabe der 

Stammnummer an den Arbeitsuchenden sind hier die 

gesamten Stammdaten und nach Bewilligung von Ar- 

beıtslosenhilfe/Arbeitslosengeld auch dıe sıch darauf 

beziehenden Daten abrufbar. Ich habe empfohlen, 

daß hıer nur der Stammdatensatz und gegebenenfalls 

das Datum der Zahlungsanweisung am Terminal an- 

gezeigt werden, da dıe ubrigen Daten für dıe Tätigkeit 

der Anmeldekraft nıcht erforderlich sind. 

Die Bundesanstalt für Arbeıt hat mir hierzu mitgeteilt, 

daß sie derzeit Überlegungen anstellt, Regelungen 

uber den Zugriff auf Daten der jeweiligen Anwendun- 
gen zu treffen. Dabei werde auch entschieden, auf 

welche Daten die Anmelde- und Vermittlungsfach- 
krafte jeweils Zugriff erhalten und welche Zugriffe 
ihnen verwehrt werden sollen. Eine abschließende 
Entscheidung sei insoweit noch nicht getroffen. 

11.2 Einkommensnachweise 
Unterhaltsverpflichteter im Leistungsverfahren 

Fur die Gewährung von Arbeitslosenhilfe durch die 

Bundesanstalt für Arbeit kann das Einkommen von 

Personen, die dem Antragsteller zum Unterhalt ver- 
pflichtet sind, von wesentlicher Bedeutung seın. 

In meınem Zehnten Tätıgkeitsbericht (S. 64) hatte ıch 

mich mıt der Frage befaßt, ınwieweit die Bundesan- 
stalt vorgelegte Ausfertigungen von Verträgen, aus 

denen dem Antragsteller oder Angehorigen Einkom- 

men erwächst, in den Akten behalten darf. Mir wurde 

mitgeteilt, daß mit dem Bundesrechnungshof erörtert 

werden soll, welche Unterlagen bei den Akten der 

Arbeitsverwaltung zu verbleiben haben und welche 
nach Abschluß der Prüfung an die Antragsteller oder   

dessen Unterhaltsverpflichteten zurickgereicht wer- 
den können. Eine abschließende Antwort steht noch 
aus. 

Zusätzlich zu dieser Frage hatte ich mich im Berichts- 
zeitraum damit auseinanderzusetzen, ob und welche 

Unterlagen eın leistungsfahiger Unterhaltsverpflich- 
teter, der seine Leistungsfähigkeit anerkennt, vorzu- 
legen hat, ınsbesondere ob er sein genaues Einkom- 
men in jedem Fall angeben muß. Der Umfang der 
durch die Arbeitsverwaltung zu erhebenden Daten 

muß so gering wie möglich bleiben. Die Bundesanstalt 
für Arbeit räumt ein, daß dıe Praxis der einzelnen 

Arbeitsämter, ja teilweise sogar einzelner Sachbear- 
beiter eines Amtes, unterschiedlich sei. Eine generelle 

Regelung dieser Problematik gebe es nicht. Vielmehr 
bleibe es jedem Sachbearbeiter überlassen, festzu- 
stellen, welche Unterlagen er für seıne Entscheidung 

für nötig hält. 

Ich bin der Auffassung, daß dann, wenn die Höhe des 

Einkommens nach allen Berechnungsmodalitaten 
eine Leistungsverpflichtung der Bundesanstalt für Ar- 
beit ausschließt, ein genauer Einkommensnachweis 

nicht erforderlich ist. Ich habe daher angeregt, eine 
Erklärung, daß das Einkommen eine bestimmte Hohe 
übersteigt, als ausreichend anzuerkennen. In Zwei- 
felsfallen könne die Erklärung durch das Finanzamt 
oder den Steuerberater bestätigt werden. 

Die Arbeitsverwaltung hält dies nicht für ausreichend. 

Ich habe die Bundesanstalt fur Arbeit aufgefordert, 

ihre derzeitige Praxıs nochmals zu überprüfen. 

11.3 Studie zur Arbeitslosigkeit 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(BMA) hat mich um Beratung bei der Vorbereitung 
eines Forschungsvorhabens mit dem Thema „Arbeits- 

suchende, berufliche Mobilitat und soziale Lage Ar- 

beitsloser“ gebeten. Mit dieser Studie sollen dıe indi- 
viduellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Probleme Arbeitsloser untersucht sowie Erkenntnisse 
fur den Vergleich mit einer ahnlichen Studie aus dem 
Jahre 1978 gefunden werden Die hıerzu notwendige 
Offenbarung von Sozıaldaten der Bundesanstalt für 
Arbeit gegenüber dem mıt dem Forschungsvorhaben 
beauftragten Sozialforschungsinstitut bedarf gemäß 
$ 75 Sozialgesetzbuch X (SGB X) einer vorherigen 
Zustimmung des BMA. 

Nach $ 75 Abs. 1 Satz 2 SGB X ist eine Offenbarung 
dann nicht zulassıg, wenn es zumutbar ıst, die Einwil- 

hgung der Betroffenen nach $ 67 SGB X einzuholen 
oder den Zweck der Forschung auf andere Weise zu 
erreichen. Zur Beurteilung der Zumutbarkeit ıst vor- 
nehmlich auf dıe Interessen der in $ 35 SGB I genann- 

ten Stellen sowie des Forschungsträgers abzustellen. 
Unter diesem Aspekt habe ich dem BMA empfohlen, 

dafür zu sorgen, daß die Betroffenen nicht durch vor 
ihrer Tür stehende Interviewer vor die vollendete Tat- 
sache der Weitergabe ihrer Sozialdaten gestellt wer- 
den. 

Der BMA hat daraufhin die Genehmigung nach $ 75 
SGB X nur unter strengen Auflagen erteilt. Die Bun- 
desanstalt für Arbeit muß den Betroffenen zunächst 
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die Absicht der Offenbarung schriftlich mitteilen und 
sie zugleich auf dıe Möglichkeit hınweisen, der Offen- 
barung zu widersprechen. Sie darf dem Forschungsıin- 
stitut nur die Adressen solcher Arbeitsloser offenba- 
ren, die nıcht binnen 14 Tagen den Widerspruch 
schriftlich erklärt haben. Die Bundesanstalt für Arbeit 
wurde ferner verpflichtet, durch organisatorische Vor- 
kehrungen sicherzustellen, daß die Arbeitsvermittler 

keine Kenntnis davon erhalten können, ob eın Ar- 
beitsloser der Übermittlung seiner Daten widerspro- 
chen hat. Dazu gehört insbesondere, daß der Wider- 
spruch nicht an das regional zuständige Arbeitsamt, 
sondern entweder an dıe Hauptstelle oder an das zu- 
ständige Landesarbeitsamt zu richten ist. 

Die Mitarbeiter des Forschungsinstituts, denen von 

der Bundesanstalt für Arbeit mitgeteilte personenbe- 
zogene Daten zur Kenntnis kommen können, insbe- 
sondere die vorgesehenen Interviewer, sind von der 

Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe des Ver- 
pflichtungsgesetzes (Artikel 42 des Einführungsgeset- 
zes zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974, BGBl. 
1974, 5. 469) über die ihnen obliegenden Pflıchten, 
insbesondere zur Wahrung des Sozialgeheimnisses, 
zu belehren und auf deren gewissenhafte Erfüllung zu 
verpflichten. Den Interviewern darf außer Name, 
Vorname, Anschrift und Telefonnummer kein weıte- 
res Datum eines Interviewten offengelegt werden, 
insbesondere nicht der Umstand, ob er noch arbeitslos 
ist. 

Dem Forschungsinstitut sowie der Bundesanstalt für 
Arbeit wurden besondere Pflichten zur Löschung und 
bei der Übermittlung der Daten auferlegt. 

Des weiteren wurde festgelegt, daß die Untersu- 
chungsergebnisse nur in einer Form veroffentlicht 
werden dürfen, die Rückschlusse auf personenbezo- 

gene Daten befragter Arbeitsloser unmöglich macht. 

Schließlich müssen die zu Befragenden in einem Be- 
gleitschreiben der Bundesanstalt für Arbeit über die 
Herkunft ıhrer Daten, über dıe Erteilung der daten- 
schutzrechtlichen Genehmigung und über die getrof- 
fenen Datenschutzmaßnahmen informiert werden. 

Angesichts dieser umfassenden Auflagen habe ıch 
gegen die Durchführung der Erhebung keine Beden- 
ken. Bei Einhaltung der Auflagen durch die Bundes- 
anstalt für Arbeit und durch das Forschungsinstitut 
wird dem Datenschutz hinreichend Rechnung getra- 
gen. 

11.4 Regelungen zum Postversand 

Mehrere Petenten haben mir die Frage gestellt, inwie- 
weit datenschutzrechliche Anforderungen durch Ver- 
sendeformen der Bundesanstalt fur Arbeıt verletzt 
werden. 

Der von der Bundesanstalt an der Verschlußstelle für 
Briefdrucksachen benutzte Hinweis „hier offen“ führt 
offenbar zu Mıßverständnissen. Derartige Briefdruck- 
sachen befanden sich in Umschlägen mit Klebepunk- 
ten oder Adhaesıonsverschlüssen, waren also gar 
nicht offen. Der Hinweis auf dem Umschlag bedeutete 
nur, daß dieser für Prüfzwecke von der Post an dieser 
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Stelle des Umschlags geöffnet werden sollte. Gleich- 
wohl entstand bei den Empfangern der Eindruck, es 
hege eine offene Versendung vor. Es bereitete mir 
immer wieder Schwierigkeiten zu erläutern, weshalb 
die Kennzeichnung der Briefumschläge „hier offen" 
nicht besagt, daß der Brief tatsächlich offen ist. Die 
Bundesanstalt für Arbeıt hat daher auf mein Drängen 
hin im Einverständnis mit dem Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen dıe Weisung erteilt, daß 
Briefumschläge an der fraglichen Stellen nunmehr mit 
dem Aufdruck „Nur für Postzwecke — Hier offen“ zu 
versehen seien. 

Des weiteren hatte ich mıch mit der Frage der Ver- 
wendung von Postkartenvordrucken für Verände- 
rungsmitteilungen an die Bundesanstalt für Arbeit zu 
befassen. In diesen Fällen bleibt es einem Leistungs- 
empfänger zwar unbenommen, Veranderungsmittei- 
lungen auf eine andere Weise als durch dıe Übersen- 
dung der von der Bundesanstalt für Arbeit ausgege- 
benen Vordrucke vorzunehmen oder dıe Postkarte in 
einen frankıerten Umschlag zu stecken; die Lei- 
stungsempfänger werden aber häufig davon ausge- 
hen, daß sie den übersandten Postkartenvordruck be- 
nutzen müssen. Ich habe die Bundesanstalt fur Arbeıt 
daher gebeten, den Leistungsempfängern diese Mög- 
lichkeit ausreichend deutlich zu machen. Die Bundes- 
anstalt für Arbeit hat daraufhin in dem von ihr heraus- 
gegebenen „Merkblatt fur Arbeitslose” die Ausfüh- 
rungen zur Mitwirkungspflicht der Arbeitssuchenden 
in diesem Sinne ergänzt. So heißt es nun auf Seite 17 
des Merkblattes „Bitte benutzen Sie für eine schriftli- 
che Mitteilung möglichst den Postkartenvordruck 
‚Veränderungsmitteilung‘, den Sie von Ihrem Arbeits- 
amt erhalten haben. Das erleichtert die Bearbeitung. 
Sie können das Arbeitsamt selbstverständlich auch in 
anderer geeigneter Weise informieren.“ Dadurch ist 
eine ausreichende Information der Arbeitssuchenden 
gewährleistet. 

Dıe Bundesanstalt für Arbeit hat darüber hınaus auf 
meine Initiative hin die Verwendung von Postkarten 
eingehend geregelt. Postkarten werden durch die 
Bundesanstalt für Arbeit nur noch dann eingesetzt, 
wenn keine sensiblen persönlichen Daten zu übermit- 
teln sind. Unter Aspekten des Sozialdatenschutzes 
sensible Sachverhalte wıe beispielsweise „Arbeitslo- 
senhilfe für Ihren Sohn“ dürfen daher in Zukunft nicht 
mehr auf Postkarten behandelt werden. 

11.5 Gebührenfreiheit im Auskunftsverfahren 

Nach der Datenschutzgebührenordnung vom 22. De- 
zember 1977, (BGBl. I Seite 3153) können Behörden 
und sonstige öffentliche Stellen für erteilte Auskünfte 
nach $ 13 Abs. 4 BDSG Gebühren erheben. $ 3 der 
Datenschutzgebührenordnung laßt Ausnahmen von 
der Gebührenpflhicht zu. In Fällen einfacher Art sowie 
in Härtefällen kann von der Erhebung der Gebühr 
ganz oder teilweise abgesehen werden. Schon mit 
Rundschreiben an die obersten Bundesbehörden vom 
30. März 1979 hat der Bundesminister des Innern an- 
geregt, diese Ausnahmeregelung großzügig zu hand- 
haben. Seitdem werden von Bundesbehörden keine 
Gebühren für Auskunfte mehr erhoben. Die Bundes-
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anstalt für Arbeit hatte sıch dieser Praxis zunächst 

jedoch nicht angeschlossen. 

Da dıe Erhebung von Gebuhren gerade für die Aus- 

kunft über Sozialdaten als unbefriedigend angesehen 

werden muß, hat die Bundesanstalt für Arbeit auf 

mein Drängen hin am 9. Junı 1988 die Weisung erteilt, 

Auskünfte aus in den Dienststellen dezentral geführ- 

ten automatisch betriebenen Dateien in der Regel als 

Auskünfte einfacher Art zu behandeln. Solche Aus- 

künfte sind deshalb künftig grundsätzlich gebühren- 

frei. Die Auskunft erfolgt dann ın moglichst einfacher 

Form mündlich (Bildschirmeinsicht) oder formlos 

schriftlich (Übergabe eines Ausdrucks). Die Angaben 

sind — falls erforderlich — dem Auskunftssuchenden 

ın ausreichender Weise zu entschlüsseln. 

12. Krankenversicherung 

12.1 Gesundheits-Reformgesetz 

Das auch unter datenschutzrechtlichen Gesichts- 

punkten bedeutendste Gesetzgebungsvorhaben im 

Bereich des Sozialwesens war im Berichtszeitraum die 

Strukturreform des Gesundheitswesens durch das Ge- 

sundheits-Reformgesetz (GRG). Dieses regelt auch 

dıe Erhebung und Verarbeitung der schutzwürdigen 

Gesundheitsdaten von Millionen von Bundesbürgern 

und greift daher in deren verfassungsrechtlich garan- 

tiertes Recht auf informatıonelle Selbstbestimmung 

ein. 

Im Vorfeld und während des Gesetzgebungsverfah- 

rens hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialord- 

nung mich intensiv beteiligt, ebenso haben mich die 

Bundestagsausschüsse zu den Beratungen hinzuge- 

zogen. U. a. hatte ich als Sachverständiger in eıner 

öffentlichen Anhörung Gelegenheit, meine Auffas- 

sung darzulegen. 

Mit meinen Bemühungen habe ich vor allem zwei 

Ziele verfolgt, nämlich 

— einmal den Umfang der Datenverarbeitung auf das 

unbedingt notwendige Maß zu beschränken und 

den Verwendungszweck der Daten für die Kran- 

kenkassen und die Kassenärztlichen/Kassenzahn- 

ärztlichen Vereinigungen so weit als möglich zu 

konkretisieren und 

— zum anderen dıe Entstehung eines Leistungskon- 

tos für den Versicherten zu vermeiden, das unter 

dem Stichwort „Gläserner Patıent” in die öffentli- 

che Diskussion geraten war. 

Auf der Basis dieser Zielvorstellungen konnte ich un- 

ter datenschutzrechtlichen Aspekten wesentliche 

Verbesserungen insbesondere in folgenden Punkten 

erreichen: 

— Die vorgesehene Verarbeitung versichertenbe- 

ziehbarer Daten wurde eingeschränkt. Eıne versi- 

chertenbeziehbare Abrechnung mit den Kranken- 

kassen findet grundsätzlich nur bei den ärztlich 

verordneten Leistungen (Arzneien, Heiıl- und 

Hilfsmittel u. ä.) statt.   

— Die ärztlichen Leistungen werden zwar von den 

Ärzten versichertenbezogen bei den Kassenärztli- 

chen Vereinigungen abgerechnet, diese dürfen die 

ärztlichen Leistungen jedoch zum Zwecke der Ab- 

rechnung nicht versichertenbezogen erfassen und 
können sie daher auch nıcht versichertenbezogen, 

sondern nur fallbezogen, an die Krankenkassen 

weiterleiten. Das Abrechnungsverfahren wurde 

ebenfalls in dıe gesetzliche Regelung einbezo- 

gen. 

— Von den vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfun- 

gen dürfen die Prüfungen nach Durchschnittswer- 

ten und die nach Richtgrößen grundsätzlich nur 

arztbezogen durchgeführt werden. Versicherten- 

beziehbare Leistungs- und Gesundheitsdaten dür- 

fen für Zwecke von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

nur erfaßt und auf maschinell verwertbaren Daten- 

trägern verknüpft werden, soweit dies für die 

Stichprobenprüfungen erforderlich ist, die viertel- 

jährlich zwei vom Hundert der Ärzte umfassen. Die 

Einbeziehung dieser Daten haben die Prüfgremien 

auf das für die Erreichung des Zieles der jeweili- 

gen Prüfung erforderliche Maß zu beschränken. 

Der Versichertenbezug wird bei der Stichproben- 

prüfung lediglich durch dıe Krankenversicherten- 

nummer herstellbar. Eine Übermittlung der Dia- 

gnose auf elektronischen Datenträgern unter- 

bleibt. 

— Die Aufzeichnungen in Dateien sind zu loschen, 

sobald ihre Kenntnis für die Aufgabenwahrneh- 

mung nıcht mehr erforderlich ist, in der Regel spa- 

testens nach zwei Jahren. Für Angaben über Lei- 

stungen, dıe zur Prufung späterer Leistungsvor- 

aussetzungen erforderlich sind, besteht eine Lö- 

schungsfrist von maximal zehn Jahren. 

— Die Datenverarbeitung beim neu einzurichtenden 

Medizinischen Dienst wird ebenfalls an die kon- 

kret umschriebenen Aufgaben gebunden. Es dür- 

fen nur Aktenhinweisdateien und insbesondere 

keine Gesundheitsdateien geführt werden. Die 

Weitergabe von medizinischen Unterlagen, die der 

Versicherte „freiwillig“ seiner Krankenkasse 

uberlassen hat, ist an seine Einwilligung gebun- 

den. Personenbezogene Daten sind nach fünf Jah- 

ren zu löschen. 

— Aufzeichnungen zum Zwecke der Beitragsrück- 

zahlung im Rahmen entsprechender Modellvorha- 

ben sınd auf die Art und den Wert der zu berück- 

sichtigenden Leistungen zu beschränken und zu 

beenden, sobald der Wert eines Monatsbeitrages 

zur Krankenversicherung erreicht ist; sie sind 

schließlich zu löschen, wenn sıe für Zwecke der 

Beıtragsrückzahlung nicht mehr benötigt wer- 

den. 

— Versicherten- und Leistungsdaten der Beschäftig- 

ten einer Krankenkasse und ihrer mitversicherten 

Angehörigen dürfen Personen, die kasseninterne 

Personalentscheidungen treffen oder daran mit- 

wirken können, nicht zugänglich sein und ihnen 

auch nicht offenbart werden. Damit ist eine von mir 

seit Jahren erstrebte Regelung erreicht (vgl. auch 

9. TB S. 52). 
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Auf eıne vergleichbare Abschottung der Mitarbei- 
terdaten zıelt auch dıe Regelung für Betriebskran- 
kenkassen ab, wonach Dienstvorgesetzte oder An- 
gehörıge der Personalverwaltung des Betriebes als 
Mitglied eınes Selbstverwaltungsorganes beı einer 
Beratung oder Abstimmung nicht anwesend sein 
dürfen, wenn hierbei personenbezogene Daten 
von Mitarbeitern offengelegt werden. Ihnen darf 
insbesondere auch bei der Vorbereitung einer Be- 
ratung keine Kenntnis von solchen Daten gegeben 
werden. 

Die jetzige Losung entspricht zwar nicht meiner 
seit Jahren erhobene Forderung nach einem Total- 
ausschluß von Personalentscheidungsträgern aus 
den Selbstverwaltungsorganen beı Betriebskran- 
kenkassen (vgl. 10. TB S. 69). Die zukünftige Praxis 
wird zeigen mussen, ob die Praktizıerung der dem 
Befangenheitsrecht nachempfundenen Regelung 
datenschutzrechtlichen Anspruchen genugt. 

Die mitversicherten Familienangehorigen eınes 
Mitgliedes erhalten eınen eigenen Versicherten- 
status Dadurch wird diesen ein eigenständiges 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch 
gegenüber dem Mitglied und damit eıne daten- 
schutzrechtliche Posıtion eingeräumt, dıe ıch 
gleichfalls schon seit längerem gefordert habe (vgl. 
8. TB S. 31f.). Sie ist wıchtig beı der selbständigen 
Geltendmachung von Leistungsanspruchen. 

Für Forschungsvorhaben durfen versichertenbe- 
zıehbare Datenbestände nicht mehr verwendet 
werden. Personenbeziehbare Daten sınd stets zu 
anonymisieren. 

Die Verwendung der Rentenversicherungsnum- 
mer als Krankenversichertennummer wırd ab 1. 1. 
1992 untersagt. Damit wırd für die Krankenkassen 
eın eigenstandiges Identifikationsmerkmal ge- 
schaffen und etwaigen Tendenzen, diese Nummer 

in Rıchtung eines allgemeinen Personenkennzeı- 
chens fortzuentwickeln, der Boden entzogen. 

Die konkrete ınhaltliche und technische Ausge- 
staltung der Krankenversicherungskarte wırd ım 
Gesetz selbst geregelt. 

Gleiches gılt fur den Inhalt der Behandlungs- 
scheine (Krankenscheine, Vorsorge-Untersu- 
chungsscheine). Diese sollen später durch dıe 
Krankenversicherungskarte ersetzt werden. Statt 
der bisherigen Angabe des Arbeitgebers oder des 
dıe Versicherungspflicht begrundenden Verhält- 
nisses (z. B. Arbeitslosengeldbezug) ist nunmehr 
dıe Krankenversichertennummer anzugeben. Da- 
mit ist eın weiteres datenschutzrechtliches Pro- 
blem gelöst, auf das ich mehrfach ın früheren Ta- 
tigkeitsberichten hingewiesen habe (vgl. 7. TB 
5.51). Die Krankenversicherungskarte darf nur für 
den Nachweis der Berechtigung zur Inanspruch- 
nahme von Leistungen ım Rahmen der kassen- 
oder vertragsarztlichen Versorgung sowie fur die 
Abrechnung mıt den Leistungserbringern verwen- 
det werden. 

Der unter Transparenzgesichtspunkten neu eröff- 
nete Anspruch auf Auskunft uber die Leistungs- 
aufwendungen gegenuber den Krankenkassen   

schließt den allgemeinen Anspruch auf Auskunft 
über die Art der Erkrankung nıcht aus. Ein gleicher 
Auskunftsanspruch wırd auch gegenuber den Kas- 
senärztlichen und Kassenzahnarztlichen Vereini- 
gungen eingeräumt. Der Medizınısche Dienst ist 
aufgrund des $ 79i.V. m. $ 83 des Zehnten Buches 
des Sozıalgesetzbuches zur Auskunft verpflich- 
tet. 

— In bezug auf dıe Zentraldateı der Unfallversiche- 
rungsträger wird klargestellt, daß die Schutzvor- 
schriften des Sozıalgesetzbuches, insbesondere 
dessen $ 76 SGB X, auch für die Ubermittlung von 
Gesundheitsdaten an dıe Zentraldatei gelten und 
daß auch diese dem Schutz des Sozialgeheimnis- 
ses unterliegt. 

— Die versichertenbezogenen Angaben, die die 
Krankenhauser und sonstigen Leistungserbringer 
den Krankenkassen ubermitteln durfen, sind im 
Gesetz ausdrücklich aufgeführt. 

— Der Betrieb von Rechenzentren durch dıe Landes- 
verbände wird auch nach dem GRG als Auftrags- 
datenverarbeitung der Krankenkassen quahfiziert. 
Diese bleiben damit Herr der Daten und sınd auch 
weiterhin für dıe Einhaltung der datenschutzrecht- 
lichen Bestimmungen verantwortlich 

— Zu den datenschutzrechtlichen Aspekten im Zu- 
sammenhang mıt der Krankenhausstatistik vgl. 
oben 8.2.8. 

Die dargestellten Verbesserungen haben es mir er- 
möglicht, nach Abschluß der Beratungen die Feststel- 
lung zu treffen, daß das Gesundheits-Reformgesetz 
den datenschutzrechtlichen Forderungen Rechnung 
tragt. 

12.2 Offenbarung des Familieneinkommens 

Durch eine Eingabe wurde mir bekannt, daß eine 
Krankenkasse das von der Versicherten im Rahmen 
eines Antrages auf Befreiung von der Entrichtung der 
Verordnungsblattgebühr ($ 182 a Reichsversiche- 
rungsordnung) mitgeteilte Familieneinkommen an 
eıne Rehabilitationseinrichtung offenbart hatte, in der 
ein Kind der Versicherten stationar untergebracht 
war. Beı der Rehabılıtationsstätte ging es um eıne 
ganz andere Frage, namlich, ob dıe Versicherte antei- 
hıg an Transportkosten fur ihr Kınd zu beteiligen war. 
Dafür war die Kenntnis des Einkommens nıcht erfor- 
derlich. Die Krankenkasse hätte allenfalls mitteilen 
durfen, daß eine Eigenbeteiligung der Versicherten 
an dıesen Kosten zumutbar sei, nıcht aber die Höhe 
des Familieneinkommens. 

Ich habe dıese unzulässige Offenbarung gem. $ 20 
Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als Verstoß 
gegen $ 35 Sozialgesetzbuch 1i.V. m. $8 67ff. SGBX 
beanstandet. Die Krankenkasse hat die Unzulässig- 
keit der Datenubermittlung eingeraumt und Maßnah- 
men getroffen, dıe die Wiederholung eines solchen 
Vorgangs vermeiden sollen.
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13. Rentenversicherung 

13.1 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

— Durch eıne Eingabe wurde mir bekannt, daß der 

Rentenbescheid eines Rentenanwarters mit den 
Daten uber Rentenhohe, Krankenversicherungs- 
beitrag usw. seinem Arbeitgeber übersandt wor- 
den war. Das Schreiben war nıcht an die Personal- 
stelle des Arbeitgebers adressiert. Auch ein beson- 
derer Hinweis auf die Vertraulichkeit des Inhaltes 
war auf dem Umschlag nıcht angebracht 

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
{BfA) hat den Vorgang bestatigt und eingeräumt, 
daß eıne Notwendigkeit für die Übersendung des 
Rentenbescheides an den Arbeitgeber nicht be- 
standen habe. Ich habe diese unzulässige Offenba- 
rung von Sozialdaten gemäß $ 20 Abs. 1 BDSG als 
Verstoß gegen $ 35 SGB I beanstandet. 

— Eine Petentin beschwerte sich darüber, daß ein 

Versichertenältester der Bundesversicherungsan- 
stalt für Angestellte (BfA) nach einem Informa- 

tionsgespräch anlaßlıch einer zufälligen Begeg- 
nung, in dem er auf die Möglichkeiten seiner Aus- 
kunfts- und Beratungstatigkeit hıngewiesen hatte, 
ohne ihr Wissen ihren vollständigen Versiche- 
rungsverlauf beı der BfA angefordert und zu ihrer 
Überraschung bei eınem späteren Gespräch pra- 
sentiert hatte. 

Dıe Vertreterversammlung der BfA wählt im Rah- 
men der der BfA als rechtsfahiger Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zustehenden Selbstverwaltung 

{$ 29 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IV — SGB IV —) 

auch die Versichertenältesten (8 39 Abs. 1SGB IV). 

Die Versichertenältesten, deren Aufgaben in $ 39 

Abs. 3 SGB IV näher beschrieben sind, haben die 

Aufgaben, eine ortsnahe Verbindung des Versi- 

cherungsträgers mit den Versicherten und Lei- 
stungsberechtigten herzustellen und diese zu be- 
raten. Sie üben ihre Tätigkeit im Rahmen eines 
öffentlich-rechtlichen (Ehren-)Amtsverhältnisses 

aus und nehmen ıhre Aufgaben aufgrund des Ge- 
setzes eigenständig wahr. Demgemäß vertritt die 

BfA zu Recht die Auffassung, daß der Versicher- 

tenälteste kein Dritter im Verhältnis zwischen dem 
Versicherten und der BfA ıst; er muß vielmehr wıe 

eın Mitarbeiter der BfA ım Außendienst mit glei- 
cher sachlicher Funktion behandelt werden. We- 
gen dieser Vergleichbarkeit wurde seitens der BfA 
auch die datenschutzrechtliche Konsequenz gezo- 
gen, daß die Versichertenältesten auf das Daten- 
geheımnis nach $ 5 BDSG zu verpflichten sind. Sie 
werden also ım Sinne dieser Vorschrift als „bei der 

Datenverarbeitung beschäftigte Person” angese- 
hen. 

Daraus ergibt sıch, daß die Zulässigkeit der Offen- 
barung von Sozialdaten an den Versichertenälte- 
sten nicht nach $ 67 Nr. 1 SGB X zu beurteilen ıst. 

Die Übersendung des Versicherungsverlaufes an 
den Versıchertenältesten ist somit grundsatzlich 
keıne unzulässige Offenbarung. Die BfA hat aller- 
dings in den Geschäftsanweısungen für ihre Versi- 
chertenältesten bestimmt, die Anforderung von 

EDV-Ausdrucken über die gespeicherten Versı-   

cherungsdaten setze voraus, daß eın Versicherter 

um eıne personliche Beratung gebeten hat und mit 
der Anforderung der Ausdrucke einverstanden 

ist. 

Auf meine Empfehlung beabsichtigt dıe BfA, das 
Verfahren zur Anforderung von EDV-Ausdrucken 
durch die Versichertenältesten dahin gehend zu 
andern, daß dem Versichertenältesten ein EDV- 

Ausdruck nur noch dann durch die Auskunfts- und 
Beratungsstelle übersandt wırd, wenn der betrof- 
fene Versicherte schriftlich erklart hat, daß er mit 

der Anforderung einverstanden ist. Fordert ein 

Versichertenältester einen EDV-Ausdruck ohne 
Vorlage dieser Erklarung an, wird der betreffende 
Versicherungsverlauf (bzw. dıe Rentenauskunft) 

dem Versicherten dırekt zugesandt. Mit der Ein- 
fuhrung des unter Aspekten des Sozialdatenschut- 

zes eınwandfreien Verfahrens ıst ım ersten Quartal 
1989 zu rechnen. 

13.2 Landwirtschaftliche Alterskasse 
Hessen-Nassau 

Im Berichtsjahr habe ıch eıne datenschutzrechtliche 
Kontrolle der Landwirtschaftlichen Alterskasse Hes- 
sen-Nassau durchgeführt. Die Landwırtschaftliche Al- 
terskasse bildet mit der Landwirtwirtschaftlichen 
Krankenversicherung und der Landwirtschaftschaftli- 
chen Berufsgenossenschaft eıne Verwaltungsgemein- 
schaft. Durch diese besondere Organısationsform von 
Sozıalversicherungstragern entstehen datenschutz- 
rechtliche Probleme, mıt deren Lösung ich bisher noch 
nicht konfrontiert gewesen bın. 

Die Struktur der Verwaltungsgemeinschaft, die einer 
weitgehenden Realunıon der Träger der Landwirt- 
schaftlichen Sozialversicherung entspricht, ıst durch 
$ 45 Abs. 1 des Gesetzes über die Krankenversiche- 

rung der Landwirte (KVLG) angeordnet. Nach dieser 
Vorschrift sind die Träger der Landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung, der Landwirtschaftlichen Al- 
tershilfe und der Landwirtschaftlichen Unfallversiche- 
rung zu enger verwaltungsmaßiger Zusammenarbeit 
verpflichtet, damit die ın dıesen Einrichtungen Versi- 
cherten von Zuständigkeitsstreitigkeiten verschont 
werden und ihre nahtlose Betreuung ın Angelegen- 
heiten dieser dreı Versicherungszweige erreicht wırd. 
Die Verwaltungseinrichtungen der drei genannten 
Träger sollen so miteinander zusammenwirken, daß 
den Versicherten das Gefühl vermittelt wird, es mit 

einer Verwaltung zu tun zu haben. Die sachliche Zu- 
ständigkeit der einzelnen Träger fur ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich wird dadurch aber nicht berührt. 

Angesichts dieser Organisationsform stand zunächst 
die Frage im Vordergrund, wer speichernde Stelle für 
die gesamten ım Bereich der drei Versicherungsträger 
eingesetzten DV-Verfahren ist. Diese war dahinge- 
hend zu beantworten, daß jeder Versicherungsträger 
als speichernde Stelle für die rechtmäßig von ihm ein- 

gegebenen Daten anzusehen ist. ich habe festgestellt, 
daß sämtliche Daten zentral gespeichert und den Be- 
nutzern im Dialog zur Abfrage bereitgestellt waren. 
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Alle dreı Versicherungsträger konnten also im Zeıt- 
punkt der Kontrolle theoretisch sowohl auf die eige- 
nen Datenbestände als auch auf die der beiden ande- 
ren Versicherungstrager zugreifen. Es warım Rahmen 
des Kontrollbesuchs nıcht eindeutig und im einzelnen 
zu klären, inwieweit jeder Versicherungsträger Zu- 
griffsbeschränkungen unterlag. Da mıt der Eigen- 
schaft als speichernde Stelle für die im Zugriff befind- 
Iıchen Daten auch die Verantwortung für die erforder- 
hıchen Maßnahmen zur Organisation von Datenschutz 

und Datensicherung verbunden ist, sind konkrete und 
dokumentierte Planung sowıe Organisatıon der Zu- 
griffsmöglichkeiten unverzichtbar. Da diese nicht vor- 
handen waren, habe ıch eine Beanstandung gemäß 
$ 20 Abs. 1 in Verbindung mit $ 6 BDSG ausgespro- 
chen. 

Außerdem waren folgende Mängel zu beanstanden: 

— Die gemäß $ 79 Abs. 1 Sozialgesetzbuch X (SGB X) 
ın Verbindung mit $$ 28, 29 BDSG einem Beauf- 

tragten für den Datenschutz obliegenden Aufga- 
ben wurden in der LAK nur unzureichend wahrge- 
nommen. 

— Es fehlte eıne Dienst- und Arbeitsanweisung mit 
Regeln und Richtlinien zur Organisation des Da- 
tenschutzes, die der Aufbau- und Ablauforganisa- 

tion der LAK Rechnung tragen. 

— Eine vollständige Übersicht gemäß $ 15 Abs. 1 
Nr. 1 BDSG, ın der die Datenbank mit den Mitglie- 
derdaten der LAK, der Berufsgenossenschaft und 
der Krankenkasse sowie die weiteren automati- 
siert betriebenen Dateien mit personenbezogenen 
Daten aufgefuhrt sınd, war nicht vorhanden. 

— Eine Veröffentlichung gemäß $ 12 Abs. 1 sowie der 
Regıstermeldung gemäß $ 19 Abs. 4 Satz 1 BDSG 
hat nicht stattgefunden. 

Die Landwırtschaftliche Alterskasse Hessen-Nassau 
hat meıne Beanstandungen und Anregungen aufge- 
griffen und mir zugesichert, fur eine schnelle Verbes- 
serung des Sozialdatenschutzes in ıhrem Bereich zu 
sorgen. 

Ich habe darüber hinaus dem Bundesminister fur Ar- 
beıt und Sozialordnung empfohlen, meine Prüfergeb- 
nisse beı der Landwirtschaftlichen Alterskasse, soweit 

sıe sich auf den Zusammenschluß der Landwırtschaft- 
lichen Sozıalversicherung in einer Verwaltungsge- 
meinschaft beziehen, auch für andere, ähnlıch organi- 

sıerten Sozialversicherungsträger auszuwerten. 

13.3 Zusatzversorgungskasse der Deutschen 

Bühnen und der Deutschen Kulturorchester 

Der Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung hat 
mıch zu einem inzwischen zurückgestellten Entwurf 
eines Theater- und Orchesterzusatzversorgungsge- 
setzes (TOZG) um Stellungnahme gebeten. Zur Vor- 
bereitung dieser Stellungnahme, habe ıch bei den 
Versorgungsanstalten der Deutschen Bühnen und 
Kulturorchester bei der Bayerischen Versicherungs- 
kammer einen Informationsbesuch durchgeführt. Er 
gab Anlaß für folgende Empfehlungen aus daten- 
schutzrechtlicher Sicht: 
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— Der Lesezugriff sollte den Sachbearbeitern der 
Versorgungsanstalten nıcht mehr auf den gesam- 
ten gespeicherten Datenbestand möglich sein, 
sondern auf dıe fur die jeweilige Fachzuständig- 
keit erforderlichen Daten beschränkt werden. 

— Zur Verbesserung der Datensicherheit sollten 
technische Erganzungen, wie beispielsweise Ab- 

bruch der Verbindung nach Fehlversuchen, regel- 
mäßige Paßworterneuerung, Organisation der Pro- 
tokollauswertung, vorgenommen sowie Regelun- 

gen über Empfangsberechtigte und Vernichtung 
von Listenausdrucken und Mikrofiches getroffen 
werden. 

— Eine Aufstellung der vorgesehenen Auswertungen 
und Listenausdrucke sollte erstellt werden. 

— Medizinische Gutachten Versicherter sollten in 
verschlossenen Umschlägen in der Akte abgelegt 
und eine Öffnung des Umschlags protokoilert 
werden. 

— Die im Ruhegeldantrag für den Fall der Einholung 
arztlicher Gutachten vorgesehene pauschale 
Schweigepflichtentbindungserklärung sollte durch 
eine nach Zweck und Arzt jeweils konkretisierte 
Entbindungserklärung ersetzt werden. 

— Die Versorgungsanstalten sollten eıne Daten- 
schutzanweisung erstellen. 

Ich habe darüber hınaus empfohlen, ın den oben er- 
wähnten Gesetzentwurf die Vorschriften über den So- 
zıaldatenschutz in der Weise aufzunehmen, daß $ 35 
Sozialgesetzbuch 1 (SGB I), und die $$ 25 und 60 bis 85 
SGB X für entsprechend anwendbar erklärt werden. 
Die Vertreter der Versorgungsanstalten sowie der 
Bayerischen Versicherungskammer hielten diese Lö- 
sung für praktikabel. Der Bayerische Landesbeauf- 
tragte fur den Datenschutz hat sich wegen seiner Zu- 
ständigkeit für die Bayerische Versicherungskammer 
an dem Schlußgesprach beteiligt. 

14. Gesundheitswesen 

14.1 Bundesgesundheitsamt 

Auch in diesem Jahr habe ıch im Bundesgesundheits- 
amt (BGA) Kontroll- und Informationsgespräche ge- 

führt, die von der geprüften Behörde leider so unzu- 
reichend vorbereitet waren, daß ich dies als Verstoß 
gegen die in $ 19 Abs. 3 BDSG festgelegte Pflicht, den 
Bundesbeauftragten und seine Mitarbeiter bei der Er- 
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, gemäß $ 20 
Abs. 1 BDSG beanstanden mußte. 

In Sachfragen ergaben die Gespräche folgendes: 

— Bei der erneuten Erörterung von Problemen der 
Erfassung und Auswertung unerwünschter Arz- 
neimittelnebenwirkungen stand das Verfahren der 
Datenerfassung mit Hilfe der Berichtsbögen, die 

jeweils vom Arzt ausgefullt und der Arznemittel- 
kommıssion der Deutschen Ärzteschaft übersandt 
werden, im Vordergrund. Von dort werden die 

Mitteilungen über dıe Arzneimittelnebenwirkun- 
gen dem BGA übermittelt. In Übereinstimmung
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mıt einigen Landesdatenschutzbeauftragten hatte 
ich bereits bei früherer Gelegenheit darauf hinge- 

wiesen, daß durch die ın den Berichtsbögen über- 
mittelten Daten (Initialien des Vor- und Zunamens, 

Geburtsdatum, Tatıgkeit) eine hinreichende An- 
onymisierung der betroffenen Patienten nicht ge- 
währleistet ist. 

Es müßte zunächst geprüft werden, ob die Zahl der 
Verknüpfungsmerkmale in den Erfassungsbögen 
noch reduziert werden kann. Dabei muß — um 
Mehrfachmeldungen zu erkennen — natürlich si- 
chergestellt sein, daß eine hinreichend sichere 

Identifizierung von paarigen Datensätzen möglich 
bleibt, ohne daß allerdings der einzelne Patient 
identifiziert werden kann. Sollte dies nicht moglich 
sein, so wäre als eine rechtlich vertretbare Lösung 

ein Treuhändermodell anzusehen, bei dem einer 
dritten Stelle nur die Aufgabe zukäme, anhand der 
bisher zur Feststellung der Identität von Patienten 

genutzten Daten (Initialen, Geburtsdatum, Tätig- 
keit) dıe Paarigkeit von Datensätzen zu prüfen. 
Eine Übermittlung der Daten an das BGA würde 

dann ohne diese Identitätsmerkmale erfolgen, der 
Treuhänder seinerseits würde nur die Identitats- 
merkmale, aber keine sonstigen Patientendaten 

erhalten. 

Dies setzt allerdings voraus, daß die Ärzte ihrer 
Berichtspflicht lückenlos nachkommen. Wie meine 

Mitarbeiter bei Einsichtnahme in verschiedene Er- 
fassungsbogen festgestellt haben, ıst dies nicht der 
Fall. Mehrfachmeldungen sind deshalb nicht aus- 
geschlossen. Damit ist auch eıne korrekte Häufig- 
keitsschätzung aufgetretener unerwünschter Arz- 
neimittelwirkungen derzeit nicht gewährleistet. 

Ich verkenne nicht die medizinische Notwendig- 
keit, unerwünschte Wirkungen von Arzeimitteln 

festzustellen und zentral zu erfassen. Ich halte al- 
lerdings an meıner Auffassung fest, daß fundierte 
Ergebnisse nur erreicht werden können, wenn so- 

wohl die Erfassungsvorschriften präzisiert als auch 
die Informationswege einheitlich gestaltet werden, 

damit Mehrfachmeldungen ausgeschlossen sind. 
Dieses Ziel kann nach meiner Auffassung nur 
durch eine Änderung von $ 62 Arzneimittelgesetz 

(AMG;) erreicht werden. 

Die im BGA geführten AIDS-Regıster wurden mit 
dem Leiter des AIDS-Zentrums eingehend erör- 
tert. Dabei ergab sıch folgendes Bild: 

Die aufgrund der Laborberıchtsverordnung verar- 
beiteten Daten führen deswegen nicht zu abgesi- 
cherten Fallzahlen, weil das in der Verordnung 

vorgeschriebene Verfahren keine Vorkehrungen 
zum Ausschluß von Doppelmeldungen enthält. 

Eın Abgleich der aufgrund der Laborberichtsver- 
ordnung gespeicherten Daten mıt dem Fallbe- 
richtsregister ist nach meinen Feststellungen zur 
Zeit nicht möglich. Das Bundesgesundheitsamt be- 
absichtigt indessen, sowohl das Fallberichtsregi- 
ster wie auch die aufgrund der Laborberichtsver- 

ordnung gespeicherten Daten ab Januar 1989 auf 
Personalcomputer zu führen. Ich habe auf die be- 
sonderen Gefahren dieses Verfahrens hingewie-   

sen und darum gebeten, es zu gegebener Zeit mit 
mır abzustimmen. 

Soweit von Ärzten auf den Fallbogen Namen der 
Patienten angeben werden, habe ıch empfohlen, 
die Bögen unmittelbar bei Eingang zu anonymisie- 
ren. Dies wurde zugesagt. Im Arbeitskreis AIDS 
der Datenschutzbeauftragten von Bund und Län- 

dern wurde in dıesem Zusammenhang folgende 
Übereinstimmung erzielt: Gibt der Arzt die Probe 
an das Labor mit dem Namen des Untersuchten 
weiter, um die Verwechslungsgefahr zu reduzie- 
ren, so ist die zusätzliche Weitergabe der in $ 3 

Abs. 1 Ziffer 4 bis 8 Laborberichtsverordnung vor- 
gesehenen Angaben (u. a. Alter, Geschlecht, die 
ersten beiden Ziffern oder Postleitzahl des Wohn- 
orts, Krankheitsbild) unzulässig. Gibt der Arzt die 

Proben nur mit einer Nummer an das Labor weiter, 

so darf er weıtere Angaben übermitteln, soweıt 

dadurch keine Identifizierung des Untersuchten 
möglich wırd. 

Nach meinen weıteren Feststellungen hat das 
BGA bislang die Namen der Ärzte als Suchkrite- 
rium mitgespeichert. Mir wurde zugesagt, die bis- 
her gespeicherten Arztnamen zu löschen und 
künftig auf deren Speicherung zu verzichten. 

Die Fallberichtsbögen werden samtlıch ohne Zeit- 
begrenzung aufbewahrt. Da sie erst kurze Zeit im 
BGA lagern, bestehen hıergegen derzeit noch 
keine Bedenken. Ich habe dem BGA jedoch emp- 
fohlen, zweckgemäße Aufbewahrungsfristen fest- 

zulegen. 

14.2 HIV-Tests im öffentlichen Dienst 

Am 16. 12. 1987 hat der Nationale AIDS-Beirat in sei- 
nem Votum zur HIV-Diagnostik darauf hingewiesen, 

daß ärztliche Untersuchungen auf HIV-Infektion nur 
mit Einwilligung des Patienten durchgefuhrt werden 
dürfen. Von begründeten Ausnahmefällen abgese- 
hen, müsse die Einwilligung des Patienten auf der 
Aufklärung über Wesen, Bedeutung und Tragweite 
des Tests beruhen. Darüber hinaus stellte der Natio- 
nale AIDS-Beirat fest, daß ein HIV-Antikörpertest 

nicht obligatorıscher Bestandteil der Tropentauglich- 

keits- und Rückkehruntersuchungen sei. Er solle 
empfohlen, aber ausschließlich auf freiwilliger und, 

falls gewünscht, auf anonymer Basis mıt eingehender 
ärztlicher Beratung angeboten werden. Dieser Auffas- 
sung haben sich mittlerweile weitgehend Rechtswıs- 
senschaft und Ärzteschaft angeschlossen. 

Ich hatte mich u. a. mit folgendem Problemfall zu 
befassen: 

Im Bereich des Medizinischen Dienstes des Auswärti- 
gen Amtes waren bis August 1987 HIV-Tests als Teil 
der Tropentauglichkeitsuntersuchung obligatorisch. 
Die Erforderlichkeit eines solchen Tests wurde darauf 
gestützt, daß eine HIV-Infektion die Tropentauglich- 
keit beeinflusse. Mit Rundschreiben vom 16. 10. 1985 
waren die Bediensteten des Auswartigen Amtes erst- 
mals auf die Gefahren, die von AIDS ausgehen, und 

auf entsprechende Bluttests ım Rahmen der Eig- 
nungsuntersuchungen (Tropentauglichkeitsuntersu- 
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chungen einschließhch Zwischen- und Ruckkehrun- 
tersuchungen) hingewiesen worden. Schriftliche Eın- 
willıigungserklarungen zu solchen Tests sınd den Be- 
troffenen allerdings nicht abverlangt worden. Eın 
Großteil der untersuchten Personen war zwar auf die 
jeweils vorgesehene HIV-Untersuchung aufmerksam 
gemacht worden, dies war jedoch nicht gegenüber 
allen Bediensteten geschehen 

Ich habe das Auswärtige Amt aufgefordert, die seiner- 
zeit ohne Kenntnis der Betroffenen erhobenen HIV- 
Untersuchungsergebnisse zu löschen oder deren wei- 
tere Aufbewahrung in den Unterlagen des Ärztlıchen 
Dienstes von der Zustimmung des jeweiligen Betrof- 
fenen abhängıg zu machen. 

Mittlerweile habe ich — auch mit Unterstützung des 
BMJFFG und der Bundesarztekammer — erreichen 
können, daß dıe Betroffenen, die der durchgeführten 

HIV-Untersuchung nıcht ausdrücklich zugestimmt 
hatten, zur Abgabe einer Erklarung darüber aufgefor- 

dert wurden, ob sıe mit dem weiteren Verbleib der 
Ergebnisse ın den Gesundheitsakten und ım Labor- 
buch einverstanden sind. Das Auswärtige Amt hat 
zugesagt, das Untersuchungsergebnis zu löschen, 
falls die Zustimmung nicht ausdrücklich erteilt wird. 

15. Sicherheitsbereich — Übergeordnete 
Probleme 

15.1 Auskunft an Betroffene 

Auch ım abgelaufenen Jahr haben sich dıe Gerichte 
mıt der Frage der Auskunftserteilung durch Nachrich- 
tendienste an den Bürger befaßt. In zwei mır bekannt 
gewordenen Entscheidungen der Verwaltungsge- 
richte Berlın und Koln sind der Sache nach jeweils die 
Verfassungsschutzbehorden unterlegen. 

In dem vom Verwaltungsgericht Koln entschiedenen 
Fall gıng es um den Auskunftsanspruch eines Bundes- 
tagsabgeordneten, dessen personenbezogene Daten 
in dem sog. „Nachrückerbericht“ des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz uber die Fraktıon der GRUNEN 

enthalten waren. Dieser Bericht war spater ın der 

Presse aufgetaucht. Das Verwaltungsgericht Köln ver- 
pflichtete das Bundesamt fur Verfassungsschutz uber 
den Antrag des Klägers, der Auskunft uber weitere, ın 
dem Bericht nicht enthaltene Daten verlangte, unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 
entscheiden. Zur Begründung wird im wesentlichen 
ausgeführt, es spreche eınıges dafür, daß die derzeiti- 

gen rechtlichen Grundlagen für die Datenverarbei- 
tung durch das BfV den verfassungstechtlichen An- 
forderungen nicht genügten. Noch sei allerdings der 
Übergangsbonus nıcht abgelaufen. Solange sich die 
Nachrichtendienste aber nur auf den Ubergangsbo- 
nus stützen könnten, müßten sie dem Bürger großzu- 
giger Auskunft geben. Hierbei seı zwischen den ver- 
schiedenen Aufgabenbereichen des BfV zu dıifferen- 
zieren. Unterschiede seıen etwa zwischen der Sicher- 
heıtsüberprüfung, der Spionage- und Terrorismusbe- 
kampfung sowie der Extremismusbeobachtung zu 
machen. Bei letzterer konne die Auskunft dann ver- 
weigert werden, wenn die Informationen des BfV aus 
geschützten Quellen stammten oder konspirativ ar- 
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beıtende Gruppen betrafen. Daß in derartigen Fällen 
die Auskunft verweigert werden konne, dürfe aber 
nicht dazu führen, daß aus Grunden eıner allgemeı- 

nen Ausforschungsgefahr die Auskunft generell ver- 
weigert werde. Es komme vıelmehr darauf an, daß in 

jedem Einzelfall gepruft werde, ob solche Gründe der 
Auskunitsertelung entgegenstünden oder nicht. Sei 
dıes nicht der Fall, so seı regelmaßıg Auskunft zu 
erteilen. Eine etwaige ablehnende Entscheidung über 
einen Auskunftsantrag seı soweit zu begrunden und 
plausibel zu machen, daß der Betroffene soweit erfor- 

derlich Rechtschutz erlangen könne. Auch wenn dies 
ım Ergebnis auf eıne partielle Offenlegung des Er- 
kenntnisstandes hınauslaufen könne, so seı dies ım 

Hinblick auf Artikel 19 Abs. 4 GG hinzunehmen Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Im Berichtsjahr haben BfV und MAD erfreulicher- 
weıse häufiger Auskunft erteilt als ın früheren Jahren. 
Sind Daten von Personen lediglich aus Gründen der 

Sicherheitsüberprufung gespeichert, so wird in der 
Regel die Auskunft hıeruber erteilt. Ansonsten wırd in 
Einzelfallen Auskunft gegeben, wenn der betreffende 

Bürger für sein Auskunftsverlangen besondere Um- 
stande geltend machen kann und eine Ausfor- 
schungsgefahr erkennbar nicht besteht. Hierzu sind 
aber ın der Regel zahe Verhandlungen mit dem BfV 
nötig. Hierdurch verzögert sich die Bearbeitung von 
Burgerpetitionen oftmals um Wochen und Monate. 

Ich bin der Auffassung, daß diese zeıtraubende Proze- 
dur kein Dauerzustand sein kann, sondern daß der 

Gesetzgeber Rechtsklarheit schaffen muß. Er sollte 
Vorgaben machen, die dem Geheimhaltungsinteresse 
der Nachrichtendienste ebenso gerecht werden wie 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung der 
Burger. Mit einem solchen Interessensausgleich ver- 
tragt sich eın pauschales Auskunftsverweigerungs- 
recht für dıe Nachrichtendienste, so wie es derzeıt im 
Entwurf für ein neues BDSG enthalten ıst, nıcht, 

15.2 Sicherheitsrichtlinien, erste Erfahrungen, 
offene Fragen 

Die neuen Sıcherheitsrichtlinien des Bundes (zum In- 

halt vgl.9 TBS. 56f., 10. TBS. 74f.) sind am 1. 5. 1988 
ın Kraft getreten. Wenngleich sie in eınzelnen Fällen 
auch zu intensiveren Ermittlungen führen können, so 

hat sıch doch insgesamt die Stellung der zu Überprü- 
fenden spurbar verbessert. Überprüfungen ohne Wis- 
sen des Betroffenen sind nunmehr ausdrucklich unter- 
sagt. Die Rıchtlinien selbst sind veroffentlicht, so daß 
jedermann sich über den Ablauf des Verfahrens ınfor- 
mieren kann. Im Bundesbereich wurde die Zahl der 
Sicherheitsuberprüfungen um ca. ein Drittel redu- 
zıert. Die Zahl des sog. Schlusselpersonals, das einer 

besonders intensiven Überprüfung unterzogen wird, 
wurde noch starker vermindert. 

In einzelnen Detailfragen der Umsetzung der neuen 
Rıchtlinien befinde ich mich noch in der Diskussion 
mit dem Bundesminister des Innern. 

Für die Sıcherheitsuberprufungen ım Bereich der Pri- 
vatwirtschaft fehlt es bislang an der Umsetzung der 
neuen Sicherheitsrichtnıen Das BfV hat mir aber


